
 

Stadtverordnetenversammlung 
 (&) 

documenta-Stadt 
 
An die  
Damen und Herren 
der Stadtverordnetenversammlung  
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Schmidt 
Tel. 05 61/7 87.12 23 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: Nicole.Schmidt@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 17. Juni 2013 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 23. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 
 

Montag, 1. Juli 2013, 16:00 Uhr, 
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 
 
 
 
Tagesordnung I 
 
1. Mitteilungen 
 
2. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
3. Fragestunde 
 
4. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen und Schöffen 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.935 -  

 
5. Neuwahl von Ortsgerichtsmitgliedern für das Ortsgericht Kassel I 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.946 -  

 
6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk V - Kassel-Bad Wilhelmshöhe - 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
- 101.17.958 -  

 
7. Wahl eines persönlichen Stellvertreters in den Jugendhilfeausschuss der  

Stadt Kassel 
- 101.17.971 -  
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8. Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel - Hauptbahnhof Nord 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordneter Zeidler, 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Geselle und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
Stadtverordneter Hartig 
- 101.17.916 -  

 
9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/50 „Raiffeisenstraße - 

Hotels“  (Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordneter Domes 
- 101.17.919 -  

 
10. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 „Bergpark Wilhelmshöhe, 

Marstallkomplex“   
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordneter Völler 
- 101.17.922 -  

 
11. Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.737 -  

 
12. Scheitern eines technischen Rathauses in Kassel 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der CDU, FDP und  
Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
- 101.17.910 -  

 
13. Keine Salzeinleitung in die Oberweser 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
- 101.17.925 -  

 
14. Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
- 101.17.947 -  

 
15. Trainingshallen am Campus Wolfsanger 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 
- 101.17.948 -  

 
16. Hessentag 2013 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Wolfgang Decker, MdL 
- 101.17.972 -  
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Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 
17. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Dr. Hoppe 
- 101.17.707 -  

 
18. Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und Zuwendungen 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Hartig 
- 101.17.783 -  

 
19. Bericht Sachstand Bäder 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Strube 
- 101.17.865 -  

 
20. Kastrations- und Registrierungspflicht für freilaufende Katzen 

Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
Berichterstatter/in des Eingabeausschusses: Stadtverordneter Sprafke 
- 101.17.880 -  

 
21. Bericht Sachstand Verkehrsentwicklungsplan Stadt Kassel 2030 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordnete Müller 
- 101.17.900 -  

 
22. Bericht über Armutszuwanderung aus Osteuropa 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport:  
Stadtverordnete Sprafke 
- 101.17.902 -  

 
23. Sachstand Baufortschritt Stadtmuseum 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Dr. Hanemann 
- 101.17.903 -  

 
24. Einschulungsuntersuchungen 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport:  
Stadtverordneter Koch 
- 101.17.905 -  

 
25. Defis an Sportanlagen 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport:  
Stadtverordneter Schild 
- 101.17.909 -  

 
26. Kulturhalle Fridericianum 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordnete Weber 
- 101.17.915 -  
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27. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel 

Nr IV/11 "Harleshäuser Straße, Kasseler Bank" 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordneter Beig 
- 101.17.917 -  

 
28. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/6 "Jägerkaserne I / Ludwig-Mond-Straße" 

Aufstellungsbeschluss 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordneter Dr. Westerburg 
- 101.17.918 -  

 
29. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64  

„Wolfhager Straße 334“ 
(geänderter Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordneter Drubel 
- 101.17.920 -  

 
30. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 (B) „Vor dem Osterholz“, 1. Änderung 

(Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: 
Stadtverordneter Häfner 
- 101.17.921 -  

 
31. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordnete Köpp und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
Stadtverordneter Mijatovic 
- 101.17.943 -  

 
32. Städtische Werke Aktiengesellschaft 

Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Doose und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: 
Stadtverordneter Kieselbach 
- 101.17.944 -  

 
33. Umsetzung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 
Stadtverordneter Boeddinghaus 
- 101.17.962 -  
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Tagesordnung I 
 
 
Es ist beabsichtigt, nachfolgende Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung zu 
behandeln. 
 
34. Grundstückserwerb und -veräußerung in der Gemarkung Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 
- 101.17.934 - *) 

 
35. Grundstückstausch in der Gemarkung Niederzwehren 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 
- 101.17.973 - *) 

 
36. Grundstückstausch in der Gemarkung Niederzwehren 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 
- 101.17.974 - *) 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Petra Friedrich 
Stadtverordnetenvorsteherin 
 
 
 
 
*) Die Vorlagen des Magistrats-Grundstückskommission und die Beschlussempfehlungen  
    dazu erhalten Sie ggf. am 1. Juli 2013 als Tischvorlage. 
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Kassel, 18. Juli 2013 

 

Niederschrift 
über die 23. öffentliche Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung am 
Montag, 1. Juli 2013, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesend:  
 
Präsidium 
Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 
Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD 
Gabriele Jakat, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 
Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne 

 
Stadtverordnete 
Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD 
Doğan Aydın, Stadtverordneter, SPD 
Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD 
Judith Boczkowski, Stadtverordnete, SPD 
Barbara Bogdon, Stadtverordnete, SPD 
Kaja Börner, Stadtverordnete, SPD 
Wolfgang Decker MdL, Stadtverordneter, SPD 
Dr. Manuel Eichler, Stadtverordneter, SPD 
Uwe Frankenberger MdL, Fraktionsvorsitzender, SPD 
Christian Geselle, Stadtverordneter, SPD 
Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD 
Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD 
Esther Kalveram, Stadtverordnete, SPD 
Christian Knauf, Stadtverordneter, SPD 
Stefan Kurt Markl, Stadtverordneter, SPD 
Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD 
Enrico Schäfer, Stadtverordneter, SPD 
Monika Sprafke, Stadtverordnete, SPD 
Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD 
Harry Völler, Stadtverordneter, SPD 
Dr. Meike Werther, Stadtverordnete, SPD 
Dieter Beig, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Birgit Hengesbach-Knoop, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Dr. Andreas Jürgens, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Eva Koch, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Thomas Koch, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Kerstin Linne, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Anja Lipschik, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Karin Müller MdL, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Gernot Rönz, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne 
Joachim Schleißing, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Helga Weber, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Bernd-Peter Doose, Stadtverordneter, CDU 
Norbert Hornemann, Stadtverordneter, CDU 
Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU 
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Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU 
Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU 
Eva Kühne-Hörmann, Staatsministerin, Stadtverordnete, CDU 
Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU 
Bodo Schild, Stadtverordneter, CDU 
Waltraud Stähling-Dittmann, Stadtverordnete, CDU 
Brigitte Thiel, Stadtverordnete, CDU 
Birgit Trinczek, Stadtverordnete, CDU 
Dr. Jörg Westerburg, Stadtverordneter, CDU 
Dr. Norbert Wett, Fraktionsvorsitzender, CDU 
Kai Boeddinghaus, Stadtverordneter, Kasseler Linke 
Renate Gaß, Stadtverordnete, Kasseler Linke 
Axel Selbert, Stadtverordneter, Kasseler Linke 
Heinz Gunter Drubel, Stadtverordneter, FDP 
Frank Oberbrunner, Fraktionsvorsitzender, FDP 
Donald Strube, Stadtverordneter, parteilos 
Bernd Wolfgang Häfner, Stadtverordneter, FREIE WÄHLER 
Dr. Bernd Hoppe, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 
Olaf Petersen, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 
Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 

 
Ausländerbeirat 
Kamil Saygin, Vorsitzender des Ausländerbeirats 

 
Magistrat 
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 
Brigitte Bergholter, Stadträtin, SPD 
Thomas Flügge, Stadtrat, B90/Grüne 
Esther Haß, Stadträtin, SPD 
Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU 
Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD 
Heike Mattern, Stadträtin, B90/Grüne 
Hans-Jürgen Sandrock, Stadtrat, SPD 
Heinz Schmidt, Stadtrat, CDU 
Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne 
Dr. Marlis Wilde-Stockmeyer, Stadträtin, Kasseler Linke 

 
Schriftführung 
Nicole Schmidt, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Andrea Turski, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Jutta Butterweck, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
Entschuldigt: 
Georg Lewandowski, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, CDU 
Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke 
Norbert Domes, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke 
Ruth Fürsch, Stadtverordnete, B90/Grüne 
Dr. Michael von Rüden, Stadtverordneter, CDU 
Dr. Günther Schnell, Stadtverordneter, SPD 
Karl Schöberl, Stadtverordneter, B90/Grüne 
Jutta Schwalm, Stadtverordnete, CDU 
Martin Engels, Stadtrat, CDU 
Annett Martin, Stadträtin, B90/Grüne 
Hajo Schuy, Stadtrat, SPD 
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Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 17. Juni 2013 
ordnungsgemäß einberufene 23. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, begrüßt 
die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Sie teilt mit, dass 
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Blutte, B90/Grüne 
Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion 
Stadtverordneter Drubel, FDP-Fraktion 
Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion 
Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion 
Stadtverordneter Strube, FDP-Fraktion 
Stadtverordnete Thiel, CDU-Frakion 
Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Zeidler, SPD-Fraktion 
Frau Schmidt, Schriftführung 
Frau Turski, Schriftführung 
Frau Rittgarn, Haupt- und Bürgeramt 
der Veröffentlichung von Film- und Bildaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen. 
 
Stadtverordneter Kortmann erklärt ergänzend, dass er heute nur der Veröffentlichung von 
Aufnahmen durch den Hessischen Rundfunk zustimmt. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 
 
34. Grundstückserwerb und -veräußerung in der Gemarkung Kassel 
 Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
 - 101.17.934 - 
Die Vorlage wurde im Grundstückausschuss einstimmig beschlossen. 
 
Anträge zur Änderung bzw. Erweiterung der Tagesordnung 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich beantragt für den Magistrat die Erweiterung der 
Tagesordnung I um den Antrag des Magistrats - Grundstückskommission betr. 
Erbbaurechtsangelegenheit in den Gemarkungen Kassel und Niederzwehren, 101.17.945. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag des 
Magistrats - Grundstückskommission betr. Erbbaurechtsangelegenheit in den 
Gemarkungen Kassel und Niederzwehren, 101.17.945, wird zugestimmt. 

 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt fest, dass sie den Tagesordnungspunkt als 
Tagesordnungspunkt 37 aufrufen wird. 
Der Magistrat hat beantragt die Tagesordnungspunkte 35 bis 37 in nicht öffentlicher Sitzung zu 
behandeln. Die Beschlussfassung über die nicht Öffentlichkeit erfolgt vor Aufruf des 
Tagesordnungspunktes 35. 
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Stadtverordneter Leitschuh, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um den 
Antrag der CDU-Fraktion betr. Schulstandort der Joseph-von-Eichendorff-Schule sichern, 
101.17.980. Stadtverordnete Dr. van den Hövel-Hanemann, Fraktion B90/Grüne, spricht dagegen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
 Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne 
Enthaltung: -- 
den 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag der 
CDU-Fraktion betr. Schulstandort der Joseph-von-Eichendorff-Schule sichern, 
101.17.980, wird abgelehnt. 
 
 

Stadtverordneter Decker, SPD-Fraktion, beantragt die heutige Behandlung des 
Tagesordnungspunktes 16 betr. Hessentag 2013, 101.17.972. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf heutige Behandlung des 
Tagesordnungspunktes 16 betr. Hessentag 2013, 101.17.972, wird zugestimmt. 

 
 
Stadtverordneter Völler, SPD-Fraktion, beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um den 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Salzabfälle Kali+Salz, 
101.17.993. Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, spricht 
dagegen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Enthaltung: -- 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den gemeinsamen 
Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Salzabfälle Kali+Salz, 
101.17.993, wird zugestimmt. 

 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt fest, dass sie den Antrag gemeinsam mit 
Tagesordnungspunkt 13 betr. Keine Salzeinleitung in die Oberweser, 101.17.925, zur Beratung 
aufrufen wird.  
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Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion, beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um den 
Antrag der CDU-Fraktion betr. Entziehung Zuständigkeit Ordnungsamt, 101.17.996. 
Fraktionsvorsitzender Frankenberger, SPD-Fraktion, spricht dagegen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke (1), FDP (2), Demokratie erneuern/Freie Wähler 
 Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke (1) 
Enthaltung: Kasseler Linke (1), FDP (1) 
den 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag der 
CDU-Fraktion betr. Entziehung Zuständigkeit Ordnungsamt, 101.17.996, wird 
abgelehnt. 

 
 
Stadtverordneter Decker, SPD-Fraktion, beantragt die Erweiterung der Tagesordnung I um den 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Sportbetrieb am Campus 
Wolfsanger erhalten, 101.17.994. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 
 Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den gemeinsamen 
Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Sportbetrieb am Campus 
Wolfsanger erhalten, 101.17.994, wird zugestimmt. 

 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt fest, dass sie den Antrag gemeinsam mit 
Tagesordnungspunkt 15 betr. Trainingshallen am Campus Wolfsanger, 101.17.948, zur Beratung 
aufrufen wird.  
 
 
Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 
 

Tagesordnung I 
 
 
1. Mitteilungen 
 

 Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt einen kurzen Bericht über die Veranstaltungen der 
Stavo-Kicker. 

 

 Als Wahlleiterin für die Wahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in den 
Jugendhilfeausschuss stellt Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich das Ausscheiden von Birgit 
Trinczek zum 10. Juni 2013 und das ihres persönlichen Stellvertreters Wolfram Kieselbach 
fest. Entsprechend dem Wahlvorschlag der CDU-Fraktion vom 10. Mai 2011 rückt als Mitglied 
Stadtverordnete Jutta Schwalm und als deren persönliche Vertreterin Stadtverordnete 
Waltraud Stähling-Dittmann nach. 
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2. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt den Beschluss des Ortsbeirates Südstadt vom 
14. Mai 2013 betr. Aufstellung von Wahlplakaten in der Südstadt bekannt. 
Den Fraktionen liegt der entsprechende Auszug aus der Niederschrift vor. 
 
3. Fragestunde 
 
Die Fragen Nr. 264 bis 268 sind beantwortet. 
 
 

4. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen und Schöffen 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.935 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Vorschlagsliste für die Neuwahl der Schöffinnen und Schöffen  
- Amtsperiode 2014 – 2018 -  wird zugestimmt.“ 

 
Die Stadtverordneten Jürgen Blutte, Fraktion B90/Grüne, Renate Gaß, Fraktion Kasseler Linke, 
Thomas Koch, Fraktion B90/Grüne, und Stefan Kortmann, CDU-Fraktion, haben wegen 
Interessenwiderstreits den Sitzungssaal während der Behandlung des Tagesordnungspunktes 
verlassen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen und 
Schöffen, 101.17.935, wird zugestimmt. 
 

Von den 71 Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung haben 55 Stadtverordnete an 
der Abstimmung teilgenommen. 
 
 

5. Neuwahl von Ortsgerichtsmitgliedern für das Ortsgericht Kassel I 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.946 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung schlägt dem Präsidenten des Amtsgerichts Kassel vor: 
 

1. Herrn Gerhard Franz,  
 
geb. am 28.12.1946 in Wabern 
Wohnung: 34125 Kassel, Magazinstraße 26 
Beruf:  Rentner 

 
zum Ortsgerichtsvorsteher 
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2. Frau Helga Wurbs,  

 
geb. am 28.08.1941 in Kassel 
Wohnung: 34125 Kassel, Im Eichenhof, 30 
Beruf:  Rentnerin  

 
zur stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteherin 
 
des Ortsgerichts Kassel I zu ernennen.“ 

 
Stadtverordnete Heidi Reimann, SPD-Fraktion, hat wegen Interessenwiderstreits den Sitzungssaal 
während der Behandlung des Tagesordnungspunktes verlassen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Neuwahl von Ortsgerichtsmitgliedern für das 
Ortsgericht Kassel I, 101.17.946, wird zugestimmt. 

 
 

6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk V - Kassel-Bad Wilhelmshöhe - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.958 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn  
 Volker Horn, geb. am 18.04.1943 in Gießen,  
 Beruf: Rentner,  wh. Backmeisterweg 5 
 in 34131 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk V  
 - Kassel-Bad Wilhelmshöhe - für die nächste  
 Amtsperiode." 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk V - 
Kassel-Bad Wilhelmshöhe -, 101.17.958, wird zugestimmt. 
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7. Wahl eines persönlichen Stellvertreters in den Jugendhilfeausschuss der  
Stadt Kassel 
- 101.17.971 - 

 
Wahlvorschlag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt  
 
 Stadtverordneten Stefan Kortmann  
 (Wahlvorschlag der CDU-Fraktion)  
 
als persönlichen Stellvertreter für das Mitglied Dominique Kalb in den Jugendhilfeausschuss der 
Stadt Kassel. 
 
Es liegen keine weiteren Vorschläge vor. 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich weist darauf hin, dass bei dieser Abstimmung nur mit 
Zustimmung oder Ablehnung abgestimmt werden darf. Enthaltungen sind ungültige Stimmen. Es 
wird einvernehmlich per Handzeichen gewählt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Wahlvorschlag der CDU-Fraktion betr. Wahl eines persönlichen Stellvertreters 
in den Jugendhilfeausschuss der Stadt Kassel, 101.17.971, wird zugestimmt. 

 
 
 

8. Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel - Hauptbahnhof Nord 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.916 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Standortentwicklungskonzept Energiesystemtechnik Kassel - Fraunhofer IWES 

Hauptbahnhof Nord wird zugestimmt. Das Konzept ist die Grundlage für die Realisierung 

des Gesamtvorhabens. 

 

Die Stadt Kassel schließt die Absichtserklärung Standortentwicklung 

Energiesystemtechnik Kassel mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e. V. als Plattform der gemeinsamen Standortentwicklung ab.“ 

 
 
Stadtbaurat Nolda begründet den Antrag des Magistrats. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 

 
Dem Antrag des Magistrats betr. Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel 
- Hauptbahnhof Nord, 101.17.916, wird zugestimmt. 

 
 

9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/50 „Raiffeisenstraße - 
Hotels“ 
(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 
Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.919 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„1. Dem Durchführungsvertrag gemäß § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wird zugestimmt. 
2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I / 50 „Raiffeisenstraße 
    - Hotels“ wird zugestimmt.  
 
Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 3 wird zugestimmt. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I / 50 „Raiffeisenstraße - 
Hotels“ wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. I/50 „Raiffeisenstraße - Hotels“ (Durchführungsvertrag, Behandlung der 
Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 101.17.919, wird zugestimmt. 

 
 
 

10. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 „Bergpark Wilhelmshöhe, 
Marstallkomplex“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.922 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 „Bergpark Wilhelmshöhe, 
Marstallkomplex“, einschließlich der Behandlung der Anregungen der Ämter und der 
Träger öffentlicher Belange zu den Ziffern 1 - 5 der Anlage 2, wird zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 „Bergpark Wilhelmshöhe, Marstallkomplex“ 
wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 



 
 

 

Niederschrift zur 23. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Juli 2013 Seite 10 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
  Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 
„Bergpark Wilhelmshöhe, Marstallkomplex“ (Behandlung der Anregungen und 
Beschlussfassung als Satzung), 101.17.922, wird zugestimmt. 

 
 

11. Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.737 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Verwaltungsratsmitglieder der Kasseler Sparkasse werden gebeten, darauf 
hinzuwirken, dass die Zinsen für Dispositions- und Überziehungskredite bei den 
Privatgirokonten der Kasseler Sparkasse spätestens ab dem Geschäftsjahr 2014 nicht 
höher als 5% über dem Leitzins der EZB liegen. 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. Es schließt sich 
eine rege Diskussion an. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Faire Zinsen bei der Kasseler 
Sparkasse, 101.17.737, wird abgelehnt. 

 
 

12. Scheitern eines technischen Rathauses in Kassel 
Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der CDU, FDP und Demokratie erneuern/Freie 
Wähler 
- 101.17.910 - 

 
Gemeinsame Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie bewertet der Magistrat die Entwicklung und die Ergebnisse beim technischen Rathaus? 
 
Stadtbaurat Nolda und Oberbürgermeister Hilgen beantworten die Anfrage und die sich aus einer 
regen Diskussion ergebenden Nachfragen. 
 
Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Hilgen und Stadtbaurat Nolda erklärt 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich die Anfrage für erledigt. 
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16. Hessentag 2013 
Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.972 - 

 
Gemeinsame Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie bewertet der Magistrat den 53. Hessentag 2013? 
 
Oberbürgermeister Hilgen beantwortet die Anfrage. 
 
Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Hilgen erklärt Stadtverordnetenvorsteherin 
Friedrich die Anfrage für erledigt. 
 
 

13. Keine Salzeinleitung in die Oberweser 
Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
- 101.17.925 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

13.1 Salzabfälle Kali+Salz 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.993 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

14. Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen 
Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
- 101.17.947 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

15. Trainingshallen am Campus Wolfsanger 
Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 
- 101.17.948 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

15.1 Sportbetrieb am Campus Wolfsanger erhalten 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.994 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 
 

17. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.707 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert die Ergebnisse der Nutzungsmöglichkeiten für das 
Hallenbad Ost im nächsten Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vorzustellen. Mit der Einladung zum Ausschuss sind die Ausarbeitungen für eine gute 
fachliche Debatte mit zu versenden. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung 
des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284, 101.17.707, wird zugestimmt. 

 
 
 

18. Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und Zuwendungen 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.783 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Evaluierung der im Haushalt veranschlagten Zuschüsse 
und Zuwendungen einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Dieser Rechenschaftsbericht soll 
insbesondere folgende Informationen enthalten: 
 

- wesentliche Vertragsinformationen, 
- konkrete Informationen zum Ziel und Zweck der jeweiligen Zuwendung, 
- Angaben zu den vom Zuwendungsempfänger vorgelegten Verwendungsnachweisen, 
- Angaben zu den Ergebnissen der Prüfungen der vertragsgemäßen Zweckentsprechung 

und der Erfüllung des Zuwendungszweckes im Rahmen einer Zielerreichungs- und 
Wirkungskontrolle, 

- Angaben zu den Ergebnissen einer Effizienzkontrolle in Bezug auf Maßnahmen- und 
Vollzugswirtschaftlichkeit, 

- Kennzahlen zu Personal- u. Sachaufwendungen sowie zum Verwaltungsaufwand des 
Zuwendungsempfängers, 

- eine Kosten-Nutzen-Analyse. 
 
Der Rechenschaftsbericht soll auch Informationen über die Erfolgskontrolle von 
übergeordneten Zielen, die z.T. durch mehrere Einzelmaßnahmen und von unterschiedlichen 
Zuwendungsempfängern verfolgt werden, enthalten. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 
  Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und 
Zuwendungen, 101.17.783, wird abgelehnt. 

 
 

19. Bericht Sachstand Bäder 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.865 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen zeitnah einen aktuellen Sachstandsbericht zum Thema Freibäder 
Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen abzugeben. Dazu sollen auch Vertreter der 
Gutachterbüros SMP, ANP, Reitz und Pristl sowie Vertreter der Schwimmbadvereine Bad 
Wilhelmshöhe und Harleshausen sowie der Städtischen Werke eingeladen werden. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: FDP 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Bericht Sachstand Bäder, 101.17.865, wird 
zugestimmt. 

 
 

20. Kastrations- und Registrierungspflicht für freilaufende Katzen 
Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung 
- 101.17.880 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Eine Kastration- und Registrierungsplicht für freilaufende Katzen wird für das 
Stadtgebiet verbindlich vorgeschrieben. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Bürgereingabe betr. Kastrations- und Registrierungspflicht für freilaufende 
Katzen, 101.17.880, wird zugestimmt. 
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21. Bericht Sachstand Verkehrsentwicklungsplan Stadt Kassel 2030 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.900 - 

 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, regelmäßig im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität 
und Verkehr über den Fortgang der Entwicklung bei der Erstellung des 
Verkehrsentwicklungsplans Stadt Kassel 2030 sowie über Ergebnisse des öffentlichen 
Diskussionsprozesses zu berichten und die Mitglieder des Ausschusses über aktuelle 
Teilergebnisse und den weiteren Verfahrensverlauf zeitnah zu informieren. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Bericht Sachstand 
Verkehrsentwicklungsplan Stadt Kassel 2030, 101.17.900, wird zugestimmt. 

 
 
 

22. Bericht über Armutszuwanderung aus Osteuropa 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.902 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, zu berichten, wie sich die Zahlen der Zuwanderer aus 
Südosteuropa in Kassel entwickelt haben und welche Probleme und Aufgaben für die 
Stadt daraus bzgl. z.B. Unterbringung/Ansiedelung, Beschäftigung, Integration und den 
Haushalt der Stadt Kassel entstanden sind und noch entstehen werden. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Bericht über Armutszuwanderung aus 
Osteuropa, 101.17.902, wird zugestimmt. 
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23. Sachstand Baufortschritt Stadtmuseum 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.903 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, den aktuellen Baufortschritt des Stadtmuseums und 
dessen besorgniserregende Kostenentwicklung im Ausschuss Kultur darzulegen und dabei 
auch den finanziellen Spielraum für die Innenausstattung und die Museumsbespielung zu 
erörtern. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Sachstand Baufortschritt Stadtmuseum, 
101.17.903, wird zugestimmt. 

 
 

24. Einschulungsuntersuchungen 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.905 - 

 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss im Herbst 2013 über den 
Gesundheitszustand der in Kassel zum Sommer 2013 einzuschulenden Kinder auf 
Grundlage der Einschulungsuntersuchungen möglichst stadtteilbezogen zu berichten und 
ggf. Veränderungen im Vergleich zu  den Vorjahren darzustellen. Dabei sollten auch 
nachstehende Punkte erörtert werden: 

 
1. Sind danach alle Kinder schulreif? 
2. Für wie viele Kinder wurde die Einschulung zunächst nicht empfohlen und aus welchen 

Gründen?  
3. Welche Auffälligkeiten wurden bei wie vielen einzuschulenden Kindern festgestellt? 
4. Wie viele Kinder sind für ihr Alter zu dick? 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
  Stadtverordneter Bayer 
Ablehnung: Kasseler Linke, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Einschulungsuntersuchungen, 
101.17.905, wird zugestimmt. 
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25. Defis an Sportanlagen 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.909 - 

 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Kassel, 
Betreibern von Veranstaltungsräumen, den Rettungsdiensten wie z.B. dem DRK Kassel-
Wolfhagen etc. und ggf. Sponsoren nach Wegen zu suchen, um möglichst alle 
Sportanlagen und (Groß-) Veranstaltungsplätze/-räume nach einer Prioritätenliste mit 
Defibrillationsgeräten auszustatten und entsprechend unterwiesene Personen 
auszubilden. Über seine Bemühungen soll der Magistrat zum Jahresende 2013 berichten. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Defis an Sportanlagen, 101.17.909, 
wird zugestimmt. 

 
 
 

26. Kulturhalle Fridericianum 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.915 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird gebeten, 
 
die neue Leiterin der Kulturhalle Fridericianum, Frau Susanne Pfeffer, zu bitten, ihre Pläne 
für künftige Ausstellungen in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Kultur 
vorzustellen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Kulturhalle 
Fridericianum, 101.17.915, wird zugestimmt. 
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27. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr 
IV/11 "Harleshäuser Straße, Kasseler Bank" 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.917 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stdt Kassel Nr. IV/11 „Harleshäuser 
Straße/Kasseler Bank“ wird zugestimmt.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr IV/11 "Harleshäuser Straße, Kasseler Bank", 
101.17.917, wird zugestimmt. 

 
 
 

28. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/6 "Jägerkaserne I / Ludwig-Mond-Straße" 
Aufstellungsbeschluss 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.918 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für den Bereich zwischen Ludwig-Mond-Straße, Bebauung Frankfurter Straße Nr. 140A-
140D, Frankfurter Straße, Park Schönfeld und dem Bereich der ehemaligen Jägerkaserne 
II soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a Baugesetzbuch aufgestellt werden.  
Auf der Grundlage der vorliegenden Städtebaulichen Rahmenplanung ist die geordnete 
städtebauliche Entwicklung des östlichen Teilbereichs der ehemaligen Jägerkaserne Ziel 
und Zweck der Planung. Der Standort wird heute nur noch in einem geringen Umfang von 
der Bundeswehr genutzt. Unter Berücksichtigung der auch vorhandenen zivilen 
Nutzungen und des Denkmalstatus der ehemaligen Kasernengebäude aus der Zeit um 
1900 soll der Innenbereich einer Neubebauung zugeführt werden. Angestrebt wird eine 
Sicherung  und Ergänzung der am Standort vorhandenen gemischten Nutzung aus 
Verwaltung, Dienstleistung, Wohnen und Gewerbe sowie eine gezielte städtebauliche 
Integration des Plangebietes in den umgebenden Stadtgrundriss.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/6 
"Jägerkaserne I / Ludwig-Mond-Straße" 
Aufstellungsbeschluss, 101.17.918, wird zugestimmt. 

 
 
 

29. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64 
„Wolfhager Straße 334“ 
(geänderter Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.920 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt 
Kassel Nr. IV / 64 „Wolfhager Straße 334“ wird zugestimmt. Der Bebauungsplan soll 
gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Das Bebauungsplanverfahren 
wird beschleunigt nach § 13a BauGB durchgeführt. 
 
Der Geltungsbereich wurde verkleinert, er umfasst den südlichen Grundstücksteil des 
Flurstücks 23/4, Flur 5, Gemarkung Harleshausen. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherung einer städtebaulich geordneten 
Weiterentwicklung des Gärtnereibetriebes und die Gewährleistung der verträglichen 
Einbindung in die umgebende Bebauung.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. IV/64 „Wolfhager Straße 334“ 
(geänderter Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss), 101.17.920, wird 
zugestimmt. 

 
 

30. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 (B) „Vor dem Osterholz“, 1. Änderung 
(Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.921 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Durch den Bebauungsplan Nr. VII/7 (B) „Vor dem Osterholz“, 1. Änderung soll das 
Plangebiet, welches direkt an die Gemarkungsgrenze der Gemeinde Niestetal anschließt, 
in einen Wohnstandort mit ca. 150 Wohneinheiten entwickelt werden. Für die 
Grundstücke der Autobahnmeisterei wird eine der tatsächlichen Nutzung entsprechende 
Festsetzung getroffen und die vorhandenen Wohnhäuser in ihrem Bestand gesichert.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 (B) „Vor 
dem Osterholz“, 1. Änderung 
(Offenlegungsbeschluss), 101.17.921, wird zugestimmt. 

 
 

31. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.943 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 
Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der Fassung der Zweiten Änderung vom 
23.05.2005 (Dritte Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage 
ersichtlichen Fassung. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Oberbürgermeister, die zur 

Durchführung der Parkgebührenordnung erforderlichen 
straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen zu treffen, insbesondere die 
gebührenpflichtigen Zeiten angenähert an die Öffnungszeiten des Auebades auf 
täglich 10 - 22 Uhr auf dem Auedamm festzusetzen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP 
Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

Stadtverordneter Bayer 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung 
(Dritte Änderung), 101.17.943, wird zugestimmt. 

 
 

32. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.944 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Beteiligung der Städtische Werke Aktiengesellschaft  mit einem Anteil von 40 % 
(100 T€) an der zu gründenden Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird nach 
Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 
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2. Der Gründung der  Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital 
von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 

 
3. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Fulda-Eder Energie 

Verwaltungs-GmbH anteilig an die Kommanditisten der Fulda-Eder Energie GmbH & 
Co. KG wird zugestimmt. 

 
4. Der Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH  als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Netz + Service GmbH mit einem 
Stammkapital von 25 T€ , sowie einer späteren Kapitalerhöhung auf bis zu 500 T€,  
wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 3) 
zugestimmt. 

 
5. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  
Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke (1) 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH, 101.17.944, wird zugestimmt. 

 
 

33. Umsetzung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.962 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudget 
2013 des Landes Hessen. 

 
2. Mit dem Ausbildungsbudget 2013 werden zur Integration benachteiligter junger Menschen 

in der Stadt Kassel 9 Ausbildungsplätze und 45 Berufsvorbereitungsplätze, davon 15 für 
junge Frauen zur Vorbereitung einer Teilzeitausbildung für Alleinerziehende, neu 
geschaffen und finanziell unterstützt.  

 
Mit dem Arbeitsmarktbudget werden 176 Projektplätze in den folgenden Maßnahmen 
finanziell gefördert: 

 Kompetenzen fördern - Integration plus, 

 Zusätzliche befristete Arbeitsverhältnisse bei der Stadt Kassel, 

 Förderung der sozialen Leistungen zur Eingliederung, 

 für Langzeitarbeitslose und für Personen / Personengruppen, die von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind. 
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3. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung der Ausbildungsplätze, der 
Berufsvorbereitungsplätze und der Projektplätze im Arbeitsmarktbudget, soweit sie nicht 
durch Dritte oder durch Eigenmittel der Träger / Kooperationspartner sichergestellt wird. 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2013 für das Haushaltsjahr 
2013 zur Verfügung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Umsetzung des Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen, 101.17.962, wird zugestimmt. 

 

 
34. Grundstückserwerb und -veräußerung in der Gemarkung Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
- 101.17.934 - 

 
Abgesetzt 
 
Vor Aufruf des Tagesordnungspunktes 35 stellt Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich den 
Antrag des Magistrats auf Behandlung der Tagesordnungspunkte 35 bis 37 in nicht öffentlicher 
Sitzung zur Abstimmung. Eine Begründung des Antrages wird nicht gewünscht. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2) 
Ablehnung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 
Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 
den 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats die Tagesordnungspunkte 35 bis 37 in  
nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln wird zugestimmt. 

 
Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass die Tagesordnungspunkte 
35. Grundstückstausch in der Gemarkung Niederzwehren und Nordshausen 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
- 101.17.973 - 

36. Grundstückstausch in der Gemarkung Niederzwehren 
Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
- 101.17.974 - 

37. Erbbaurechtsangelegenheit in den Gemarkungen Kassel und Niederzwehren 
Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 
- 101.17.945 - 

in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden und bittet die Gäste den Sitzungssaal zu verlassen. 
Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. 
 
 
Ende des öffentlichen Teils der Sitzung:  20:40 Uhr 
 
 
 
 
Petra Friedrich Nicole Schmidt 
Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 



 

Magistrat 
-I-/-10- 
Az. 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.935  Kassel, 27. Mai 2013 
 
 
 
Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen und Schöffen 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Vorschlagsliste für die Neuwahl der Schöffinnen und Schöffen  
- Amtsperiode 2014 – 2018 -  wird zugestimmt.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die Amtszeit der zurzeit amtierenden Schöffinnen und Schöffen endet mit Ablauf des Jahres 2013. Die 
Gemeinden sind nach § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) verpflichtet, Vorschlagslisten für 
die Neuwahlen den zuständigen Amtsgerichten einzureichen. 
 
Die Vorschlagsliste bedarf der Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch der 
Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 27.05.2013 entsprechend beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



                       Vorschlagsliste für Schöffinnen und Schöffen 2014 - 2018

Nr. Name Vorname Geb.name Straße PLZ Ort Geb.datum Geb.ort Tel.-Nr. Beruf

1 Albrecht Benjamin

Wilhelmshöher Allee 

9 34117 Kassel 18.02.1981 Papenburg 7052747 Arzt

2 Alex Helmut Brückenweg 21 34134 Kassel 19.06.1959 Kassel 2870950 Beamter

3 Alex Susanne Brückenweg 21 34134 Kassel 30.06.1964 Kassel 2870950 Angestellte 

4 Alsdorf Claudia Am Stockweg 1 34128 Kassel 21.07.1966 Kassel 5 10 51 74 Beamtin

5 Annacker Norbert Spessartweg 90 34134 Kassel 27.08.1949 Rengershausen 37264 Dreher

6 Antona Alexander Breitscheidstr. 96 34119 Kassel 18.07.1959 Licata/Italien

283851,                     

0174-9600533 Dipl.-Ökonom

7 Appel Frank

Spiekershäuser Str. 

25 34125 Kassel 04.09.1953 Kassel 872595 Angestellter

8 Apitius Doris Am Sandgraben 39 34134 Kassel 29.11.1958 Hannover 46855 Personal-referentin

9 Aschermann Christina Carlsdorfer Str. 22 34128 Kassel 21.11.1955 Trendelburg 883405 Dental-hygienikerin

10 Baacke Cirsten Schanzenstr. 48 34130 Kassel 10.04.1964 Braunschweig 3149239 Studienrätin

11 Balzer Walter Eichenbergstr. 17 34127 Kassel 07.06.1946 Wien 890328 Pensionär

12 Bangert Friedrich Rembrandtstr. 14 34121 Kassel 09.03.1954 Bad Arolsen

283601, dienstl. 

1061760 Beamter

13 Bär Marika Mihm Sollingweg 62 A 34134 Kassel 30.03.1954 Limburg/Lahn 314327 Facheinkäuferin

14 Barkanowitz Martina Helfensteinstr. 2 34127 Kassel 24.03.1963 Kassel 83137 Industriekauffrau

15 Bärthold Inge Otto Umbachsweg 51 34123 Kassel 24.09.1948 Besse 525971 Rentnerin

16 Bauer Sabine Schuchardt Kettelerstr. 10 34121 Kassel 11.11.1965 Kassel 283303 Buchhalterin

17 Bauer Susanne Baumgartenstr. 82 34130 Kassel 20.09.1968 Kassel Dipl. Sozialwirtin

18 Baumeister Wolfgang Elbeweg 2 34131 Kassel 24.01.1952 Helmstedt 311827 Lehrer

19 Becker Martina - Hinter der Brücke 41 34134 Kassel 16.04.1964 Göttingen

9700960, 0174-

9140767

Angestellte Gem. 

Fuldabrück

20 Behnke Steffen Hirschbergstr. 5 34123 Kassel 31.01.1963 Leipzig 7016858 Ingenieur

21 Beier-Riemer Miriam Beier Felchenstr. 3a 34132 Kassel 07.01.1971 Bonn 9402480

Vorstands-  

assistenz

19 Beinhauer Torsten Silberbornstr. 28 34134 Kassel 22.04.1963 Kassel

470101, 0172 - 

5614000

Sport- und 

Personentrainer

22 Beneze Dörte Holzknecht Humboldtstr. 21 34117 Kassel 25.07.1945 Helmstedt 882490 Rentnerin

23 Benhold Hella Am Weinberg 45 34117 Kassel 03.03.1954 Kassel 12210 Physiotherapeu-tin



24 Bera Jens Rauchstr. 1 34125 Kassel 24.03.1963

Menden/Sauer-

land 5109852

Groß- und 

Außenhandels-

kaufmann

25 Beyermann Norbert Schlehenweg 29 34125 Kassel 13.08.1949 Kassel 811355 Beamter

26 Bijelic Danijela Batarilo Umbachsweg 30 34123 Kassel 25.05.1986 Kassel 0162-9541569 Bürokauffrau

27 Binder Corinna Belke Rohrbergstr. 22 34128 Kassel 22.10.1966 Kassel 68937 Phsyotherapeutin

28 Blutte Jürgen Am Stege 5 34123 Kassel 26.05.1954 Kassel 577941 Studiendirektor i.R.

29 Bobel Norbert

Gahrensbergstr. 10 

A 34127 Kassel 27.04.1957 Gudensberg 774337

Unibibliotheks-

mitarbeiter

30 Bock Bertram

Wilhelmshöher Allee 

271 34131 Kassel 20.01.1965 Freiburg 2020521 Redakteur

31 Bodack Barbara Leupold Luisenstr. 9 34119 Kassel 30.03.1950 Kassel 2018525 Rentnerin

32 Borchert Reiner Landgraf-Karl-Str. 12 34131 Kassel 18.11.1951 Kassel 886963

Sozialversicher-

ungsangestellter

33 Borck Michel

Simmershäuser Str. 

42 34125 Kassel 31.03.1977 Frankfurt/M. 4509731

Montagearbeiter 

bei VW

34 Borg Arne

An der 

Kurhessenhalle 38 34134 Kassel 05.09.1948 Hümme 44396

Förderschulrektor 

a.D.

35 Braband Markus Am Hilgenberg 21 34128 Kassel 08.10.1972 Kassel 93004448 Selbständig

36 Brauns Monika Fornoff Carlsdorfer Str. 3 34128 Kassel 29.10.1966 Kassel 0152-58168584

Verwaltungsangest

ellte

37 Breforth Simone Ruhlstr. 8 34117 Kassel 28.08.1961 Lünen 0162-8559347 Büroassistentin

38 Breidenbach Bernd Benjamin Am Sonnenhang 1 34128 Kassel 06.02.1981 Mainz

76658604,              

0179-9780294 Archivar

39 Bremer Barbara Jacob

Auguste-Förster-Str. 

1 34131 Kassel 06.12.1960 Kassel 3105698 Hausfrau

40 Breyer Horst Glockenbruchweg 34 34134 Kassel 23.03.1948 Gudensberg 312996 Rentner

41 Brill-Bannenberg Elke Bannenberg

Im Kornblumenweg 

11 34128 Kassel 06.05.1955 Kassel 8820437

Einzelhandels-

kauffrau

42

Brödner-

Steinhoff Ute Brödner Spessartweg 97 A 34134 Kassel 05.03.1966 Kassel

9324565, dienstl. 

35071 Schulsekretärin

43 Brodka Kerstin Sophienstr. 18 34117 Kassel 14.04.1956

Bad Langensalza/ 

Thüringen

50399569,                  

0176-21507919 Gärtnerin

44 Broja Katharina Bunte Berna 58 34123 Kassel 02.12.1986 Kassel 0172-5861375 Sudentin



45 Brunnengräber Richard Heine-Hein-Str. 6 34121 Kassel 21.07.1949 Lorsch 281932 Rentner

46 Charlet Horst Schwabstr. 9 34125 Kassel 01.05.1946 Berlin 6904790 Dipl. Sozialarbeiter 

47 Desmer Heinz Am Enkeberg  33 34125 Kassel 20.02.1953 Witzenhausen 813906 Pensionär

48

Dettmar-

Vehreschild Birgit Dettmar Goethestr. 77 34119 Kassel 19.12.1952 Kassel 17528

Dipl. Sozial- 

pädagogin

49 Diab Mohamad Liegnitzer Str. 38 34123 Kassel 01.08.1952 Assoun/Libanon 0173-2982310 arbeitslos

50 Diehl Jürgen Hildebrandstr. 73 34125 Kassel 22.12.1944 Kassel 819505 Rentner

51 Dietrich Katrin Goethestr. 138 34119 Kassel 25.04.1951 Neuruppin 16577 Hebamme

52 Dippel Karl-A. Pangesweg 9 34132 Kassel 07.02.1946 Eschwege 407772, 9004010 Pensionär

53 Dittmar-Stern Karl-Georg

Wilhelmshöher Allee 

175 34121 Kassel 12.09.1952 Gudensberg

33632, 0171-

3414887 Klinikleiter

54 Djukic Johannes Kurhausstr. 7 34131 Kassel 07.03.1948 Kassel 32216 Elektrtechniker

55 Dobischat Dagmar Gotsche

Wilhelmshöher Weg 

44 34128 Kassel 29.03.1964 Köln 9402525 Kranken-schwester

56 Dressel Roswitha Schimmer Am Osterberg 15 34128 Kassel 07.06.1956 Stadtallendorf 884050 Hausfrau

57 Ebbrecht Gerhard Weimarer Str. 3 34127 Kassel 11.04.1949 Kassel 899579 Dipl. Ingenieur

58 Eichel Karla Hilgarth Zum Berggarten 72 34130 Kassel 08.01.1949 Bad Arolsen 68869

pensionierte 

Rechtspflegerin

59 Emde Andrea Heinrich-Zille-Str. 16 34134 Kassel 11.12.1963 Kassel 43867

Sozialversicher-

ungsangestellte

Erenulug Hasan Hasselweg 21 34131 Kassel 03.03.1972 Gaziantep

7396363,     dienstl. 

787-6217 Bauzeichner

60 Fabinger Karl-Friedrich

Am Donarbrunnen 

10 34134 Kassel 03.10.1952 Korbach 44795

Orthopädie-

techniker

61 Feuß Werner Am Fasanenhof 35 34125 Kassel 21.03.1960 Bremen 0172-2634917 Kaufmann

62 Fischer Eberhard

Tannenkuppenstr. 9 

a 34119 Kassel 26.12.1948 Höxter 3161381 Lehrer

63 Florin Silke Osterholzstr. 25 34123 Kassel 14.03.1969 Göttingen 54396 Hausfrau

64 Forcht Christa Schmelz Meisenstr. 13 34128 Kassel 28.10.1952 Uschlag 7662637

Lehrerin im 

Ruhestand

65 Förster Thomas Nordshäuser Str. 3b 34132 Kassel 06.03.1964 Kassel 3167516

selbständiger 

Unternehmens-

berater

66 Förtsch Georg

Wilhelm-Busch-Str. 

10 34134 Kassel 17.01.1949 Fritzlar 43936 Beamter



67 Fredrich Silke Ebereschenweg 7 34125 Kassel 21.03.1970 Kassel 711561

Kauffrau für 

Bürokommunikat.

68 Fricke Susanne Zum Berggarten 41 a 34130 Kassel 24.03.1958 Frankfurt/M. 6026464

Kranken-    

gymnastin

69 Fröbel Brigitte Reinhardt Königstor 72 a 34119 Kassel 24.11.1953 Kälberfeld 73976346 Rentnerin

70 Fuchs Andreas Auerstr. 6 34121 Kassel 16.07.1964 Bad Karlshafen

24444,                        

0160-90591939 Betriebswirt

71 Garn Thomas Am Wolfskopf 4 34130 Kassel 18.05.1954 Köln 0174-323389 Vorruhestand

72 Gaß Renate Fichtnerstr. 20 34127 Kassel 07.02.1959 Helmarshausen 5061300 Arbeitslos

73 Geiser Karin Demme Kölnische Str. 77 34117 Kassel 04.09.1952 Freiendessingen 0173-5458694 Rentnerin

74 Gerlach Karin Behnke Sternbergstr. 35 34121 Kassel 05.06.1944 Birkholz 2888082 Rentner

75 Gilfert Stefan Giehholzweg 7 A 34132 Kassel 22.01.1956 Celle

407108/0151-

19160823 Dipl. Bergbau Ing.

76 Gillich Rainer Staufenbergstr.15 34127 Kassel 26.03.1969 Kassel

9206808, 0151-

11335813 Techn. Betriebswirt

77 Gleuel Vera Kulisch Am Sälzerhof 8 34123 Kassel 08.10.1951 Kassel 86195593

staatl. geprüfte 

Hauswirtschafts-

leiterin

78 Göbel Sabine Hoffmann Glockenbruchweg 22 34134 Kassel 09.04.1967 Kassel 9408351

Angestellte beim 

Deutschen 

Schwimmverband

79 Goppold Katrin Kirstein

Simmershäuser Str. 

14 34125 Kassel 01.08.1969 Sondershausen 7058344 Op-Fachschwester

80 Gotthardt Marina Hemmann Ahrensbergstr. 15 A 34131 Kassel 22.01.1958 Hamburg 8167625 Erzieherin

81 Graf Ingrid Lipphardt Krappgarten 26 A 34134 Kassel 15.04.1950 Kassel 0178-5543119 Angestellte

82 Graf Sven Am Stege 16 34123 Kassel 22.12.1982 Kassel 6305603

Gesundheits- und 

Krankenpflege-

schüler

83 Graf-Hesse Monika Graf Brasselsbergstr. 30 34132 Kassel 27.06.1963 Kassel 9402670 Finanzwirtin

84 Greiner Sylvia Most Im Windenfeld 9 34134 Kassel 06.12.1959

Söhrewald-

Wellerode

6305524, 

01577/6455267

Verwaltungsangest

ellte beim LWV

85 Greve Wilhelm Landaustraße 5 34121 Kassel 24.09.1958 Bamberg 0176-23477443 Pfarrer



86 Gronau Rolf

Wolfgang-Bangert-

Str. 16 34134 Kassel 26.02.1951 Düsseldorf 4002251 Pensionär

87 Grosser Simona -

Theodor-Fliedner-

Str. 7 34121 Kassel 14.09.1969 Kassel 2076065

Verwaltungsangest

ellte

88 Grulms-Odoj Eva Grulms Haroldstr. 14 34128 Kassel 15.04.1957 Kassel

8708601/01609564

0666

Landschafts-

planerin

89 Günther Lothar Lindenstr. 5 34131 Kassel 16.08.1951 Dohna/Sachsen 3161831

Dipl.-Wirtschafts-

ingenieur

90 Gumbel Waltraud Am Osterberg 2 A 34128 Kassel 04.04.1946 Treysa 887623 Rentnerin

91 Gustävel Jörg Redestr. 113 34123 Kassel 18.06.1955 Lübeck 170-2394567

Außendienstmitarb

eiter im Großhandel

92 Gutschank Sabine

Bei den 

Weidenbäumen 38 34128 Kassel 25.11.1975 Kassel 8820310 Angestellte

93 Gutt-Schmidt Gudrun Weidlingstr. 5 34119 Kassel 06.06.1948 Eisenach 38811 Med. Pädagogin

94 Hahn Dietmar Mittelbinge 14 A 34130 Kassel 29.04.1946 Langenschwarz

5218053, 0175-

8387647 Pensionär

95 Hahn Ilse Franke Pfannkuchenstr. 12 34121 Kassel 02.11.1947 Kassel 776693 Rentnerin

96 Hahn Werner Güntersloh 8 34128 Kassel 09.09.1952 Arolsen 883186

staatl. gepr. 

Betriebswirt 

97 Häger Benjamin Wolfsäckerweg 17 34125 Kassel 22.08.1982 Kassel

160-8095871, 

50379892 Verkäufer

98 Hamacher Gabriele Doll Walburger Str. 3 34127 Kassel 24.05.1954 Halle/Saale 470885 Rentnerin

99 Happe Glenn

Bei den 

Weidenbäumen 38 c 34128 Kassel 09.12.1960 Platsbourgh/USA 886801 Techniker

100 Hartmann Jutta Dwinger

Friedrich-Ebert-Str. 

85 34119 Kassel 03.10.1949 Hamburg

9314660/0151-

29172977

Journalistin im 

Ruhestand

101 Hartmann-König Nicole Hartmann Lenaustr. 11 34125 Kassel 30.01.1968 Gummersbach

9707647, 0152-

33501515 Angestellte

102 Häuser Johanna Helfensteinstr. 2 C 34127 Kassel 14.02.1981 Bonn 20155350 Angestellte

103 Heidrich Andreas Meißnerstr. 49 34134 Kassel 21.07.1960 Kassel

5036932, 0172-

2914997 Sozialpädagoge

104 Heinemann Anja Zwetsch Langenhofsweg 28 34134 Kassel 30.08.1969 Kassel 9412333

Verwaltungs- 

fachwirtin



105 Heinrich Käthe Scharmann

Ihringshäuser Str. 

214 a 34125 Kassel 05.12.1948 Kassel 8102730 Beamtin

106 Heiß Renate Weber Am Enkeberg 1 34125 Kassel 05.07.1958 Hann. Münden 8160404 Hausfrau

107 Helferich Jürgen

Heinrich-Schütz-

Allee 278 A 34134 Kassel 05.12.1956 Kassel 402248

Verwaltungs-

angestellter

108 Heller Hans-Jürgen Lynckerstr. 15 34128 Kassel 14.06.1955 Borken/Westfalen

899839, 0162-

6503198

Versicheruns- 

fachwirt

109 Helwig Elvira Zeuch Am Sandkopf 99 34127 Kassel 10.11.1965 Kassel 898682

Einzelhandelskauffr

au

110 Herwig Rainer Sterntalerweg 8 34134 Kassel 14.12.1952 Kassel 43800 Beamter

111 Heydel Georg Zentgrafenstr. 39 34130 Kassel 22.12.1959 Kassel 65104, 49058020

Maschinenbau-

techniker

112 Hiedl Carola Kramarz

Wilhelmshöher Allee 

239 34131 Kassel 09.04.1949 Amberg 33166 Rentnerin

113 Hierling Wolfgang Steinigkstr. 63 34123 Kassel 29.03.1972 Kassel 287 8815

Fachkraft für 

Lagerlogistik 

114 Hilke Christa Kreisel

Hans-Römhild-Str. 

25 34128 Kassel 10.02.1952 Frankfurt/M. 884003

Dipl.-

Sozialarbeiterin

115 Hinck Klaus

Wilhelmshöher Allee 

172 34119 Kassel 23.04.1987 Kassel 0177-2855760 Student

116 Hoeft Mechthild Schmidt Nordshäuser Str. 9 34132 Kassel 03.08.1955 Katzenfurt 9402698 Sozialpädagogin

117 Hoffmann Reinhold Belgische Str. 2 34121 Kassel 07.10.1961 Kassel 0171-6546884 Dipl. Ing. Architekt  

118 Hofmann Mario Gottschalckstr. 29 34127 Kassel 21.06.1985 Salzgitter 89079500 Student

119 Hofmeister Gerald Falkensteinstr. 5 34132 Kassel 07.04.1961 Rengershausen

44084, 0160-

3610164

selbständiger 

Bauingenieur

120 Hollstein Beate Koch Im Plutsch 34 34128 Kassel 26.12.1957 Bebra-Solz

8820035, 

01603213601 Bankkauffrau

121 Holzigel Marita Quast Herkulesstr. 9 a 34119 Kassel 02.05.1949 Petershütte 97915763 Rentnerin

122 Homann Peter Bleichenweg 18 34125 Kassel 20.08.1952 Kassel 871304

Polizeiober-

kommissar

123 Horn Birgitt Marx Pideritstr. 7 34128 Kassel 04.06.1962 Kassel 9425141 Angestellte

124 Hornemann Renia Terkiewicz Naumurger Str. 42 34127 Kassel 16.10.1956

Wolterdingen/ 

Soltau 891224 Techn. Zeichner

125 Hosalla Michael Silberbornstr. 8b 34134 Kassel 11.08.1952 Marburg 884675

Verfahrenstechnike

r

126 Hub Christian Ahrensbergstr. 20 34131 Kassel 04.07.1976 Kassel 0157-35279963 Angestellter



127 Hühne Gabriele Gottmann

Christian-von-

Rommel-Str. 4 34128 Kassel 08.05.1960 Kassel 887416 Bürokauffrau

128 Hurmaci Ayse Sezgin

Auf der Leimkaute 

27 34134 Kassel 15.06.1968 Trabzon/Türkei 0171-5101716 Bürokauffrau

129 Humburg Achim

Am Donarbrunnen 

20 34134 Kassel 26.09.1959 Kassel 10031715 Beamter

130 Huth Ursula Potthast

Karl-Kaltwasser-Str. 

25 34121 Kassel 03.11.1955 Oldenburg 315128 Beamtin

131 Iffert Helga Janke Die Freiheit 19 34117 Kassel 27.10.1948 Kassel 16420 Rentnerin

132 Immel Sabine Belgische Str. 8 34121 Kassel 18.07.1964 Kassel 9223223 Bürokauffrau

133 Janßen, Dr. Enno Seebergstr. 9 34128 Kassel 07.08.1945 Göttingen

4994112, 0170-

6462250 Dipl. Chemiker

134 Janzer Elisabeth Frolowa Jäckhstr. 22 34121 Kassel 26.07.1958

Ust-Kamenogorski 

/Russland 0176-50024269

Sozialpädagogin/ 

Sozialarbeiterin

135 Jenoch Joachim Dennhäuser Str. 31 34134 Kassel 04.03.1953 Kassel 94150133 Krankenpfleger

136 Jordan Renate Schreiber Waldecker Str. 16 34128 Kassel 19.02.1946 Kassel 882877 Rentnerin

137 Joyner Vera Kirchberg Blumenäckerweg 8 b 34128 Kassel 15.11.1952 Hagen

0170-2373344, 

9885188 Taxiunter-nehmerin

138 Jungwirth Angelika Hutzfeld Tischbeinstr. 21 34121 Kassel 14.03.1966 Neumünster 76 66 936 Arztsekretaerin

139 Kahle Reiner Wichtelbergweg 1 34123 Kassel 17.01.1960 Kassel

780834, 0152-

21640186

Anwendungs-

programmierer

140 Kähler Gerhard

Gottfried-Keller-Str. 

26 34125 Kassel 19.09.1945 Sottrum 9201263 Rentner

141 Kaiser Wolfgang Kirchtalstr. 2 34128 Kassel 06.09.1952 Zimmersrode 0163-3339991 Elektroniker

142 Kallweit Heinz Umbachsweg 21 A 34123 Kassel 03.05.1965 Kassel 9882200 Bankkaufmann

143 Kann Jörg Schönfelder Str. 3 34121 Kassel 19.04.1967 Wolfhagen 0173-5137401 Angestellter

144 Kapusta Ulrike Lichtlein

Dag-Hammarskjöld-

Str. 15 34119 Kassel 24.07.1959 Sprendlingen 311033

Fraktions-

assistentin

145 Karafiat Ulrike Lange

Heckershäuser Str. 

41 34127 Kassel 15.03.1953 Kassel 897359

Rektorin am 

Studienseminar

146 Karnowka Klaus-Jürgen Am Ziegenberg 78 34128 Kassel 20.08.1961 Kassel 880307

Dipl.-

Verwaltungswirt

147 Käuffelin Herwig Am Hange 19 34128 Kassel 24.12.1947 Kassel

68579, 0172 / 570 

41 03 Rentner



148 Kellner Michael Seebergstr. 23 a 34128 Kassel 23.10.1952 Kassel 7072970, 66688

Reisebüro-

kaufmann

149 Kienitz Susanne Pewny Bromeisstr. 55 34125 Kassel 14.06.1964 Göttingen 8207444

pensionierte 

Beamtin

150 Kindler Ruthild Metzner Helfensteinstr. 2 c 34127 Kassel 23.10.1955 Kassel 891663 Berufschul-lehrerin

151 Klinger Björn Monte-Verdi-Str. 5 34131 Kassel 20.06.1972 Kassel 0179-6654468 Dipl.-Ing. 

152 Knaust Helmar R. Schützenstr. 19 34125 Kassel 17.06.1948 Kassel 0152-291 02290 arbeitslos

153 Knöpfel Helga Martin Schenkelsbergstr. 4 34132 Kassel 26.01.1947 Niedenstein 41767 Rentnerin

154 Koch Elmar Gecksbergstr. 7 34123 Kassel 11.06.1961 Knüllwald 57 985 - 24 Dipl. Ingenieur

155 Koch Thomas Auerstraße 14 34121 Kassel 23.10.1950 Gladbeck 282274 Rentner

156 Körtel Reiner Bienenweg 4 34125 Kassel 15.06.1952 Kassel

876724, 0176-

47587962

Verwaltungsangest

ellter

157 Kortmann Stefan Am Enkeberg  1 34125 Kassel 31.01.1957 Kassel 8160404

Kaufmännischer 

Angestellter

158 Kottka Frank Schlangenweg 11 34117 Kassel 01.11.1954 Kassel

16000/0170598544

2

Vorruhestand/Zahn

arzt

159 Krappa Gabriele Dalwigkstr. 7 34130 Kassel 19.05.1957 Kaufungen

7399975, 0151-

15500290 Kauffrau

160 Krainau Reinhard

Brüder-Grimm-Str. 

157 D 34134 Kassel 18.11.1952 Schnackenburg 45682 Lehrer

161 Krug Tanja Möller Spreeweg 12 34131 Kassel 03.05.1976 Bad Hersfeld 4184892 Prüfungsbeamtin

162 Kubetzek Gisela Fröhlich Heidenkopfstr. 38 34123 Kassel 15.02.1953 Homberg /Efze 514535

Verwaltungsangest

ellte

163 Kuhnert Hans-Jürgen Spitzstr. 5 34132 Kassel 04.07.1945 Arolsen 404073 Rnetner

164 Küttner Johann Uhlenhorststr. 6 34132 Kassel 06.05.1946 Bamberg 404696 Pensionär

165 Lange Inge Breitlauch

Hoffmann-von-

Fallersleben-Str. 7 34117 Kassel 16.08.1957 Schlotheim

7013430, dienstl. 

05605/9492-92 Ergotherapeutin

166 Langer Eveline Wehr Neue Mühle 6 B 34134 Kassel 12.06.1959

Berlin-

Charlottenburg 472485

Verwaltungs-

angestellte

167 Lappöhn Norbert Auf dem Klei 20 34125 Kassel 21.04.1952 Kassel 819562 Rentner

168 Lau Wilhelm Grüner Waldweg 58 34121 Kassel 09.02.1953 Bad Bevensen 8200307

Bankkaufmann/Sozi

alpädagoge

169 Lecke Volker Heiligenröder Str. 83 34123 Kassel 13.10.1964 Kassel 49058193

techn. 

Sachbearbeiter VW



170 Leinius Harro Am Hutekamp 3 34130 Kassel 02.03.1951 Witzenhausen 67595 Oberstudienrat

171 Leuker-Weppner Carmen Leuker Kinderwiesenweg 24 34125 Kassel 01.10.1962 Kassel 819176 Arzthelferin

Lichtinghagen Ernst Germaniastr. 10 34119 Kassel 14.10.1963 Marienheide 0151-40044304 Selbständig

172 Lippold Anne Kunze Am Enkeberg  13 34125 Kassel 12.09.1967 Kassel 8160403

Maschinen-

schlosserin

173 Lohr Matthias

Theodor-Fliedner-

Str. 1 34121 Kassel 31.08.1974 Homberg /Efze 0170-3544952 Redakteur HNA

174 Lohr Uwe Auf dem Klei 32 34125 Kassel 13.12.1952 Kassel 818296 Dipl. Ingenieur

175 Lübeck Rainer Krügerstr. 10 34130 Kassel 21.12.1959 Kassel

0151 14271962, 

76668859 Senior Trainer

176 Lubowitzki Elvira Wigandstr. 11 34131 Kassel 31.12.1965 Kassel

3164041, 0178-

3901754

Nachbarschaftshelf

erin

177 Ludwig Paul

Heiligenröder Str. 

142 A 34123 Kassel 09.05.1949 Kassel 526462 Pensionär

178 Lux Reinhard Am Hegelsberg 8 34127 Kassel 12.08.1951 Balhorn

894084, 0151-

11336308 Installateur

179 Makoschey Sven Weidlingstr. 9 34119 Kassel 23.06.1968 Kassel 8167917 Bankkaufmann

180 Manns Heinz-Dieter Humboldtstr. 10 A 34117 Kassel 23.08.1949 Kassel 23315

Verwaltungsbeamte

r

181 Märschenz Jörg

Ludwig-Mohr-Str. 3 

a 34119 Kassel 06.12.1957 Berlin 9331114 Wirtschaftsprüfer

182 Mahrt Anita Vogt Schartenbergstr. 23 34128 Kassel 07.03.1944 Erfurt 63255

Verwaltungsfach-

angestellte a.D.

183 Marth Wolfgang Silberbornstr. 21 A 34134 Kassel 12.05.1946 Kassel 471551 Pensionär

184 Matzel Sigfried Dalheimer Weg 16 34123 Kassel 04.01.1948 Gudensberg 525611

Gerichtvollzieher im 

Ruhestand

185 Meise Elvira Kleinschmidt

Ludwig-Mohr-Str. 3 

a 34119 Kassel 23.08.1946 Mühlhausen 776196 Rentnerin

186 Mell Christian Motzstr. 2 b 34117 Kassel 23.08.1978 Kassel 6027164 Angestellter

187 Merz Antonio Gut Kragenhof 1 34355 Kassel 20.06.1954 Westerland/Sylt

05543-943317, 

0173-8518973 Dipl. Agraringenieur

188 Meyer Ilona Plomitzer Schaumbergstr. 6 34125 Kassel 12.06.1950 Stolzenbach 6027752 Ergotherapeutin

189 Mittas Jutta Wagner Baunsbergstr. 28 34131 Kassel 06.07.1961 Kassel 3103919 Lehrerin

190 Mittas Klaus Baunsbergstr. 28 34131 Kassel 10.02.1953 Frankfurt/M. 3103919 Magistratsoberrat

191 Möller Birgitt Pforr

Kurt-Schumacher-

Str. 1 34117 Kassel 23.01.1946 Hann. Münden 4997510 Rentnerin



192 Möller Gerd

Kurt-Schumacher-

Str. 1 34117 Kassel 16.11.1946 Kassel 4997510 Rentner

193 Möller Jutta Bunte Berna 35 34123 Kassel 18.01.1957 Kassel 5296143

kaufmännische 

Angestellter

194 Möller Reinhold Neue Str. 4 34134 Kassel 02.06.1959 Windheim

45234, dien. 787-

5167 Beamter

195 Montag Gerold Am Kranichholz 23 34134 Kassel 17.02.1945 Rotenburg/Fulda 471806 Elektromeister

196 Mosig Heike Mehlhorn Helmholtzstr. 9 A 34127 Kassel 27.01.1963 Chemnitz 8905423

Kinderkranken-

schwester

197 Moussa Gelinde Schulze Otto-Fuhr-Str. 2 34134 Kassel 02.09.1950 Hannover 4092711 Lehrkraft

198 Mücke Daniela Gerlandstr. 11 34130 Kassel 31.05.1963 Kassel 602056 Kranken-schwester

199 Müller Anja Quellhofstr. 32 a 34127 Kassel 06.10.1984 Querfurt 0176-96078970 Bürokauffrau

200 Müller Enrique Fuhrmannsbreite 24 34125 Kassel 13.07.1957 Kassel

50398550, 0162-

8797060 Rentner

201 Müller Hannelore Dreyer In den Steinern 43 34132 Kassel 26.02.1950 Hedemünden

404358/017351253

78 Hausfrau

202 Müller Lutz Hugo-Preuß-Str. 35 34131 Kassel 28.04.1970 Kassel

0171 / 7794901 

710276 

Selbständig im 

Einzelhandel

203 Musiol Ingrid Pfeiler Radestr. 119 34123 Kassel 12.03.1960 Rotenburg/Fulda 516127 Beamtin i.R.

204 Müssig Ronald

Auf der Hasenhecke 

76 34125 Kassel 30.03.1955 Frankfurt/M. 0162-2877489 Anlagenführer

205 Neck Detlef Döllbachstr. 9 34127 Kassel 20.04.1965 Kassel 7393331, 4505385 Physiotherapeut

206 Neubauer Dirk

Georg-Thöne-Str. 11 

a 34121 Kassel 06.12.1967 Zwickau 719722 Bauingenieur

207 Neuhoff Erika Kaudel Hardenbergstr. 2 34119 Kassel 20.05.1956 Kassel 9206700 Lehrerin

208 Neumann Kai Am Wäldchen16a 34128 Kassel 20.08.1979 Eschwege 0176-70082925 Angestellter

209 Niehaus Rüdiger Adolfstr. 68 34121 Kassel 26.11.1955 Holte

281667, dienstl. 

0561 / 106 - 1775

Verwaltungsfach-

angestellter

210 Noetzel Günther Bergweg 7 34125 Kassel 24.10.1949

Papenburg/ 

Niedersachsen 87080316 Oberstleutnant a.D.

211 Oehm Udo Ziegenhainer Str. 6 34127 Kassel 02.05.1949 Frielendorf 9893000

Kinder- u. 

Jugendpsycho-loge

212 Okumus Sefa Schmerfeldstr. 4 34130 Kassel 04.01.1971 Kassel 0177-2126974

Sachbearbeiter im 

Großhandel

213 Olgun Ufuk Magazinstr. 28 34125 Kassel 15.12.1983 Berlin 0176-21845924 Politologe



214 Otto Ingeborg Jäckel Fiedlerstraße 122 a 34127 Kassel 27.06.1946 Herzberg am Harz 891438 Rentnerin

215 Pape Marlis Barthelmes Am Kubergraben 34 34128 Kassel 12.03.1951 Berlin 68181, 7124-23207 Bankkauffrau

216 Paul Carina Kantstr. 12 34121 Kassel 24.10.1984 Kassel 5036970 Angestellte

217 Peer Lothar Heerstr. 21 34119 Kassel 22.11.1954 Immenhausen 5060878 Dekorateur

218 Petermann Dagmar Wurmbergstr. 15 34130 Kassel 19.04.1952 Osterode 6025767 Lehrerin

219 Pfannkuche Gregor Wolfhager Str. 436a 34128 Kassel 26.01.1971 Kassel 4008685

Heizungs- und 

Lüftungsbauer

220 Pfeiffer Ingo Schleswiger Str. 1 34131 Kassel 08.02.1970 Bovenden 8001810

Großhandelskauf-

mann

221 Pfeiffer Winfried Stonsbreite 80 34125 Kassel 21.02.1965 Eisenach 815446 Planungs-ingenieur

222 Plath Heike Norwig Rasenallee 34 34128 Kassel 28.04.1959 Kassel

6028766, di. 

1097012 Angestellte

223 Plodischewski Beate Gortschica Christophstr. 6 34125 Kassel 03.09.1966

Mragowo 

(Sensburg) 5056155 Anlagen-bedienerin

234 Pompetzki Horst Korbacher Str. 207 34132 Kassel 21.12.1952 Berlin 403892 Pensionär

225 Prausnitz Johannes Kirchweg 13 34121 Kassel 14.07.1946 Grünenplan 93007990 Lehrer

226 Raab Jutta Albrecht

Friedrich-Engels-Str. 

2 34117 Kassel 08.02.1966 Mainz 104660 Arzthelferin

227 Raabe Günter

Theodor-Haubach-

Str. 6 34132 Kassel 23.11.1946 Göttingen 404104 Rentner

228 Rabe Rainer

Johann-Hermann-

Schein- Str. 26 34131 Kassel 10.04.1960 Bergen 9 35 86-20 

Technischer 

Referent 

229 Radtke Isabell - Königstor 52 34117 Kassel 22.04.1977 Kassel 50611441 arbeitslos

230 Ramdohr Lars Kapellenweg 28 34130 Kassel 21.07.1978 Kassel 0173-9786839 Sachbearbeiter

231 Rakebrand Hannelore Matzdorf Auf dem Klei 42 34125 Kassel 06.09.1947 Aurich 814327 Rentnerin

232 Raupp Petra - Hildebrandstr. 17 34125 Kassel 19.12.1958 Kassel 0177-7412450 Angestellte

233 Rausch Marco Ahrensbergstr. 13 34131 Kassel 06.07.1972 Kassel

10081564, 0178-

1659480

Verwaltungsangest

ellter

234 Reckert Helmut Falkenweg 5 34128 Kassel 31.05.1945 Karlshafen

67504, 0170-

7724610 Rentner

235 Reeb Heribert Meisenstr. 7 34128 Kassel 16.07.1945 Eppstein/Taunus 9880400

Unternehmens-

berater/             

Dipl. Betriebswirt

236 Reger Monika

Erich-Klabunde-Str. 

119 34121 Kassel 09.04.1949 Mariabrunn 25900

Lehrerin in 

Altersteilzeit



237 Rehbein Norbert Wegmannstr. 3 a 34128 Kassel 07.09.1963 Witzenhausen 887311 Dipl. Kaufmann

238 Rehbein Rainer Grunnelbachstr. 21 34134 Kassel 17.05.1954 Kassel 43512

Vorruhestand/ 

Angestellter

239 Reiner, Dr. Hans Ahnatalstr.165a 34128 Kassel 16.07.1945 885121 Aussig Rentner

240 Reiner Maria-Theresia Heib Ahnatalstr.165a 34128 Kassel 14.02.1946 885121 St. Ingbert Rentnerin

241 Reitze Volker Stifterstr. 26 34125 Kassel 06.05.1955 Gudensberg

015111335657, 

8700045

technischer 

Angestellter 

242 Riedemann Norbert Fuhrmannsbreite 10 34125 Kassel 23.05.1951 Naumburg 8700699

Vorruhestand/Bea

mter

243

Riemenschneide

r Barbara Kurz Eckardsborn 5 34134 Kassel 29.03.1957 Homberg /Efze 5744836 med. Schreibkraft

244 Röth Silvia Dellert Wiederholdstr. 22 b 34132 Kassel 29.01.1968 Goslar 0170-7832147 Bereichsleiterin

245 Rosen Angela Langenbeckstr. 24 34121 Kassel 06.05.1953 Erdingen 26754 Finanzbeamtin

246 Rosenblath Ursula Radestr. 10 34123 Kassel 25.04.1950 Kassel 513420 Angestellte

247 Rudolph Peter Am Goldbach 11 34134 Kassel 10.01.1953 Kassel

45827, 0162-

4747264

betriebswirtschaftli

cher Berater

248 Rudolph Rosemarie Graff Hellebrechtsweg 1 34130 Kassel 17.12.1948 Kassel 66228 Rentnerin

249 Rudolph-Lösel Ina Rudolph Königstor 14 34117 Kassel 20.12.1959 Sand 777646 Angestellte

250 Ruh Regina Suchy Mittelgasse 16 34117 Kassel 01.06.1953 Kaufungen 7393522 Rentnerin

251 Runkel, Dr. Jakob Brückenhofstr. 14 34132 Kassel 25.08.1954 Krefeld 9415659 Sudiendirektor

252 Ruschig Dagmar Richter Am Weinberg 41 34117 Kassel 09.06.1945 Baden Baden 104314 Lehrerin

253 Sahin Bilal Eichendorffstr. 2 34125 Kassel 25.12.1983 Kassel 49058629

Betriebsrats-

mitglied

254

Sandrock-

Poschmann Juliane Sandrock Am Sandkopf 89 34127 Kassel 15.03.1963 Kassel 891955 Angestellte

255 Saul Thomas

Heinrich-Steul-Str. 

1b 34121 Kassel 05.08.1960 Kassel 2860564

256 Schade Bernd

John-F.-Kennedy-Str. 

31 34128 Kassel 18.08.1954 Sandershausen 602160 Pensionär

257 Schäfer Reinhard Am Weinberg 45 34117 Kassel 24.12.1952 Kassel 12210 Dipl. Ingenieur

258 Schaeling Christian Auerstr. 21 34121 Kassel 15.12.1967 Hannover 0170-2115769 Eventmanager

259 Schalles René Wolfhager Str. 249 34128 Kassel 09.03.1971 Kassel 98850133 Angestellter

260 Schaltenberg Uwe Lange Str. 68 34131 Kassel 20.01.1965 Kassel 0162-7870496 Sozialpädagoge

261 Schaub Karl-Heinz Schauenburger Str. 4 34131 Kassel 26.03.1945 Tungerloh

39225, 0170-

2809624 Rentner

262 Scheele Dieter Am Rennsteig 132 34134 Kassel 09.03.1951 Fritzlar 401530 Beamter



263 Schluchtmann Renate Neugeborn Sandweg 1 34128 Kassel 18.12.1946 Bayreuth 884431 Pensionärin

234 Schmidt Claus-Michael Baumgartenstr. 75 34130 Kassel 03.07.1961 Kassel 0151-20326531 Bauingenieur

265 Schmidt Frank Am Sandgraben 27 34134 Kassel 16.05.1969 Kassel 1728800705 Kraftwerker

266 Schmidt Irene Pohl Vaaker Str. 30 34127 Kassel 28.06.1945 Luditz 894756

Verwaltungsfachan

gestellte

267 Schmidt Steffen Fiedlerstr. 60 34127 Kassel 20.02.1983 Leizig

0151-40774786, 

dienstl. 05673-

9991719 Ingenieur

268 Schmidt Uwe Königstor 36 34117 Kassel 07.11.1959 Kassel

0173/5692051, 

2876840   Frührentner

269 Schmoll Andrea

Württemberger Str. 

2 34131 Kassel 09.03.1964 Kassel

270 Schmoll Heidi Pfeiffer

Eugen-Richter-Str. 

27 34134 Kassel 08.01.1953 Kassel

7201130, priv. 

312423 Pflegedienstleiterin

271 Schneider Anja Rausch Seebergstr.28 34128 Kassel 14.09.1971 Kassel 761094

Kauffrau für Büro-

kommunikation

272 Schneider Meinhard Steubenstr. 1 34121 Kassel 25.03.1982 Kassel 31690181 Geschäftsführer

273 Scholz Joachim

Carlo-Mierendorff-

Str. 31 34132 Kassel 01.06.1955 Bebra 0171-3136895 Kfz-Mechaniker

274 Scholz Regina Kellner Ziegenhainer Str.19 34127 Kassel 02.07.1957 Nordhausen 5092059 Rentnerin

275 Schomberg Burkhard Pettenkoferstr. 3 34121 Kassel 27.02.1961 Heckershausen 01609-5369816 Angestellter

276 Schriefers-Falk Annette Schriefers Lessingstr. 12 34119 Kassel 29.10.1966 Bonn 0173-3784325 Journalistin 

277 Schroeder Jürgen

Harleshäuser Str. 

136 34128 Kassel 02.05.1947 Kassel 69817 Rentner

278 Schröder Angelika - Kirchweg 32 34121 Kassel 01.05.1957 Wabern 23055 Landschaftsplanerin

279 Schröder Kathrin Kölnische Str. 169 34119 Kassel 29.03.1958 Düsseldorf 776313

Dipl. 

Sozialpädagogin

280 Schucht Hartmut Märchenweg 13 34134 Kassel 27.01.1948 Hann. Münden 5036358 Pensionär

281 Schulz Frank Langenhofsweg 19 34134 Kassel 04.09.1961 Kassel 7821708

Gas- und Wasser-

installateur-meister

282 Schulz Gabriele Walther Adolfstr. 52 a 34121 Kassel 20.08.1949 Witzenhausen 26407

Med.-techn. 

Assistentin

283 Schulze, Dr. Harald Lahnweg 21 34131 Kassel 17.05.1947 Freiburg 9324698 Arzt

284 Schulze Philip Kirchweg 80 34119 Kassel 19.03.1976 Kassel

1062146, pr. 

4994127

Dipl. 

Verwaltungswirt



285 Schulze Reinhardt Krähhahnstraße 9 C 34121 Kassel 22.05.1954 Kassel

3103000, 0173-

6602949 Angestellter

286 Schulze, Dr. Wolfgang

Friedrich-Naumann-

Str.46 34131 Kassel 05.04.1953 Witzenhausen 93005920

Tierarzt und 

Waldorflehrer

287 Schuster Gabriele Ludwig Breitscheidstr. 43 a 34119 Kassel 28.12.1952 Kassel 6029718 Rentnerin

288 Schütte Helmuth Dornländerweg 33 34132 Kassel 02.08.1948 Helmstedt 404385 Pensionär

289 Schüttler Nadine Vogelsang 6 34123 Kassel 30.01.1980 Bad Karlshafen 0174-3424186 Arbeitsvermittlerin

290 Schütze Manfred

Wahlershäuser Str. 

33 34130 Kassel 17.09.1959 Kassel 640006 arbeitslos

291 Schwägerl Hans Im Bornhof 20 C 34125 Kassel 21.06.1951 Bad Reichenhall 878936

Serviceleiter bei der 

Siemens AG

292 Schwarz Stefan

Julie-von-Kästner-

Str. 28 C 34131 Kassel 21.08.1962 Wiesbaden 7396691 Beamter

293 Schwarz Uwe Steinstückerweg 13 34128 Kassel 23.07.1964 Kassel 0152 - 5341 2307

Verwaltungsangest

ellter

294 Schweinsberg Hans-Jürgen Töpfenhofweg 21 34134 Kassel 29.07.1952 Kassel

44424, mobil 

017644442854

ehem. Presse- 

sprecher der Stadt 

Kassel

295 Schweisfurth Werner

Wilhelmshöher Allee 

118 34119 Kassel 01.07.1950 Eichen 2878388

Dipl. oec., Dipl.-

Psychologe

296 Seitz Gabriele Tost Fasanenweg 87 34123 Kassel 16.01.1964 Frankfurt/M.

0170/2085799, 

Büro: 0 56 06/53 03-

1 23 

Sachbearbeiterin im 

Personalwesen

297 Siebert Rolf-Dieter Gänseweide 11 34132 Kassel 14.01.1956 Kassel 405867 Polizeibeamter

298 Siebert Wolfgang Elsässerstr. 13 34131 Kassel 31.08.1947 Kassel 311542 Rentner

299 Siegmann Klaus-Dieter Franzgraben 18 34125 Kassel 08.10.1955 Düren 45004395 Handwerker

300 Sopalla Gregor An der Schlade 23 a 34123 Kassel 02.03.1956 Gleiwitz 529407

Maschinen-

einrichter

301 Sopalla Ines-Claudia An der Schlade 23 a 34123 Kassel 08.01.1988

Pyskowicel/ 

Schlesien

40704997,                  

0176-55119888 Studentin

302 Stall Andrea Weiße Breite 50 34130 Kassel 25.09.1958 Dortmund
14137

Dipl. 

Sozialarbeiterin 

303 Starke Helga Vogl

Friedrich-Naumann-

Str. 36 34131 Kassel 05.03.1951

Heppenheim/ 

Bergstraße 9324603 Oberstudienrätin

304 Steffens Erika Damm Am Versuchsfeld 8 34128 Kassel 20.04.1948 Kassel 884218

Großhandelskauf-

frau



305 Stein Emilie Maier Niederfeldstr. 14 34127 Kassel 11.09.1945 Luxemburg

61386,  0173-

7341058

Rechtspflegerin im 

Ruhestand

306 Stöckl Ingrid Huntenburg Sommerbergstr. 4 b 34123 Kassel 10.09.1949 Stade
527844 Rentnerin

307 Strate Dietmar Pfeifferstr. 53 34121 Kassel 24.06.1947 Burghaun 0173-9815809 Rentner

308 Struhlik Gerhild Lipphardt Krappgarten 28 A 34134 Kassel 16.11.1956 Kassel 8104680/1064219

Verwaltungsangest

ellte

309 Stühler Bernd Auf dem Angel 36 34132 Kassel 24.06.1945 Wichdorf 404960 Pensionär

310 Suck Bernhard Am Eichelgarten 2 34132 Kassel 01.09.1945 Kassel 886768

Regierungsdirektor 

a.D.

311 Suermann Torsten Erlenfeldweg     45 d 34125 Kassel 25.06.1981 Warburg 93005520 Uhrmacher

312 Sufin-Deiß Margret Sufin Eibenweg 15 34123 Kassel 20.05.1952 Iba 0172-4102723   Rentnerin

313 Theibach Thomas Weiße Breite 21 34130 Kassel 19.04.1957 Kassel

23394,                       

0152-33859677

Polizeihaupt-

meister der 

Bundespolizei

314 Thiede Gabriele Schubert Steinstückerweg 4 34128 Kassel 01.09.1958 Kassel 9206552 Laborleiterin

315 Thielemann Christiane - Hummelweg 50 E 34125 Kassel 23.04.1970 Wolfhagen 874422 Altenpflegerin

316 Thieme Karl-Walter Wolfsangerstr. 147 34125 Kassel 27.04.1956 Escherode

871674, geschäftl. 

5022548 Werkzeugmacher

317 Thomas Michael Krautäckerstr. 18 34128 Kassel 22.02.1957 Kassel 885279

Versicherungsfachw

irt

318 Thöne Udo Jäckhstr. 10 34121 Kassel 19.06.1959 Kassel

20271436,   0160- 

974 94400 Beamter

319 Thorwart Christa Trott Waitzstr. 10 34123 Kassel 02.06.1957 Kassel 9491934 Rentnerin

320 Töpfer Greta Mayenfeldstr. 36 34125 Kassel 15.07.1951 Kassel 873715 Finanzbeamtin

321 Trinder Ulrike Fischer Hinter der Brücke 5 34134 Kassel 30.07.1962 Hofgeismar 470004 Chefarzt-sekretärin

322 Trömper Gerhild Schanzenstr. 48 34130 Kassel 31.05.1963 Hofgeismar 31492239

Lehrerin für 

Krankenpflege

323 Umbach Matthias Steinäcker 4 34130 Kassel 30.06.1970 Kassel 9880855

kaufmännischer 

Angestellter

324 Urban Andrea Gahrenbergstr. 16 34127 Kassel 17.10.1970 Kassel 0170-3047056

Groß-und 

Außenhandelskauf

mann

325 Van der Linden Wolfgang Paul-Nagel-Str. 19 34121 Kassel 10.03.1956 Kleve

571818, 0172 -231 

4084 Pensionär

326 Vergnaud Peter Am Sandkopf 69 34127 Kassel 22.10.1946 Oberhammbach 8905953 Dipl. Ingenieur



327 Vesper Brigitte Richter Weg in der Aue 51 34128 Kassel 30.07.1952 Göttingen 882534 Dipl. Pädagogin

328 Viehmann Reinhard Mentzelstr. 40 34121 Kassel 08.11.1946 Haueda 21963 Rentner

329 Virks Alexandra Schneider Graben 4 34117 Kassel 28.11.1982 Chemnitz 2079550

Kauffrau für 

Bürokommuni-

katiom

330 Volkwein-Groh Dirk Goethestr. 82 34119 Kassel 20.08.1972 Kassel 106-1245

Sicherheitsbeauftra

gter

331 von Holten Sigrid Dreher Rhönstr. 92 34134 Kassel 06.11.1944 Pleß 50396383 Rentnerin

332 Wackerbarth Erika Kölnische Str. 197 34119 Kassel 26.02.1968 Homberg /Efze

787-2242, priv. 503 

777 46 Internetredakteurin

333 Wagner Bodo Mozartstr. 5 34121 Kassel 30.08.1946 Immenhausen 283241 Pensionär

334 Wagner Mario Körnerstr. 15 34123 Kassel 26.09.1987 Kassel 0172-9618454 Student

335 Warmuth Rudolph Auf dem Klei 23 34125 Kassel 12.11.1947

Bad 

Neustadt/Saale
811371

Rentner

336 Weber Iris Hörnebachweg 38 34125 Kassel 27.04.1967 Hofgeismar 876522 arbeitslos

337 Weber Roland Engelhardtstr. 8 34127 Kassel 18.07.1955 Jassel 898224 Postbeamter

338 Wedel-Kröber Anja Wedel

Carlo-Mierendorff-

Str. 14 34132 Kassel 03.08.1970 Kassel 46859

Steuerfach-

angestellte

339 Weider Cornelia

Brüder-Grimm-Str. 

155 34134 Kassel 22.10.1959 Kassel 470588

Notarfach-

angestellte

340 Weigel Patrick

Wilhelmshöher Allee 

15 34117 Kassel 06.02.1979 Kassel 0172-5310996 Diplom Pädagoge

341 Welscher Susanne Nickel Bodelschwingh-str. 5 34119 Kassel 03.04.1962 Witzenhausen 7668891 Dipl. Ökonomin

342 Werner Sandra - Im Bossental 18 34125 Kassel 16.02.1973 Kassel 4007980 Pflegegutachterin

343 Werner Thomas

Rengershäuser Str. 

21 a 34132 Kassel 03.06.1962 Kassel

9415253, 0171-

8320642 Betriebstechniker

344 Widdekind Karl-Friedrich Wehlheider Str. 9 34121 Kassel 14.08.1946 Arolsen 283453

Dipl.-Ing. im 

Ruhestand

345 Wieboldt Holger Frankfurter Str. 129 34121 Kassel 05.07.1953 Kassel

50397068 / 0151-

26081516 Pfarrer

346 Wiegand Barbara Lenz Firnskuppenstr. 16 34128 Kassel 21.05.1948 Immenhausen 884599 Rentnerin

347 Wiegand Werner Firnskuppenstr. 16 34128 Kassel 29.03.1946 Holzhausen 884599 Rentner

348 Will Andrea Im Füllchen 8 34132 Kassel 24.03.1970 Kassel 50396373

examinierte 

Altenpflegerin

349 Willers Alfred Seebergstr. 31 34128 Kassel 04.05.1949 Rheine 880688 Rentner



350 Wills Jennifer Philosophenweg 54 34121 Kassel 30.03.1983 Kassel 0162-3360322 Angestellte

351 Wimmel Betty Münner Schlehenweg 6 34125 Kassel 04.12.1958 Kassel 811149 Hausfrau

352 Wink Mathias Kasseler Str. 34 A 34123 Kassel 29.03.1973 Kassel 0178 5572555

Versicherungs- 

berater

353 Winter Bernhard Schwabstr. 60 34125 Kassel 30.06.1950 Wolfhagen 9209193 Rentner

354 Wissing Walburga Obere Königsstr. 28 34117 Kassel 29.11.1957 Vreden 8700787 Sozialpädagogin

355

Wöbbeking-

Klemt Rosemarie Wöbbeking Lilienweg 9 D 34128 Kassel 26.11.1948 Stadthagen 886565, 6026900 Psycho-therapeutin

356 Wolf-Burgtorff Bärbel Wolf Rundes Feld 5 c 34128 Kassel 14.01.1951 Kassel 63953 Arzthelferin

357 Woschek Berthold Weinbergstr. 41 34117 Kassel 13.06.1952 Neuenstein 103249 Freiberufler

358 Zachan-Hollstein Claudia Zachan Kattenstr. 18 34119 Kassel 24.09.1965 Kassel

572567, dienstl. 

934-1339, 0151-

21593485

kaufmännische 

Angestellte

359 Zahner Jonathan

Wilhelmshöher Allee 

14 34117 Kassel 01.05.1981

Bad 

Neustadt/Saale 0171-9926630

Vorstands-  

assistent

360 Zand Alireza Graben 4 34117 Kassel 20.07.1966 Teheran

7059922, 

0170/2618714

Triebfahrzeug- 

führer

361 Zarges Heidemarie Hesse Friedenstr. 33 34121 Kassel 30.10.1944 Hersfeld

0177-8855583, 

81664860 Rentnerin

362 Zawislo Rainer Am Hegelsberg 28 34127 Kassel 21.02.1952 Herten 891011 Pensionär

363 Zieba Aleksander Sternstraße 4 34123 Kassel 29.04.1957 Hirschberg 9882255 Parkettleger

364 Zill Tanja Vellmarer Str. 11 34127 Kassel 08.08.1969 Kassel 0177-8080869

Personal-

sachbereiterin





 

Magistrat 
-I-/-30- 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.946  Kassel, 28. Mai 2013 
 
 
 
Neuwahl von Ortsgerichtsmitgliedern für das Ortsgericht Kassel I 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung schlägt dem Präsidenten des Amtsgerichts Kassel vor: 
 

1. Herrn Gerhard Franz,  
 
geb. am 28.12.1946 in Wabern 
Wohnung: 34125 Kassel, Magazinstraße 26 
Beruf:  Rentner 

 
zum Ortsgerichtsvorsteher 
 

2. Frau Helga Wurbs,  
 
geb. am 28.08.1941 in Kassel 
Wohnung: 34125 Kassel, Im Eichenhof, 30 
Beruf:  Rentnerin  

 
zur stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteherin 
 
des Ortsgerichts Kassel I zu ernennen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die bisherige Ortsgerichtsvorsteherin, Frau Ellen Lappöhn, ist am 14. Februar 2013 verstorben.  
 
Es ist daher erforderlich, eine neue Ortsgerichtsvorsteherin / einen neuen Ortsgerichtsvorsteher zu 
wählen. Der Präsident des Amtsgerichts Kassel hat mit Schreiben vom 15. Februar 2013 darum 
gebeten, die Wahl umgehend einzuleiten. 
 
Die Amtsgeschäfte werden derzeit durch den stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteher Herrn Gerhard 
Franz  ausgeübt. Die SPD-Fraktion hat Herrn Franz zur Ernennung als Ortsgerichtsvorsteher 
vorgeschlagen. Dieser hat sich bereit erklärt, im Falle seiner Wahl das Amt zu übernehmen. 
 
Gleichzeitig hat die SPD-Fraktion vorgeschlagen, die bisherige Ortsgerichtsschöffin, Frau Helga Wurbs, 
zur Ernennung als stellvertretende Ortsgerichtsvorsteherin zu wählen. Frau Wurbs hat sich bereit 
erklärt, im Falle ihrer Wahl das Amt zu übernehmen. 
 
Die Wahlvorschläge sind zwischen den Fraktionen abgestimmt. 
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Das Ortsgericht Kassel I war zuletzt mit sechs Mitgliedern besetzt. Die gesetzlich vorgegebene Anzahl 
von fünf Ortsgerichtsmitgliedern ist insoweit sichergestellt. Die Wahl einer neuen Schöffin / eines neuen 
Schöffen ist somit nicht erforderlich. 
 
Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen erfüllen die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Ernennung gem. § 8 Ortsgerichtsgesetz (OGG). 
 
Wir bitten, wie beantragt zu beschließen. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 27.05.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

Magistrat 
-I-/-30- 
Az. 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.958  Kassel, 5. Juni 2013 
 
 
 
Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk V - Kassel-Bad Wilhelmshöhe - 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn  
 Volker Horn, geb. am 18.04.1943 in Gießen,  
 Beruf: Rentner,  wh. Backmeisterweg 5 
 in 34131 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk V  
 - Kassel-Bad Wilhelmshöhe - für die nächste  
 Amtsperiode." 

 
 

Begründung: 
 
Die Amtszeit der Schiedsperson Volker Horn läuft am 25.06.2013 ab. Eine Neu- bzw. Wiederwahl ist 
erforderlich. 
 
Der Ortsbeirat für den Stadtteil Bad Wilhelmshöhe hat am 21.03.2013 vorgeschlagen, Herrn Volker 
Horn für die nächste Amtsperiode zu wählen. Herr Horn hat sich schriftlich bereit erklärt, im Falle seiner 
Wahl das Amt für eine weitere Amtsperiode zu übernehmen. 
 
Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes (HSchAG). Nach § 4 ist die Schiedsperson von der Gemeindevertretung für fünf 
Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der 
Gemeindevertreter. 
 
Wir bitten, wie beantragt zu beschließen. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 13.05.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

Stadtverordnetenversammlung 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.971  Kassel, 12. Juni 2013 
 
 
 
 
 
Wahl eines persönlichen Stellvertreters in den Jugendhilfeausschuss der Stadt Kassel 
 
 
 

Wahlvorschlag 
 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt  
 
 Stadtverordneten Stefan Kortmann  
 (Wahlvorschlag der CDU-Fraktion)  
 
als persönlichen Stellvertreter für das Mitglied Dominique Kalb in den Jugendhilfeausschuss der 
Stadt Kassel. 
 
 
 
 
 
 
Begründung:  
Die persönliche Stellvertreterin von Herrn Stadtverordneten Kalb, Frau Stadtverordnete Schwalm, 
ist als ordentliches Mitglied in den Jugendhilfeausschuss nachgerückt. Somit ist für das Mitglied 
Kalb ein neuer persönlicher Stellvertreter zu wählen. Die CDU-Fraktion schlägt als persönlichen 
Stellvertreter Stadtverordneten Kortmann zur Wahl vor. 
 
 
 



 

-VI-/-63- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.916  Kassel, 27. Mai 2013 
 
 
 
Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel - Hauptbahnhof Nord 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Standortentwicklungskonzept Energiesystemtechnik Kassel - Fraunhofer IWES 

Hauptbahnhof Nord wird zugestimmt. Das Konzept ist die Grundlage für die Realisierung des 

Gesamtvorhabens. 

 

Die Stadt Kassel schließt die Absichtserklärung Standortentwicklung Energiesystemtechnik 

Kassel mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. als 

Plattform der gemeinsamen Standortentwicklung ab.“ 

 
 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27.05.2013 beschlossen, der Bau- und 
Planungskommission wird die Vorlage zu ihrer Sitzung am 29.05.2013 vorgelegt.  
 
 
Die Erläuterung der Vorlage sowie das Standortentwicklungskonzept Energiesystemtechnik Kassel - 
Fraunhofer IWES Hauptbahnhof Nord und die Absichtserklärung Standortentwicklung 
Energiesystemtechnik Kassel sind als Anlagen beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



































 

-VI-/-63- 
Az. 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.919  Kassel, 13. Mai 2013 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/50 „Raiffeisenstraße - Hotels“ 
(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„1. Dem Durchführungsvertrag gemäß § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wird zugestimmt. 
2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I / 50 „Raiffeisenstraße -  
 Hotels“ wird zugestimmt.  
 
Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 3 wird zugestimmt. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I / 50 „Raiffeisenstraße - Hotels“ 
wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Südstadt wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 16.04.2013 zur Anhörung vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 08.05.2013 und 
13.05.2013 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), der Durchführungsvertrag (Anlage 2), die Behandlung der 
Anregungen (Anlage 3), die Begründung (Anlage 4), die Festsetzungen durch Text (Anlage 5) sowie 
eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 6) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 































































































 

-VI-/-63- 
Az. 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.922  Kassel, 13. Mai 2013 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 „Bergpark Wilhelmshöhe, Marstallkomplex“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 „Bergpark Wilhelmshöhe, Marstallkomplex“, 
einschließlich der Behandlung der Anregungen der Ämter und der Träger öffentlicher Belange 
zu den Ziffern 1 - 5 der Anlage 2, wird zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/68 „Bergpark Wilhelmshöhe, Marstallkomplex“ wird 
nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 25. April 2013 zur 
Anhörung vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 8. Mai 2013 und  
13. Mai 2013 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), die Begründung  
(Anlage 3), die Festsetzungen durch Text (Anlage 4) sowie eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 
Bebauungsplanentwurfs (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 































































































































































































































 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.737  Kassel, 3. Dezember 2012 
 
 
 
Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Verwaltungsratsmitglieder der Kasseler Sparkasse werden gebeten, darauf 
hinzuwirken, dass die Zinsen für Dispositions- und Überziehungskredite bei den 
Privatgirokonten der Kasseler Sparkasse spätestens ab dem Geschäftsjahr 2014 nicht 
höher als 5% über dem Leitzins der EZB liegen. 

 
 

Begründung: 
 
„Die aktuelle bundesweite Erhebung der Stiftung Warentest vom September 2010 zeigt: 
Bei eingeräumter Überziehung des Girokontos verlangen Kreditinstitute Dispositionszinsen bis zu 
17 Prozent. Für nur geduldete Überziehungen werden sogar bis zu 25 Prozent fällig. 
Banken selbst können sich Geld so günstig leihen wie nie zuvor. Seit Mai 2009 steht der Leitzins 
der Europäischen Zentralbank bei einem Prozent. Die Guthabenzinsen sind entsprechend 
gesunken. Anders die Überziehungszinsen - sie steigen weiter. Der Zusammenhang zwischen 
Ausfallrisiko und Zinssatz ist dabei längst verloren gegangen. Die Kunden sind doppelt 
benachteiligt: Als Steuerzahler zahlen sie für die Abenteuer der Banken in der Vergangenheit. Als 
Bankkunde müssen sie über hohe Dispositionszinsen die Sanierung der Kreditinstitute finanzieren. 
Bezogen auf das Volumen der Überziehungskredite in Deutschland - Stand 41,6 Milliarden Euro im 
Mai 2010 – kostet jeder Prozentpunkt die Bankkunden über 400 Millionen Euro jährlich.“ 
(Zitat: Erklärung der Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion Kerstin Tack und Carsten Sieling 
zu der Debatte im Deutschen Bundestag zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbraucher vor 
überhöhten Zinsen) 
 
Viele Menschen leiden unter den hohen Zinsen, vor allem wenn sie durch niedrige Einkommen 
immer wieder gezwungen sind, einen kurz laufenden Kredit aufzunehmen. 
Diese werden besonders teuer angeboten. Bei der Kasseler Sparkasse liegen diese derzeit 
zwischen 12,176 und 16,926 %. In vielen Fällen öffnet sich damit eine Spirale wachsender 
Verschuldung privater Haushalte. Gerade ein öffentliches Geldinstitut verfolgt ein anders 
Geschäftsmodell als die Universalbanken im Privateigentum. 
 
 
 
 
Die Kasseler Sparkasse ist ein öffentliches Kreditinstitut mit einer starken Stellung im 
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Privatkundengeschäft. Dabei war die Kasseler Sparkasse war trotz der seit 2008 anhaltenden 
Krise des Finanzsektors in den letzten Jahren ertragskräftig genug, um Millionenbeträge für die 
kommunalen Haushalte und das Sponsoring von Kultur und Sport aufzubringen. Zum öffentlichen 
Wohl gehört aber auch das Wohl der Einkommensschwächeren in der Stadt und im Landkreis. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der CDU, FDP 
und Demokratie erneuern/Freie Wähler 
 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 

Vorlage Nr. 101.17.910  Kassel, 2. Mai 2013 
 
 
 
Scheitern eines technischen Rathauses in Kassel 
 
 
 

Gemeinsame Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie bewertet der Magistrat die Entwicklung und die Ergebnisse beim technischen Rathaus? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
 
 
 
Dr. Norbert Wett Frank Oberbrunner Bernd Häfner 
Fraktionsvorsitzender CDU Fraktionsvorsitzender FDP Fraktionsvorsitzender Demokratie 

erneuern/Freie Wähler 
   
   
   
   
   
   
   

 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Demokratie erneuern/Freie Wähler 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 2500 
E-Mail fraktion@demokratieerneuern-
freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.925  Kassel, 13. Mai 2013 
 
 
 
Keine Salzeinleitung in die Oberweser 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge folgendes beschließen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel vertritt die Auffassung, dass der 
Fortbestand der Kaliproduktion und der Erhalt der vorhandenen Arbeitsplätze in der 
Region Nord- und Osthessen dauerhaft sichergestellt werden kann, wenn es zu einer 
umweltverträglichen Entsorgung der festen und flüssigen Abfälle der Kaliproduktion und 
damit zu einer nachhaltigen Verbesserung der Gewässer- und Umweltsituation kommt. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel begrüßt die Empfehlung des 
runden Tisches „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ 
(Hessen/Thüringen/K+S AG), eine Rohrleitung für salzhaltige Abwässer aus der 
Kaligewinnung bis zur Nordsee zu bauen und fordert eine zeitnahe Umsetzung von den 
Verantwortlichen.  

3. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel spricht sich gegen eine „verkürzte“ 
Pipeline bis zur Oberweser und gegen die Einleitung salzhaltiger Abwässer in die 
Weser in der Nordspitze des Landkreises aus. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
 
 
 
gez. Bernd W. Häfner 
Fraktionsvorsitzender 
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Stadtverordnetenversammlung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.993  Kassel, 1. Juli 2013 
 
 
 
Salzabfälle Kali+Salz 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel ist Kali und Salz ein wichtiger 
Arbeitgeber für Tausende von Arbeitsplätzen in Kassel und der Region und hat eine hohe 
Bedeutung für die regionale Wertschöpfung. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung erkennt an, dass Kali und Salz mit dem sogenannten 
360 Millionen Programm erhebliche Anstrengungen unternimmt, um alle verfügbaren 
technischen Möglichkeiten zur Verringerung der anfallenden Salzabfälle zu nutzen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung unterstützt die Empfehlungen des runden Tisches 
„Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“. 
 
Die nicht vermeidbaren Abwässer sollen durch den Bau einer Fernleitung an einen 
ökologisch verträglichen Einleitungspunkt im Bereich der Nordsee erfolgen. Hierfür sollen 
die Verantwortlichen einen verbindlichen Maßnahmen- und Zeitplan aufstellen und für ein 
zügiges Genehmigungsverfahren über Ländergrenzen hinweg Sorge tragen. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Harry Völler 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz  
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
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Vorlage Nr. 101.17.947 

 

 

 

Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, Mittel für die Sanierung der beiden Freibäder in 

Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen in seinen Entwurf für den Haushalt 2014 

einzustellen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Demokratie erneuern/Freie Wähler 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 2500 
E-Mail fraktion@demokratieerneuern-
freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.948  Kassel, 3. Juni 2013 
 
 
 
Trainingshallen am Campus Wolfsanger 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, in wie fern sich die Trainingshallen am „Campus“ 
in Wolfsanger, für eine Weiterverwendung als Sportstätten für Schulen und Vereine eignen. 
 
Ein Bericht ist umgehend im Ausschuss Schule, Jugend und Bildung vorzulegen.  

 
 

Begründung: 
 
Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 
 
 
 
gez. Bernd W. Häfner 
Fraktionsvorsitzender 
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Stadtverordnetenversammlung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.994  Kassel, 1. Juli 2013 
 
 
 
Sportbetrieb am Campus Wolfsanger erhalten 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt mit äußerstem Bedauern die Schließung der 
privaten Sportanlage Campus Wolfsanger zur Kenntnis. Dies ist für den Freizeit- und 
Vereinssport ein herber Verlust. Für die Beschäftigten bedeutet dies den Verlust ihres 
Arbeitsplatzes. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung appelliert an den bisherigen Privateigentümer des 
Campus Wolfsanger, im Falle einer beabsichtigten Veräußerung der Sportanlage diese 
an einen Investor zu veräußern, der bereit ist, die Anlage als Sportstätte weiter zu 
betreiben. 

 
 

Begründung: 
 
Erfolgt mündlich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Wolfgang Decker, MdL 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz  
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
   
   
   
   
   
   
   

 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Gemeinsame Anfrage der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 

Vorlage Nr. 101.17.972  Kassel, 11. Juni 2013 
 
 
 
Hessentag 2013 
 
 
 

Gemeinsame Anfrage 
 

 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie bewertet der Magistrat den 53. Hessentag 2013? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Wolfgang Decker, MdL 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz  
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.707  Kassel, 19. November 2012 
 
 
 
Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert die Ergebnisse der Nutzungsmöglichkeiten für das 
Hallenbad Ost im nächsten Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vorzustellen. Mit der Einladung zum Ausschuss sind die Ausarbeitungen für eine gute 
fachliche Debatte mit zu versenden. 

 
 

Begründung: 
 
Am 30.1.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung den einstimmigen Beschluss gefasst: 
„Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit den Städtischen Werken, der 
Denkmalschutzbehörde und der Wirtschaftsförderung kreativ und unter Berücksichtigung von 
Wirtschaftlichkeitsaspekten Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude des ehemaligen Hallenbades 
Ost aufzuzeigen.“ 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.783  Kassel, 24. Januar 2013 
 
 
 
Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und Zuwendungen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Evaluierung der im Haushalt veranschlagten Zuschüsse 
und Zuwendungen einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Dieser Rechenschaftsbericht soll 
insbesondere folgende Informationen enthalten: 
 

- wesentliche Vertragsinformationen, 
- konkrete Informationen zum Ziel und Zweck der jeweiligen Zuwendung, 
- Angaben zu den vom Zuwendungsempfänger vorgelegten Verwendungsnachweisen, 
- Angaben zu den Ergebnissen der Prüfungen der vertragsgemäßen Zweckentsprechung 

und der Erfüllung des Zuwendungszweckes im Rahmen einer Zielerreichungs- und 
Wirkungskontrolle, 

- Angaben zu den Ergebnissen einer Effizienzkontrolle in Bezug auf Maßnahmen- und 
Vollzugswirtschaftlichkeit, 

- Kennzahlen zu Personal- u. Sachaufwendungen sowie zum Verwaltungsaufwand des 
Zuwendungsempfängers, 

- eine Kosten-Nutzen-Analyse. 
 
Der Rechenschaftsbericht soll auch Informationen über die Erfolgskontrolle von 
übergeordneten Zielen, die z.T. durch mehrere Einzelmaßnahmen und von unterschiedlichen 
Zuwendungsempfängern verfolgt werden, enthalten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.865  Kassel, 16. April 2013 
 
 
 
Bericht Sachstand Bäder 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen zeitnah einen aktuellen Sachstandsbericht zum Thema Freibäder 
Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen abzugeben. Dazu sollen auch Vertreter der 
Gutachterbüros SMP, ANP, Reitz und Pristl sowie Vertreter der Schwimmbadvereine Bad 
Wilhelmshöhe und Harleshausen sowie der Städtischen Werke eingeladen werden. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.880  Kassel, 21. April 2013 
 
 
 
 
Kastrations- und Registrierungspflicht für freilaufende Katzen 
 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Eingabeausschuss 
 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Eine Kastration- und Registrierungsplicht für freilaufende Katzen wird für das 
Stadtgebiet verbindlich vorgeschrieben. 

 
 
 
 

Begründung: 
 
siehe Anlage 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.900  Kassel, 3. Mai 2013 
 
 
 
Bericht Sachstand Verkehrsentwicklungsplan Stadt Kassel 2030 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 
über den Fortgang der Entwicklung bei der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans 
Stadt Kassel 2030 sowie über Ergebnisse des öffentlichen Diskussionsprozesses zu 
berichten und die Mitglieder des Ausschusses über aktuelle Teilergebnisse und den 
weiteren Verfahrensverlauf zeitnah zu informieren. 

 
 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.902  Kassel, 2. Mai 2013 
 
 
 
Bericht über Armutszuwanderung aus Osteuropa 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, zu berichten, wie sich die Zahlen der Zuwanderer aus 
Südosteuropa in Kassel entwickelt haben und welche Probleme und Aufgaben für die 
Stadt daraus bzgl. z.B. Unterbringung/Ansiedelung, Beschäftigung, Integration und den 
Haushalt der Stadt Kassel entstanden sind und noch entstehen werden. 

 
 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.903  Kassel, 7. Mai 2013 
 
 
 
Sachstand Baufortschritt Stadtmuseum 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, den aktuellen Baufortschritt des Stadtmuseums und 
dessen besorgniserregende Kostenentwicklung im Ausschuss Kultur darzulegen und dabei 
auch den finanziellen Spielraum für die Innenausstattung und die Museumsbespielung zu 
erörtern. 

 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.905  Kassel, 7. Mai 2013 
 
 
 
Einschulungsuntersuchungen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss  über den Gesundheitszustand der in 
Kassel zum Sommer 2013 einzuschulenden Kinder auf Grundlage der 
Einschulungsuntersuchungen möglichst stadtteilbezogen zu berichten und ggf. 
Veränderungen im Vergleich zu  den Vorjahren darzustellen. Dabei sollten auch 
nachstehende Punkte erörtert werden: 

 
1. Sind danach alle Kinder schulreif? 
2. Für wie viele Kinder wurde die Einschulung zunächst nicht empfohlen und aus welchen 

Gründen?  
3. Welche Auffälligkeiten wurden bei wie vielen einzuschulenden Kindern festgestellt? 
4. Wie viele Kinder sind für ihr Alter zu dick? 

 
 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.909  Kassel, 7. Mai 2013 
 
 
 
Defis an Sportanlagen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Kassel, 
Betreibern von Veranstaltungsräumen, den Rettungsdiensten wie z.B. dem DRK Kassel-
Wolfhagen etc. und ggf. Sponsoren nach Wegen zu suchen, um möglichst alle 
Sportanlagen und (Groß-) Veranstaltungsplätze/-räume mit Defibrillationsgeräten 
auszustatten und entsprechend unterwiesene Personen auszubilden. Über seine 
Bemühungen soll der Magistrat zum Jahresende 2013 berichten. 

 
 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 
 

Stadtverordnetenversammlung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.915  Kassel, 6. Mai 2013 
 
 
 
Kunsthalle Fridericianum 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird gebeten, 
 
die neue Leiterin der Kulturhalle Fridericianum, Frau Susanne Pfeffer, zu bitten, ihre Pläne 
für künftige Ausstellungen in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Kultur 
vorzustellen. 

 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Helga Weber 
 
 
 
 
Anke Bergmann Gernot Rönz  
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne  
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(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.917  Kassel, 29. April 2013 
 
 
 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr IV/11 
"Harleshäuser Straße, Kasseler Bank" 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stdt Kassel Nr. IV/11 „Harleshäuser Straße/Kasseler 
Bank“ wird zugestimmt.“ 

 
 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 29. April 2013 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und der Durchführungsvertrag (Anlage 2) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.918  Kassel, 13. Mai 2013 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/6 "Jägerkaserne I / Ludwig-Mond-Straße" 
Aufstellungsbeschluss 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für den Bereich zwischen Ludwig-Mond-Straße, Bebauung Frankfurter Straße Nr. 140A-
140D, Frankfurter Straße, Park Schönfeld und dem Bereich der ehemaligen Jägerkaserne II 
soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13a Baugesetzbuch aufgestellt werden.  
Auf der Grundlage der vorliegenden Städtebaulichen Rahmenplanung ist die geordnete 
städtebauliche Entwicklung des östlichen Teilbereichs der ehemaligen Jägerkaserne Ziel und 
Zweck der Planung. Der Standort wird heute nur noch in einem geringen Umfang von der 
Bundeswehr genutzt. Unter Berücksichtigung der auch vorhandenen zivilen Nutzungen und 
des Denkmalstatus der ehemaligen Kasernengebäude aus der Zeit um 1900 soll der 
Innenbereich einer Neubebauung zugeführt werden. Angestrebt wird eine Sicherung  und 
Ergänzung der am Standort vorhandenen gemischten Nutzung aus Verwaltung, 
Dienstleistung, Wohnen und Gewerbe sowie eine gezielte städtebauliche Integration des 
Plangebietes in den umgebenden Stadtgrundriss.“ 

 
 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 08.05.2013 und 
13.05.2013 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), ein Übersichtsplan (Anlage 2) und die städtebaulichen 
Varianten der Rahmenplanung (Anlage 3) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.920  Kassel, 13. Mai 2013 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/64 „Wolfhager Straße 334“ 
(geänderter Aufstellungsbeschluss und Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der Aufstellung und dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt 
Kassel Nr. IV / 64 „Wolfhager Straße 334“ wird zugestimmt. Der Bebauungsplan soll gemäß § 
12 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Das Bebauungsplanverfahren wird 
beschleunigt nach § 13a BauGB durchgeführt. 
 
Der Geltungsbereich wurde verkleinert, er umfasst den südlichen Grundstücksteil des 
Flurstücks 23/4, Flur 5, Gemarkung Harleshausen. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherung einer städtebaulich geordneten 
Weiterentwicklung des Gärtnereibetriebes und die Gewährleistung der verträglichen 
Einbindung in die umgebende Bebauung.“ 

 
 

Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Harleshausen wurde das Vorhaben in seiner Sitzung am 20.03.2013 vorgestellt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 08.05.2013 und 
13.05.2013 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), ein Übersichtsplan (Anlage 2), die Begründung (Anlage 3) die 
Planzeichnung (Anlage 4) und die Kostenübernahmeerklärung des Vorhabenträgers (Anlage 5) sind 
beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.921  Kassel, 13. Mai 2013 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 (B) „Vor dem Osterholz“, 1. Änderung 
(Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Durch den Bebauungsplan Nr. VII/7 (B) „Vor dem Osterholz“, 1. Änderung soll das Plangebiet, 
welches direkt an die Gemarkungsgrenze der Gemeinde Niestetal anschließt, in einen 
Wohnstandort mit ca. 150 Wohneinheiten entwickelt werden. Für die Grundstücke der 
Autobahnmeisterei wird eine der tatsächlichen Nutzung entsprechende Festsetzung getroffen 
und die vorhandenen Wohnhäuser in ihrem Bestand gesichert.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Bettenhausen wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 11. April 2013 zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 8. Mai 2013 und 13. 
Mai 2013 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung zur Aufstellung (Anlage 2), der Fachbeitrag 
„Grün und Umwelt“ (Anlage 3) die textlichen Festsetzungen (Anlage 4) und eine unmaßstäbliche 
Verkleinerung des Bebauungsplanes (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 

























































































































































































































































 

Magistrat 
- VI -/- I -/- 30 -/- 66 - 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.943  Kassel, 11. Juni 2013 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
   
  
  
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 
Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der Fassung der Zweiten Änderung vom 
23.05.2005 (Dritte Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen 
Fassung. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Oberbürgermeister, die zur 

Durchführung der Parkgebührenordnung erforderlichen straßenverkehrsbehördlichen 
Anordnungen zu treffen, insbesondere die gebührenpflichtigen Zeiten angenähert an die 
Öffnungszeiten des Auebades auf täglich 10 - 22 Uhr auf dem Auedamm festzusetzen. 

 
 

Begründung: 
 
Die Änderungen in § 3 Abs. 3 der Ordnung sind redaktioneller Art wegen Änderung der 
Straßenbezeichnungen. 
 
Durch die Eröffnung des neuen Auebades ist mit einer erhöhten Nachfrage nach Parkraum in diesem 
Bereich zu rechnen. Der Auedamm wird bereits intensiv von Berufspendlern, die in der Innenstadt 
arbeiten und Parkgebühren vermeiden wollen, genutzt. Hinzu kommt auch an Tagen mit schönem 
Wetter ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Besucher der Karlsaue und der Fuldaaue. 
Um den Badebesuchern die Möglichkeit einzuräumen, in geringer Entfernung auch einen Parkplatz zu 
finden, sollen Parkgebühren auf den öffentlichen Parkplätzen am Auedamm im Bereich des Bades 
erhoben werden. 
 
 
Kosten: 
 
Die Einbeziehung der Parkplätze in die Parkgebührenbewirtschaftung erfordert die Aufstellung von 
mindestens 4 neuen Parkscheinautomaten sowie die Ausschilderung als Erstausstattung.  
Die Gesamtkosten dafür beziffern sich auf ca. 22.000,00 €. 
Die städtische Verkehrsüberwachung ist bislang an Sonntagen nicht regelmäßig im Einsatz. 
Die Erweiterungen der Parkgebührenpflicht auf den Auedamm sowie die Ausdehnung der 
gebührenpflichtigen Zeiten erfordern auch einen höheren Personalaufwand durch 
Ordnungspolizeibeamte für die Kontrollen des ruhenden Verkehrs. 
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Bei gleicher Kontrollintensität wie bisher kann mit einem zusätzlichen Bedarf von mindestens 1 Stelle 
TVöD 5 gerechnet werden. 
 
Die Bewirtschaftung der ca. 100 Parkplätze wird mit Ausnahme der wenigen Tage im Jahr, in denen die 
Parkplätze auch heute bereits vollständig ausgelastet sind, in hohem Maß eine Verdrängung in die 
nicht gebührenpflichtigen Bereiche bewirken. Frühere Versuche mit einer Kurzparkregelung mit 
Parkscheibe haben dies bestätigt. Durchschnittlich wird daher mit einer Auslastung von kaum mehr als 
50 % der gebührenpflichtigen Parkplätze gerechnet werden können. Bei täglicher Gebührenpflicht 
ergäbe dies Einnahmen von ca. 70.000,00 € p. a. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 10.06.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Anlage 1 
            3.18.3 
 
 
 

ORDNUNG 
 

zur Änderung der Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 
 

(Dritte Änderung) 
 

vom  
 
 
 
Aufgrund des § 6a Absatz 6 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.03.2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 118 des Gesetzes 
vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 3044), und § 16 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen 
der Landesregierung im Bereich der hessischen Landesverwaltung (Delegationsverordnung) vom 
12.12.2007 (GVBl. I S. 859) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung 
am       folgende Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der Fassung 
der Zweiten Änderung vom 23.05.2005 (Dritte Änderung) erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
(1) In § 3 Abs. 3 wird das Wort „Bahnhofsplatz“ durch die Worte „Rainer-Dierichs-Platz (früher 
Bahnhofsplatz)“ ersetzt; 
 die Worte „Verbindungsstraße (Bundesbahnrampenstraße)“ werden durch die Worte „Joseph-
Beuys-Straße (ehem. Bundesbahnrampenstraße)“ ersetzt. 
 
(2) Nach § 3 b wird folgender § 3 c eingefügt: 
 

„§ 3 c 
 
Auf dem Auedamm zwischen Nr. 19 A und 23 ist eine Gebühr von 
 0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu einer halben Stunde, 
 0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu einer Stunde, 
 1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu eineinhalb Stunden, 
 1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei Stunden 
sowie von 
 3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von fünf Stunden und von 
 4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von zehn Stunden 
an einem der Parkscheinautomaten dieses Bereiches für das Parken auf Flächen nach § 1, soweit sie 
nicht als Sonderparkplätze für Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse ausgewiesen 
sind, zu entrichten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Kassel, den 
 



Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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P A R K G E B Ü H R E N O R D N U N G 
vom 14.12.1998 

in der Fassung der Zweiten Änderung vom 
23.05.2005 

(Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der 
Fassung der Ersten Änderung vom 05.11.2001) 

 

P A R K G E B Ü H R E N O R D N U N G 
vom 14.12.1998 

in der Fassung der Dritten Änderung vom 
XXXXXXXX 

(Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der 
Fassung der Zweiten Änderung vom 

23.05.2005) 
 

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des 
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 
310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.01.2004 (BGBl. I S. 74), und 
der Verordnung des Landes Hessen zur 
Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von 
Gebührenordnungen für Parkgebühren vom 
01.06.2004 (GVBl. I S. 207) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kassel in ihrer Sitzung vom 23.05.2005 
folgende Parkgebührenordnung erlassen: 
 

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und Abs. 7 des 
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 
310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch Art. 2 
Abs. 118 des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBl. 
I S. 3044), und § 16 der Verordnung zur 
Übertragung der Ermächtigungen der 
Landesregierung im Bereich der hessischen 
Landesverwaltung (Delegationsverordnung) 
vom 20.12.2007 (GVBl. I S. 859) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kassel in ihrer Sitzung vom xxxxxxx folgende  
Parkgebührenordnung erlassen: 
 

§ 1 
Auf Straßen, Wegen und Plätzen im 
Stadtgebiet Kassel, die dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet sind, und auf denen das 
Parken nur während des Laufs einer Parkuhr 
unter Benutzung eines Parkscheines des 
jeweiligen Parkscheinautomaten oder anderer 
Vorrichtungen oder Einrichtungen zur 
Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Ordnung 
erhoben. Dies gilt auch auf sonstigen Flächen, 
auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr 
stattfindet, sofern der Eigentümer oder sonstige 
Verfügungsberechtigte nicht widerspricht oder 
abweichende Regelungen trifft. 
 

§ 1 
Auf Straßen, Wegen und Plätzen im 
Stadtgebiet Kassel, die dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet sind, und auf denen das 
Parken nur während des Laufs einer Parkuhr 
unter Benutzung eines Parkscheines des 
jeweiligen Parkscheinautomaten oder anderer 
Vorrichtungen oder Einrichtungen zur 
Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Ordnung 
erhoben. Dies gilt auch auf sonstigen Flächen, 
auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr 
stattfindet, sofern der Eigentümer oder sonstige 
Verfügungsberechtigte nicht widerspricht oder 
abweichende Regelungen trifft. 
 

§ 2 
( 1 ) 
Im Parkgebührenbereich „Zentrum“ ist eine 
Parkgebühr von 

0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
2,50 Euro für eine Parkzeit bis zu zwei 
Stunden und 
4,00 Euro für eine Parkzeit bis zu drei 
Stunden 

am jeweiligen Parkscheinautomaten zu 
entrichten. 
 

§ 2 
( 1 ) 
Im Parkgebührenbereich „Zentrum“ ist eine 
Parkgebühr von 

0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
2,50 Euro für eine Parkzeit bis zu zwei 
Stunden und 
4,00 Euro für eine Parkzeit bis zu drei 
Stunden 

am jeweiligen Parkscheinautomaten zu 
entrichten. 
 

( 2 ) 
Auf dem Rathausparkplatz (Innenhof des 
Rathauses einschließlich aller 
Parkdecks) ist eine Parkgebühr von 

( 2 ) 
Auf dem Rathausparkplatz (Innenhof des 
Rathauses einschließlich aller 
Parkdecks) ist eine Parkgebühr von 
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0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
1,50 Euro für jede weitere angefangene 
Stunde 

an den besonderen Parkscheinautomaten 
Rathaus zu entrichten. 
Außerhalb der für den übrigen 
Parkgebührenbereich „Zentrum“ 
angeordneten gebührenpflichtigen Parkzeiten 
beträgt die Höchstgebühr 2,50 Euro (Abend- 
und Wochenendtarif). 
 

0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
1,50 Euro für jede weitere angefangene 
Stunde 

an den besonderen Parkscheinautomaten 
Rathaus zu entrichten. 
Außerhalb der für den übrigen 
Parkgebührenbereich „Zentrum“ 
angeordneten gebührenpflichtigen Parkzeiten 
beträgt die Höchstgebühr 2,50 Euro (Abend- 
und Wochenendtarif). 
 

( 3 ) 
Zum Parkgebührenbereich „Zentrum“ zählen 
alle Parkflächen nach § 1, die 
innerhalb des Straßenrings Fünffensterstraße, 
Frankfurter Straße, Friedrichsstraße, 
Schöne Aussicht, Du-Ry-Straße, An der 
Karlsaue, Steinweg, Graben, 
Kurt-Schumacher-Straße, Lutherstraße, Rudolf-
Schwander-Straße, Scheidemannplatz, 
Ständeplatz liegen, sofern sie nicht als 
Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind. 
Die genannten Straßen selbst zählen nicht zu 
diesem Bereich, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße, Friedrichsstraße, Schöne 
Aussicht, Du-Ry-Straße 
und An der Karlsaue. 
 

( 3 ) 
Zum Parkgebührenbereich „Zentrum“ zählen 
alle Parkflächen nach § 1, die 
innerhalb des Straßenrings Fünffensterstraße, 
Frankfurter Straße, Friedrichsstraße, 
Schöne Aussicht, Du-Ry-Straße, An der 
Karlsaue, Steinweg, Graben, 
Kurt-Schumacher-Straße, Lutherstraße, Rudolf-
Schwander-Straße, Scheidemannplatz, 
Ständeplatz liegen, sofern sie nicht als 
Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind. 
Die genannten Straßen selbst zählen nicht zu 
diesem Bereich, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße, Friedrichsstraße, Schöne 
Aussicht, Du-Ry-Straße 
und An der Karlsaue. 
 

§ 3 
 
( 1 ) 
In der Parkgebührenzone II ist eine Gebühr von 

 
0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer halben Stunde, 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden 

 
 
 
sowie von 

3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
fünf Stunden und von 
4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
neun Stunden 

an einem der Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf 
Flächen nach § 1, soweit sie nicht als 

§ 3 
 
( 1 ) 
In der Parkgebührenzone II ist eine Gebühr von 

 
0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer halben Stunde, 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden 

 
 
 
sowie von 

3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
fünf Stunden und von 
4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
neun Stunden 

an einem der Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf 
Flächen nach § 1, soweit sie nicht als 
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Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu entrichten. 
 

Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu entrichten. 
 

( 2 ) 
Auf dem Willy-Brandt-Platz ist eine Parkgebühr 
von 0,50 € je angefangene halbe Stunde am 
jeweiligen Parkscheinautomaten zu entrichten. 
 

( 2 ) 
Auf dem Willy-Brandt-Platz ist eine Parkgebühr 
von 0,50 € je angefangene halbe Stunde am 
jeweiligen Parkscheinautomaten zu entrichten. 
 

( 3 ) 
„Zur Parkgebührenzone II gehören folgende 
Straßen, Plätze und Teile davon: 
- Goethestraße, zw. Murhardstraße und 
Friedrich-Ebert-Straße 
- Nebelthaustraße 
- Murhardstraße 
- Luisenstraße, zw. Murhardstraße und 
Königstor 
- Luisenplatz 
- Westerburgstraße 
- Friedrich-Ebert-Straße, Verbindungsstraße 
zwischen Westendstraße und 
Westerburgstraße 
- Königstor 
- Westendstraße 
- Parkstraße, zw. Westendstraße und Friedrich-
Engels-Straße 
- Kölnische Straße, zw. Westendstraße und 
Scheidemannplatz 
- Bismarckstraße 
- Friedrich-Engels-Straße 
- Motzstraße 
- Hinter der Komödie 
- Karthäuserstraße 
- Sophienstraße 
- Hermannstraße 
- Weigelstraße 
- Nahlstraße 
- Ulmenstraße 
- Terrasse 
- Amalienstraße 
- Ruhlstraße 
- Humboldtstraße 
- Marienstraße 
- Weinbergstraße 
- Obere Karlsstraße, zw. Weinbergstraße und 
Fünffensterstraße 
- Friedrichsstraße, zw. Königstor und 
Frankfurter Straße 
- Brüder-Grimm-Platz 
- Fünffensterstraße 
- Jordanstraße 
- Akazienweg 
- Weissenburgstraße 
- Richardweg 
- Thomeestraße 
- Bürgermeister-Brunner-Straße, zw. 

( 3 ) 
Zur Parkgebührenzone II gehören folgende 
Straßen, Plätze und Teile davon: 
- Goethestraße, zw. Murhardstraße und 
Friedrich-Ebert-Straße 
- Nebelthaustraße 
- Murhardstraße 
- Luisenstraße, zw. Murhardstraße und 
Königstor 
- Luisenplatz 
- Westerburgstraße 
- Friedrich-Ebert-Straße, Verbindungsstraße 
zwischen Westendstraße und 
Westerburgstraße 
- Königstor 
- Westendstraße 
- Parkstraße, zw. Westendstraße und Friedrich-
Engels-Straße 
- Kölnische Straße, zw. Westendstraße und 
Scheidemannplatz 
- Bismarckstraße 
- Friedrich-Engels-Straße 
- Motzstraße 
- Hinter der Komödie 
- Karthäuserstraße 
- Sophienstraße 
- Hermannstraße 
- Weigelstraße 
- Nahlstraße 
- Ulmenstraße 
- Terrasse 
- Amalienstraße 
- Ruhlstraße 
- Humboldtstraße 
- Marienstraße 
- Weinbergstraße 
- Obere Karlsstraße, zw. Weinbergstraße und 
Fünffensterstraße 
- Friedrichsstraße, zw. Königstor und 
Frankfurter Straße 
- Brüder-Grimm-Platz 
- Fünffensterstraße 
- Jordanstraße 
- Akazienweg 
- Weissenburgstraße 
- Richardweg 
- Thomeestraße 
- Bürgermeister-Brunner-Straße, zw. 
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Weissenburgstraße und Kurfürstenstraße 
- Bahnhofsplatz 
 
 
Verbindungsstraße(Bundesbahnrampenstraße), 
zw. Werner-Hilpert-Straße und Schillerstraße 
- Ständeplatz, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße 
- Wilhelmsstraße, Teilstück nordwestlich des 
Ständeplatzes 
- Kurfürstenstraße 
- Rudolf-Schwander-Straße 
- Werner-Hilpert-Straße 
- Schomburgstraße 
- Große Rosenstraße 
- Grüner Weg 
- Ottostraße 
- Altmüllerstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Reuterstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Erzbergerstraße, zw. Werner-Hilpert-Straße 
und Schillerstraße 
- Rothenditmolder Straße, zw. Reuterstraße 
und Schillerstraße 
- Schillerstraße, zw. Erzbergerstraße und 
Gießbergstraße 
- Wolfhager Straße, zw. Erzbergerstraße und 
Holländischer Platz 
- Sickingenstraße 
- Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 
- Lutherstraße 
- Gießbergstraße, zw. Lutherstraße und 
Wolfhager Straße 
- Mauerstraße, zw. Lutherstraße und 
Jägerstraße 
- Jägerstraße 
- Kurt-Schumacher-Straße 
- Untere Königsstraße, zw. Kurt-Schumacher-
Straße und Holländischer Platz 
- An der Fuldabrücke 
- Graben 
- Tränkepforte 
- Wildemannsgasse 
- Kettengasse 
- Renthof 
- Die Freiheit, zw. Graben und 
Wildemannsgasse 
- An der Karlsaue, zw. Marmorbad und Du-Ry-
Straße 
- Auedamm, zw. Marmorbad und Drahtbrücke, 
einschließlich Parkplatz 
Hessenkampfbahn 
- Steinweg, zw. Graben und Brüderstraße 
- Brüderstraße 
- Weserstraße 
- Hanseatenweg 

Weissenburgstraße und Kurfürstenstraße 
- Rainer-Dierichs-Platz (früher Bahnhofsplatz) 
- Joseph-Beuys-Straße (ehem. 
Verbindungsstraße Bundesbahnrampenstraße), 
zw. Werner-Hilpert-Straße und Schillerstraße 
- Ständeplatz, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße 
- Wilhelmsstraße, Teilstück nordwestlich des 
Ständeplatzes 
- Kurfürstenstraße 
- Rudolf-Schwander-Straße 
- Werner-Hilpert-Straße 
- Schomburgstraße 
- Große Rosenstraße 
- Grüner Weg 
- Ottostraße 
- Altmüllerstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Reuterstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Erzbergerstraße, zw. Werner-Hilpert-Straße 
und Schillerstraße 
- Rothenditmolder Straße, zw. Reuterstraße 
und Schillerstraße 
- Schillerstraße, zw. Erzbergerstraße und 
Gießbergstraße 
- Wolfhager Straße, zw. Erzbergerstraße und 
Holländischer Platz 
- Sickingenstraße 
- Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 
- Lutherstraße 
- Gießbergstraße, zw. Lutherstraße und 
Wolfhager Straße 
- Mauerstraße, zw. Lutherstraße und 
Jägerstraße 
- Jägerstraße 
- Kurt-Schumacher-Straße 
- Untere Königsstraße, zw. Kurt-Schumacher-
Straße und Holländischer Platz 
- An der Fuldabrücke 
- Graben 
- Tränkepforte 
- Wildemannsgasse 
- Kettengasse 
- Renthof 
- Die Freiheit, zw. Graben und 
Wildemannsgasse 
- An der Karlsaue, zw. Marmorbad und Du-Ry-
Straße 
- Auedamm, zw. Marmorbad und Drahtbrücke, 
einschließlich Parkplatz 
Hessenkampfbahn 
- Steinweg, zw. Graben und Brüderstraße 
- Brüderstraße 
- Weserstraße 
- Hanseatenweg 
- Töpfenmarkt 
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- Töpfenmarkt 
- Weisser Hof 
- Zeughausstraße 
- Pferdemarkt 
- Mittelgasse, zw. Kurt-Schumacher-Straße und 
Pferdemarkt 
- Müllergasse 
- Schäfergasse 
- Kastenalsgasse 
- Artilleriestraße 
- Bremer Straße 
- Mosenthalstraße 
- Schützenplatz 
- Kurt-Wolters-Straße 
- Holländische Straße, zw. Holländischer Platz 
und Eisenschmiede 
- Henschelstraße 
- Moritzstraße 
- Gutenbergstraße 
- Ludwigstraße 
- Gottschalkstraße 
- Mönchebergstraße 
- Magazinstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Ysenburgstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Bürgistraße 
- Mittelring 
- Westring, zw. Holländische Straße und 
Gottschalkstraße 
- Ihringshäuser Straße, zw. Weserstraße und 
Eisenschmiede 
- Freiligrathstraße 
- Eisenschmiede 
- Schaumbergstraße 
- Wilhelmsthaler Straße 
- Silcherstraße 
- Liebigstraße 
- Haarmannweg 
- Fiedlerstraße, zw.Mombachstraße und 
Eisenschmiede 
- Mombachstraße, zw. Holländische Straße und 
Ahna 
- Bunsenstraße, zw. Eisenschmiede und 3. 
Berufsschulzentrum 
- Henkelstraße 
- Wilhelmshöher Allee, zw. Brüder-Grimm-Platz 
und Rathenauplatz sowie zw. 
Landgraf-Karl-Straße und Rolandstraße 
- Rolandstraße 
- Landgraf-Karl-Straße, zw. Walther-Schücking-
Platz und Wilhelmshöher Allee 
- Bertha-von-Suttner-Straße zwischen 
Backmeisterweg und Willy-Brandt-Platz 
 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, sofern 

- Weisser Hof 
- Zeughausstraße 
- Pferdemarkt 
- Mittelgasse, zw. Kurt-Schumacher-Straße und 
Pferdemarkt 
- Müllergasse 
- Schäfergasse 
- Kastenalsgasse 
- Artilleriestraße 
- Bremer Straße 
- Mosenthalstraße 
- Schützenplatz 
- Kurt-Wolters-Straße 
- Holländische Straße, zw. Holländischer Platz 
und Eisenschmiede 
- Henschelstraße 
- Moritzstraße 
- Gutenbergstraße 
- Ludwigstraße 
- Gottschalkstraße 
- Mönchebergstraße 
- Magazinstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Ysenburgstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Bürgistraße 
- Mittelring 
- Westring, zw. Holländische Straße und 
Gottschalkstraße 
- Ihringshäuser Straße, zw. Weserstraße und 
Eisenschmiede 
- Freiligrathstraße 
- Eisenschmiede 
- Schaumbergstraße 
- Wilhelmsthaler Straße 
- Silcherstraße 
- Liebigstraße 
- Haarmannweg 
- Fiedlerstraße, zw.Mombachstraße und 
Eisenschmiede 
- Mombachstraße, zw. Holländische Straße und 
Ahna 
- Bunsenstraße, zw. Eisenschmiede und 3. 
Berufsschulzentrum 
- Henkelstraße 
- Wilhelmshöher Allee, zw. Brüder-Grimm-Platz 
und Rathenauplatz sowie zw. 
Landgraf-Karl-Straße und Rolandstraße 
- Rolandstraße 
- Landgraf-Karl-Straße, zw. Walther-Schücking-
Platz und Wilhelmshöher Allee 
- Bertha-von-Suttner-Straße zwischen 
Backmeisterweg und Willy-Brandt-Platz 
 
 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, sofern 
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nichts anderes genannt ist.“ 
 

nichts anderes genannt ist. 
 

§ 3a 
(1) 
In der Friedrich-Ebert-Straße zwischen 
Fünffensterstraße und Querallee, 
ausgenommen Verbindungsstück zwischen 
Westerburgstraße und Westendstraße, in der 
Bürgermeister-Brunner-Straße zwischen 
Weissenburgstraße und Friedrich-Ebert-Straße 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, ist ein Parkschein an 
einem Parkscheinautomaten dieses Bereiches 
für das Parken auf Flächen nach § 1, soweit sie 
nicht als Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu lösen. 
 

§ 3a 
(1) 
In der Friedrich-Ebert-Straße zwischen 
Fünffensterstraße und Querallee, 
ausgenommen Verbindungsstück zwischen 
Westerburgstraße und Westendstraße, in der 
Bürgermeister-Brunner-Straße zwischen 
Weissenburgstraße und Friedrich-Ebert-Straße 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, ist ein Parkschein an 
einem Parkscheinautomaten dieses Bereiches 
für das Parken auf Flächen nach § 1, soweit sie 
nicht als Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu lösen. 
 

(2) 
Für das Parken bis zu einer halben Stunde 
werden keine Gebühren erhoben; 
die Verpflichtung zur Lösung eines 
Parkscheines bleibt hiervon unberührt. 
Darüber hinaus beträgt die Gebühr 

 
 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden.“ 

 

(2) 
Für das Parken bis zu einer halben Stunde 
werden keine Gebühren erhoben; 
die Verpflichtung zur Lösung eines 
Parkscheines bleibt hiervon unberührt. 
Darüber hinaus beträgt die Gebühr 

 
 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden.“ 

 

§ 3 b 
Auf dem Graf-Bernadotte-Platz ist eine Gebühr 
von 

3 Euro für eine Parkdauer bis zu 1 Tag 
(24 Stunden), 
5 Euro für eine Parkdauer bis zu 3 
Tagen, 
7 Euro für eine Parkdauer bis zu 5 
Tagen, 
10 Euro für eine Parkdauer bis zu 14 
Tagen, 

an einem Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf Flächen nach 
§ 1, soweit sie nicht als Sonderparkplätze für 
Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder 
Busse ausgewiesen sind, zu entrichten.“ 
 
 

§ 3 b 
Auf dem Graf-Bernadotte-Platz ist eine Gebühr 
von 

3 Euro für eine Parkdauer bis zu 1 Tag 
(24 Stunden), 
5 Euro für eine Parkdauer bis zu 3 
Tagen, 
7 Euro für eine Parkdauer bis zu 5 
Tagen, 
10 Euro für eine Parkdauer bis zu 14 
Tagen, 

an einem Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf Flächen nach 
§ 1, soweit sie nicht als Sonderparkplätze für 
Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder 
Busse ausgewiesen sind, zu entrichten.“ 
 
 

 § 3 c 
 
Auf dem Auedamm zwischen Nr. 19A und 23 ist 
eine Gebühr von 

0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer halben Stunde, 
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0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden 
 

sowie von 
3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
fünf Stunden und von 
4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
zehn Stunden 

an einem der Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf Flächen nach § 1, 
soweit sie nicht als Sonderparkplätze für 
Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder 
Busse ausgewiesen sind, zu entrichten. 

 

  

§ 4 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Parkgebührenordnung vom 
18./19.03.1996 außer Kraft. 
Kassel, den 15.12.1998 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
gez. Lewandowski 
 
Georg Lewandowski 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.944  Kassel, 29. Mai 2013 
 
 
 
Städtische Werke Aktiengesellschaft 
 Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
 Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Beteiligung der Städtische Werke Aktiengesellschaft  mit einem Anteil von 40 % (100 
T€) an der zu gründenden  Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird nach Maßgabe des 
beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 
25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) 
zugestimmt. 

 
3. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Fulda-Eder Energie 

Verwaltungs-GmbH anteilig an die Kommanditisten der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
wird zugestimmt. 

 
4. Der Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH  als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Netz + Service GmbH mit einem Stammkapital 
von 25 T€ , sowie einer späteren Kapitalerhöhung auf bis zu 500 T€,  wird nach Maßgabe 
des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 3) zugestimmt. 

 
5. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  
Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 

 
 

Begründung: 
 
Ausgangslage 
 
In den vergangenen drei Jahren haben die Städtische Werke Aktiengesellschaft  und die Städtische 
Werke Netz + Service GmbH einen intensiven Wettbewerb um die Vergabe der Strom- und 
Gasnetzkonzessionen in Nordhessen geführt. Diese Aktivitäten der Städtische Werke 
Aktiengesellschaft  stehen dabei im Kontext zum Beschluss „Städtische Werke stärken“ der Kasseler 
Stadtverordnetenversammlung vom 9. September 2007. 
 
Gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) müssen Städte und Gemeinden das Auslaufen 
ihrer Wegenutzungsverträge rechtzeitig bekanntgeben. Geeignete Energieversorgungsunternehmen  
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können ihr Interesse bekunden und im anschließenden Auswahlverfahren entsprechende Angebote 
(Konzessionen, Kooperationen) anbieten. Die Städte und Gemeinden entscheiden dann nach 
transparenten und diskriminierungsfreien Kriterien. 
 
Im Schwalm-Eder-Kreis wurde bereits im Jahr 2009 das Auslaufen der bisherigen Konzessionsverträge 
bekanntgegeben. Die Kommunen Edermünde, Gudensberg, Guxhagen, Körle, Malsfeld, Melsungen, 
Morschen, Niedenstein und Spangenberg beabsichtigen, gemeinsam mit der Städtische Werke 
Aktiengesellschaft  als strategischer Partner ein kommunal dominiertes Versorgungsunternehmen - die 
Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG - aufzubauen.  
 
 

 
 

 
 

Entwicklungsperspektiven 
für die Städtische Werke Netz + Service GmbH und die Städtische Werke Aktiengesellschaft 
 
Die Städtische Werke Netz + Service GmbH versorgt rund 200.000 Einwohner innerhalb der Stadt 
Kassel mit Strom. Der Netzbetrieb im geplanten Versorgungsgebiet der Fulda-Eder Energie GmbH Co. 
KG stellt eine neue Herausforderung für das Unternehmen dar. Bei erfolgreicher Übertragung der 
Konzessionen werden zusätzlich 60.000 Einwohner von der Städtische Werke Netz + Service GmbH 
bzw. von ihrer neuen Tochtergesellschaft Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH mit Energie versorgt. Die 
Anzahl der versorgten Einwohner steigt um rund 30 %, die Größe des Versorgungsgebietes verdoppelt 
sich.  
Neben dem regulierten Netzbetrieb können im Versorgungsgebiet weitere Netzdienstleistungen 
angeboten werden. Hierzu zählen u.a. die Straßenbeleuchtung, die Wärmeversorgung über KWK- 
und/oder EEG-Anlagen sowie Contractingmodelle. 
 
Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, dass durch die regionale Verbundenheit der Kunden eine  
hohe Marktdurchdringung für die neuen lokalen Anbieter Städtische Werke Aktiengesellschaft bzw.  
Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG wahrscheinlich ist. 
 
Weiterhin kann auch im Bereich der erneuerbaren Energien die strategische Partnerschaft mit den 
Kommunen genutzt werden, um gemeinsame Projekte zu realisieren.  Die Städtische Werke 
Aktiengesellschaft ist mit ihrer langjährigen Erfahrung in diesem Geschäftsfeld für eine 
Zusammenarbeit prädestiniert, um die von den Kommunen angestrebten Erneuerbare-Energie-Projekte 
umzusetzen.  
 
 
 
 
 
Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 

Abbildung 1: Beteiligte Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis 
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Das Modell des neuen Energieversorgers sieht eine zu gründende Netzeigentumsgesellschaft Fulda-
Eder Energie GmbH & Co. KG  mit der Komplementärin Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH vor, 
an der sowohl die neun Kommunen als auch die Städtische Werke Aktiengesellschaft beteiligt sind.  
 
Die Städtische Werke Aktiengesellschaft wird mit einem Anteil von 40 % Gründungsgesellschafter der 
Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG. Die übrigen 60 % der Gesellschaftsanteile tragen die neun 
Kommunen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Das Kommanditkapital beträgt 250.000 Euro.  
 
Die Beteiligungsverhältnisse sind wie folgt vorgesehen: 
 

 

Name 
Beteiligung am Fest-

kapital (in Euro) 
Rechnerischer Anteil 

Städtische Werke AG 100.000 40,0 % 

   

Edermünde 14.500 5,8 % 

Gudensberg 21.750 8,7 % 

Guxhagen 17.750 7,1 % 

Körle 9.250 3,7 % 

Malsfeld 11.250 4,5 % 

Melsungen 33.250 13,3 % 

Morschen 9.750 3,9 % 

Niedenstein 1.550 6,2 % 

Spangenberg 17.000 6,8 % 

 
 
Soweit im Zuge der Unternehmensentwicklung weiterer Kapitalbedarf entsteht, erbringen die 
Gesellschafter auf Beschluss der Gesellschafterversammlung entsprechend ihrer Festkapitalanteile 
weitere Einlagen bis  zu einer maximalen Gesamthöhe von 7,5 Mio. €, einschließlich der bisherigen 
Stammeinlage. Aus Sicht der STW müssten weitere 2,9 Mio. € erbracht werden. 
 
Für die Netzeigentumsgesellschaft und ihre Komplementärin gibt es keinen umsatzsteuerlichen 
Querverbund mit der Städtische Werke Aktiengesellschaft. Eine ertragssteuerliche Organschaft besteht 
aufgrund der Beteiligungsverhältnisse ebenfalls nicht.  
Grundsätzlich sind die wesentlichen Punkte der Geschäftsbeziehung zur Gründung und zum Betrieb 
der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  im Konsortialvertrag geregelt. Der Inhalt des 
Konsortialvertrages liegt dem Aufsichtsrat der STW vor. 
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Betrieb von Energieversorgungsnetzen sowie die sichere 
und wirtschaftliche Versorgung der Verbraucher mit Energie. Darüber werden folgende 
Geschäftsbereiche angestrebt: Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Straßenbeleuchtung, 
Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung, 
Energiedienstleistungen und Abrechnungsdienstleistungen. Die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  
soll mittel- bis langfristig zu einem vollumfänglichen Energieversorger mit eigenem Personal ausgebaut 
werden. Bei diesem Prozess wird die Gesellschaft mit dem vielfältigen Know-How der Städtische 
Werke Aktiengesellschaft  unterstützt. Im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorgaben entscheidet die 
Gesellschafterversammlung über die Aufnahme vertrieblicher Aktivitäten. 
 
Die Kommunen werden jeweils - unabhängig von der Gründung der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 
KG  - ein separates Konzessionierungsverfahren nach § 46 EnWG zum Neuabschluss der 
Konzessionsverträge für die Stromverteilernetze starten. Die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird 
sich bei jeder Kommune im Rahmen dieses transparenten und diskriminierungsfreien 
Konzessionierungsverfahrens um Konzession bewerben und nach erfolgreicher Teilnahme die Netze 
vom bisherigen Eigentümer erwerben. 
 
Der Netzbetrieb soll von der zu gründenden Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH übernommen werden. 
Hierzu wird zwischen der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  und der Netzgesellschaft Fulda-Eder 
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mbH ein Pachtvertrag abgeschlossen. Dem Aufsichtsrat hat dieser Pachtvertrag im Rahmen der 
Beratung vorgelegen. 
 

 

 

 
 

 
Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Fulda-Eder Verwaltungs-GmbH  
 
Als Komplementärin der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird die Fulda-Eder Verwaltungs-GmbH 
gegründet. Die Geschäftsführung wird aus einem Vertreter der Städtische Werke Aktiengesellschaft  
und einem Vertreter seitens der Kommunen gebildet.  
Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro und wird von der Städtische Werke Aktiengesellschaft  
eingebracht. Nach der GeselIschaftsgründung  werden in einem weiteren Schritt zur Herstellung 
gleicher Beteiligungsverhältnisse die entsprechenden Geschäftsanteile auf die Kommanditisten der 
noch zu gründenden Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  übertragen. Dieses gestufte Verfahren ist 
notwendig, da die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG als noch nicht gegründetes Unternehmen in 
diesem Zeitpunkt rechtlich noch nicht existent ist.    
 
Gründung der  Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 
 
Das mit den Kommunen entwickelte Modell sieht die Verpachtung der durch die Fulda-Eder Energie 
GmbH & Co. KG vom Altkonzessionär erworbenen Versorgungsnetze an eine Netzgesellschaft vor, die 
den Betrieb der übernommenen Netze durchführt. Damit die aus dem Netzerwerb und der Übernahme 
resultierenden Migrationskosten abgrenzbar bleiben, gründet die Städtische Werke Netz + Service 
GmbH eine hundertprozentige Tochternetzgesellschaft Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH, die ihrerseits 
auf Dienstleistungen der Städtische Werke Netz + Service GmbH zurückgreift. Die Netzgesellschaft 
Fulda-Eder mbH  wird den Netzbetrieb für mindestens fünf Jahre übernehmen und zahlt der Fulda-Eder 
Energie GmbH & Co. KG  ein Pachtentgelt.  
 
Die Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH wird mit einem Eigenkapital von 25.000 Euro gegründet. Die 
Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH wird ggf. vom abgebenden Netzbetreiber zu übernehmendes 
Personal aufnehmen. Weiterhin wird die Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH die Büro- und 
Geschäftsausstattung erwerben, die ausschließlich für den Betrieb der Netze der Fulda-Eder Energie 
GmbH & Co. KG erforderlich sind. Um auch diese Investitionskosten regulierungsoptimal 

Abbildung 2: Gesellschaftskonstrukt zum Gründungszeitpunkt 
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netzentgeltwirksam ansetzen zu können, ist die Zuführung von weiterem Eigenkapital bis zu  500 T€  
zur Erreichung einer optimalen Eigenkapitalquote vorgesehen.  
 
Die Gesellschaft besitzt keinen Aufsichtsrat, vielmehr soll die Kontrollfunktion identisch durch den 
Aufsichtsrat der Städtische Werke Netz + Service GmbH wahrgenommen werden. Die Netzgesellschaft 
Fulda-Eder mbH wird durch die Gesellschafterversammlung kontrolliert, die durch den 
Gesellschaftsvertrag die gleichen Kontrollrechte wie dem Aufsichtsrat eingeräumt werden. Alle 
Beschlüsse, die in der Gesellschafterversammlung aufgrund der Zustimmungserfordernisse zu fassen 
sind, müssen vorher von der Geschäftsführung der Städtische Werke Netz + Service GmbH, die 
ebenfalls die Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Fulda-
Eder mbH sind, dem Aufsichtsrat der Städtische Werke Netz + Service GmbH zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden.  
 
Gesellschaftszweck der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH ist der Betrieb von Strom- und 
Gasverteilnetzen im Eigentum der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG. Darüber hinaus können 
weitere Dienstleistungen für die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  erbracht werden. Die 
Gesellschaft wird voraussichtlich mindestens eine eigene Betriebsstätte errichten und die 
ausschließlich für den Betrieb der Netze der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG notwendige Betriebs- 
und Geschäftsausstattung beschaffen und hierfür erforderliches Personal einstellen.  
 
Nach fünf, sieben, neun und elf Jahren hat die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  die Möglichkeit, 
die Gesellschaftsanteile an der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH von der Städtische Werke Netz + 
Service GmbH vollständig zu erwerben.  
 
Die beteiligten Kommunen aus dem Schwalm-Eder-Kreis haben bzw. werden parallel im Grundsatz 
gleichlautende Beschlüsse fassen. 
Nach erfolgter Zustimmung der jeweiligen kommunalen Gremien, der Zustimmung der 
Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums und dem Vorliegen der Genehmigung der 
Kartellbehörden sollen die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG und die Fulda-Eder Verwaltungs-
GmbH im 3. Quartal 2013 gegründet werden. Die Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH wird 
damit rechtzeitig vor Beginn der Konzessionierungsverfahren der an der Fulda-Eder Energie GmbH & 
Co. KG  beteiligten Kommunen erfolgen. 
 
Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen  
Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK)  und der Industrie- u. 
Handelskammer Kassel (IHK) angefordert.  Vor der Beschlussfassung in der 
Stadtverordnetenversammlung wird über den Inhalt und das Ergebnis entsprechend informiert.   
Mit der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums Kassel und der Kommunalaufsicht des 
Landkreises Schwalm-Eder erfolgte bereits im Vorfeld eine Abstimmung, nach der inzwischen eine 
Genehmigung durch den RP avisiert wurde. 
Die Aufsichtsräte der Städtische Werke AG und der Städtische Werke Netz+Service GmbH haben in 
ihrer Sitzung am 9. April 2013 diesem Vorhaben zugestimmt.  
 
Es handelt sich um reine Netzgesellschaften. Vertriebsaktivitäten müssen ggf. zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgebaut werden. In den gewählten Strukturen liegen die wirtschaftlichen Risiken 
weitgehend bei den Städtischen Werken, dagegen haben die kommunalen Gesellschafter der Fulda-
Eder Energie GmbH & Co. KG zu festgelegten Zeitpunkten das Recht, die Netzgesellschaft zu 
erwerben, wenn diese wirtschaftlich erfolgreich ist. 
 
Der Magistrat hat dieser Vorlage in seiner Sitzung am  27. Mai 2013 zugestimmt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Gesellschaftsvertrag der kommunalen Energieversorgung  

Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 

(FEE) 

 

 

§ 1  

Firma, Sitz 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:  

 

„Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG“ 

 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Gudensberg. 

 

 

§ 2  

Unternehmensgegenstand 

 

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im Rahmen der 

Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung für die wirtschaftliche Betätigung der 

Gemeinden im Bereich der Energieversorgung und der Telekommunikation. Hierzu 

gehört namentlich der Erwerb und das Betreiben von Energieversorgungsnetzen, die 

sichere und wirtschaftliche Versorgung der Verbraucher mit Energie, die dezentrale 

Energieerzeugung im Bereich der erneuerbaren Energien sowie das Angebot von 

Leistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Die Gesellschaft darf die 

Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung 

über- und Abrechnungsdienstleistungen vornehmen. 

 

(2)  Die Gesellschaft ist im Rahmen der jeweils geltenden Vorgaben der hessischen 

Gemeindeordnung für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden berechtigt, alle 

Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienlich und förderlich sind. 
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(3)  Die Gesellschaft kann sich – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften – bei der 

Verfolgung des Gesellschaftszweckes anderer Unternehmen bedienen sowie sich an 

ähnlichen oder anderen Unternehmen – auch im Rahmen von Bürgerbeteiligungs- und 

Kommunalmodellen - beteiligen, solche gründen oder erwerben. 

 

(4)  Im Hinblick auf die derzeit gültigen Regelungen der hessischen Gemeindeordnung 

(§ 121 Abs. 1a HGO) wird FEE derzeit auf dem Gebiet der Erzeugung, Speicherung 

und Einspeisung erneuerbarer Energien sowie der Verteilung von hieraus gewonnener 

thermischer Energie nur innerhalb des Gemeindegebietes oder im regionalen Umfeld 

sowie grundsätzlich nur durch das Halten von Beteiligungen an anderen 

Gesellschaften (Tochtergesellschaften) tätig. Dabei besteht Einvernehmen, dass die 

durchgerechnete Beteiligungsquote der Kommunen, etwa durch die Beteiligung von 

Bürgergenossenschaften, höchstens 50 % beträgt, es sei denn die von § 121 Abs. 1a 

HGO geforderte Beteiligung privater Dritter und Einwohner kann auch durch eine 

Markterkundung nicht erreicht werden. Diese Beschränkung gilt nur, solange und 

soweit die Vorschriften der HGO sie erfordern. 

 

 

§ 3  

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 

 

(1) Die Gesellschaft nimmt ihren Geschäftsbetrieb mit ihrer Eintragung in das 

Handelsregister auf. Vor diesem Zeitpunkt dürfen keine Geschäfte im Namen der 

Gesellschaft getätigt werden. 

 

(2) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein 

Rumpfgeschäftsjahr. Es beginnt mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags und endet am 

31.12.2013. 

 

(4) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in ortsüblicher Form, soweit 

gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. 
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§ 4  

Gesellschafter 

 

(1)  Das Festkapital (nominelles Eigenkapital) der Gesellschaft beträgt EURO 250.000 (in 

Worten: zweihundertfünfzigtausend Euro). 

 

(2) Komplementärin ist die Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH mit Sitz in 

Gudensberg. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die 

Komplementärin ist an Kapital und Vermögen, am Jahresergebnis sowie am 

Liquidationsergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt. Sie hat kein Stimmrecht.  

 

(3) Kommanditisten sind: 

 

 a) die Kommunen mit einem Festkapitalanteil von: 

 

  Festkapital EURO 250.000 / 100 * 60: 

 

   

Name Beteiligung am Festkapital Rechnerischer Anteil 

Edermünde EURO 14.500 5,8 % 

Gudensberg EURO 21.750 8,7 % 

Guxhagen EURO 17.750 7,1 % 

Körle EURO 9.250 3,7 % 

Malsfeld EURO 11.250 4,5 % 

Melsungen EURO 33.250 13,3 % 

Morschen EURO 9.750 3,9 % 

Niedenstein EURO 15.500 6,2 % 

Spangenberg EURO 17.000 6,8 % 

 

b) die Städtischen Werke AG, Kassel (STW) mit einem Festkapitalanteil von:  
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Festkapital EURO 250.000 / 100 * 40: 

   

Name Beteiligung am Festkapital Rechnerischer Anteil 

STW EURO 100.000 40,0 % 

 

 

(4) Die Gesellschafter, die am Festkapital beteiligt sind, sind am Vermögen, 

Jahresergebnis und Liquidationsergebnis nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung am 

Festkapital untereinander beteiligt. § 18 Abs. 5 und § 20 Abs. 3 bleiben unberührt. 

 

(5) Die Festkapitalanteile sind erbracht. Sie sind fest. Sie können nur durch Änderung des 

Gesellschaftsvertrages geändert werden. Sie bilden zusammen das Festkapital der 

Gesellschaft im Sinne dieses Vertrages. 

 

(6) Die Festkapitalanteile der Kommanditisten sind als ihre Haftsumme ins 

Handelsregister einzutragen. 

 

 

§ 5 

Verfügung über Gesellschaftsanteile / Vorerwerbsrecht 

 

(1) Jeder Gesellschafter bedarf zur rechtswirksamen Verfügung über seinen 

Gesellschaftsanteil, wie etwa der Abtretung oder der Verpfändung, der vorherigen 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Soll die Verfügung zu Gunsten eines 

mit dem verfügenden Gesellschafter verbundenen Unternehmens erfolgen, sind die 

Gesellschafter verpflichtet, die Zustimmung zu erteilen, es sei denn, es besteht ein 

wichtiger Grund für deren Verweigerung. Im Falle einer Verfügung zu Gunsten eines 

verbundenen Unternehmens gemäß §§ 15 ff. AktG gelten § 5 Abs. 2 bis 7 

(Vorerwerbsrecht) nicht. 

 

(2) Für den Fall der Veräußerung eines Gesellschaftsanteils, insbesondere seines Verkaufs 

sind die anderen Gesellschafter nach Maßgabe der Absätze 3 bis 7 zum Vorerwerb 

berechtigt.  
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(3) Das Vorerwerbsrecht steht vorrangig den Kommunen im Verhältnis ihrer 

Gesellschaftsanteile untereinander zu. Wenn das Vorerwerbsrecht im Fall einer 

beabsichtigten Veräußerung des Gesellschaftsanteils an einen kommunalen 

Gesellschafter ausgeübt wird, bleibt dieser im Umfang des Vorerwerbsrechts nach 

Satz 1 gemäß den Vorerwerbsregelungen zum Erwerb berechtigt. Soweit ein 

kommunaler Vorerwerbsberechtigter von seinem Vorerwerbsrecht keinen Gebrauch 

macht, steht dieses den übrigen kommunalen Vorerwerbsberechtigten im Verhältnis 

ihrer Gesellschaftsanteile untereinander zu. Macht kein kommunaler 

Vorerwerbsberechtigter von seinem anteiligen Vorerwerbsrecht Gebrauch und tritt 

keine außenstehende Kommune gemäß Abs. 4 Satz 6 ein, steht das Vorerwerbsrecht 

der STW zu.  

 

(4) Der Veräußerer hat seine Veräußerungsabsicht sowie den Inhalt eines etwa mit einem 

Erwerber geschlossenen Vertrages unverzüglich sämtlichen Gesellschaftern schriftlich 

mitzuteilen. Das Vorerwerbsrecht kann nur bis zum Ablauf von sechs Monaten und 

nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Veräußerer ausgeübt werden. Die 

Frist beginnt mit der letzten Zustellung der Mitteilung nach Satz 1. Mit Ausübung des 

Vorerwerbsrecht muss der Erwerber verbindlich erklären, ob und in welcher Höhe er 

die auf andere Gesellschafter anteilig entfallenden Anteile zu übernehmen bereit ist, so 

andere Gesellschafter vom Vorerwerbsrecht keinen Gebrauch machen. Der Vorerwerb 

kommt nur zu Stande, wenn der gesamte Anteil des Veräußerers von den 

Vorerwerbsberechtigten übernommen wird. Die Gesellschafterversammlung kann im 

Falle einer Veräußerung eines kommunalen Kommanditanteils im Sinne des § 4 Abs. 

3 a) bis zum Ablauf von drei Monaten nach Zustellung der letzten Mitteilung nach 

Satz 1 eine außenstehende Kommune, deren Netzgebiet an das Versorgungsgebiet 

eines kommunalen Gesellschafters angrenzt, benennen, welcher ein Vorerwerbsrecht 

gewährt wird. Absatz 4 Sätze 2 bis 5 gelten für die außenstehende Kommune 

entsprechend, d. h. die außenstehende Kommune muss ihr Vorerwerbsrecht durch 

schriftliche Erklärung nach Absatz 4 Satz 2 mit Ablauf von sechs Monaten nach der 

letzten Zustellung der Mitteilung an einen Gesellschafter nach Satz 1 ausüben. 
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(5) Falls mehrere Gesellschafter ihr Vorerwerbsrecht ausüben, ist der zu veräußernde feste 

Kapitalanteil entsprechend dem Verhältnis ihrer Anteile am Festkapital zu teilen. 

Nicht durch 50 teilbare Spitzenbeträge eines Kapitalanteils stehen demjenigen 

Vorerwerbsberechtigten zu, der sein Vorerwerbsrecht als erster ausgeübt hat. 

 

(6) Das dem Veräußerer zu bezahlende Entgelt beläuft sich im Fall der Veräußerung 

innerhalb der ersten zwanzig Geschäftsjahre nach Gründung der Gesellschaft auf 80 

%, (in Worten: achtzig Prozent) danach auf 90 % (in Worten: neunzig Prozent) des 

nach § 19 ermittelten anteiligen Ertragswerts, höchstens auf den vereinbarten 

Kaufpreis. 

 

(7) Sobald der zur Veräußerung stehende Gesellschaftsanteil aufgrund des 

Vorerwerbsrechts an einen Vorerwerbsberechtigten veräußert wird, sind die 

Gesellschafter verpflichtet, die gemäß Abs. 1 für die Abtretung erforderliche 

Zustimmung zu erteilen. Falls das Vorerwerbsrecht nicht oder nicht fristgerecht 

ausgeübt wird, sind die Gesellschafter nicht verpflichtet, die gemäß Abs. 1 

erforderliche Zustimmung zur Abtretung an den Käufer zu erteilen. 

 

 

§ 6 

Auflösung der Gesellschaft, Kündigung 

 

(1) Die Gesellschaft kann nur durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst 

werden. 

 

(2) Jeder Kommanditist kann die Gesellschaft durch schriftliche Erklärung gegenüber den 

übrigen Gesellschaftern mit einer Frist von 2 Jahren zum Jahresende kündigen. 

Hierdurch wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Der Gesellschafter scheidet spätestens 

mit Ablauf des 31.12. des auf den Zugang seiner Kündigungserklärung folgenden 

übernächsten Jahres aus der Gesellschaft aus. Die Kündigung nach Satz 1 kann 

erstmals zum Ablauf des zwanzigsten Geschäftsjahrs nach Gründung der Gesellschaft 

ausgesprochen werden. 
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(3) Die Gesellschafterversammlung benennt dem kündigenden Gesellschafter einen oder 

mehrere Erwerber, der bzw. die sich zuvor verpflichtet haben, dessen 

Gesellschaftsanteil zu einem Preis zu erwerben, der 80 % (in Worten: achtzig Prozent) 

der nach § 19 zu berechnenden Abfindung beträgt. Erwerber können die übrigen 

Gesellschafter – ausgenommen die Komplementärin - oder Dritte sein.  

 

(4) Der Kündigende ist verpflichtet, den Gesellschaftsanteil an den oder die Benannten 

entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung unverzüglich abzutreten. 

Mit der Abtretung scheidet der Kündigende aus der Gesellschaft aus und der oder die 

Erwerber treten an dessen Stelle in die Gesellschaft ein. 

 

(5) Benennt die Gesellschafterversammlung dem Kündigenden keinen Erwerber und trifft 

sie keine anderweitige Bestimmung, so wächst der Anteil des Kündigenden im 

Zeitpunkt seines Ausscheidens nach Abs. 2 S. 3 den übrigen Gesellschaftern im 

Verhältnis ihrer Gesellschaftsanteile an. Der Kündigende erhält von der Gesellschaft 

eine Abfindung, die 80 % (in Worten: achtzig Prozent) des nach § 19 zu berechnenden 

Wertes beträgt.  

 

(6) Kündigt ein Gesellschafter nach Abs. 2, kann jeder weitere Gesellschafter innerhalb 

einer Frist von drei Monaten nach Zugang der Kündigungserklärung des 

Erstkündigenden gegenüber den übrigen Gesellschaftern unter ausdrücklichem 

Anschluss an die Erstkündigung ebenfalls die Gesellschaft mit Wirkung zum selben 

Zeitpunkt kündigen wie der Erstkündigende. Im Übrigen gelten Abs. 2 S. 2 und 3, 

Abs. 3 bis Abs. 5 entsprechend. 

 

 

§ 7 

Besondere Kündigungsrechte 

 

(1)  Entscheidet sich eine Kommune gegen die Erteilung einer Konzession zur Verlegung 

und den Betrieb von Stromleitungen auf ihrem Gemeindegebiet an die Gesellschaft, so 

kann sie die Gesellschaft innerhalb von sechs Wochen ab der Entscheidung unter 

Einhaltung einer Frist von zwei Monaten zum Quartalsende kündigen. 
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(2)  Jede Kommune ist außerdem berechtigt, die Gesellschaft innerhalb von 6 Wochen, 

nachdem die endgültige Einigung über die Erwerbskonditionen der Stromnetze in den 

Gebieten der kommunalen Gesellschafter erzielt und der (letzte) Kaufvertrag 

abgeschlossen wurde, zu kündigen. Die Kündigung hat mit einer Frist von zwei 

Monaten zum Quartalsende zu erfolgen. Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn die 

Kommune angesichts der Erwerbskonditionen nach Satz 1 damit rechnen kann, dass 

ihr Eigenkapitalanteil an der Gesellschaft bezogen auf die Netzsparte und einen 

Zeitraum von 20 Jahren mit durchschnittlich mindestens 3 % (in Worten: drei Prozent) 

vor Steuer verzinst wird. Die Gesellschaft wird den Kommunen umgehend nach 

Abschluss des letzten Kaufvertrags eine Berechnung zur Eigenkapitalverzinsung 

vorlegen.  

 

(3)  Beschließen die Gesellschafter durch Mehrheitsbeschluss (§ 15 Abs. 7 und 8), einen 

Netzerwerb im Wege des Vorbehaltskaufs zu tätigen, kann eine Kommune, die bei der 

Beschlussfassung gegen den Vorbehaltskauf gestimmt hat, innerhalb von sechs 

Wochen ab der Beschlussfassung mit einer Frist von zwei Monaten zum Quartalsende 

die Kündigung der Gesellschaft erklären. Ein Vorbehaltskauf der Gesellschaft schließt 

das Kündigungsrecht nach Abs. 2 aus. 

 

(4) Kündigungen nach den Abs. 1 bis 3 führen nicht zur Auflösung der Gesellschaft, 

sondern zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters. 

 

(5)  Scheidet eine Kommune nach den Abs. 1 bis 3 dieses Paragrafen aus der Gesellschaft 

aus, benennt die Gesellschafterversammlung ihr einen oder mehrere Erwerber, der 

bzw. die sich zuvor verpflichtet haben, den Gesellschaftsanteil zu übernehmen. Wird 

kein Dritter benannt, wächst der Anteil den verbleibenden Kommunen im Verhältnis 

ihrer Beteiligung an. Die ausscheidende Kommune erhält bei einem Ausscheiden 

aufgrund einer nach Abs. 1 ausgesprochenen Kündigung ihre Einlage zuzüglich 

marktüblicher Zinsen in Höhe von derzeit 0,75 % (in Worten 

nullkommafünfundsiebzig Prozent) pro Jahr erstattet, bei einem Ausscheiden nach den 

Abs. 2 und 3 den anteiligen Ertragswert gemäß § 19.  
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§ 8  

Schadensersatzverpflichtung, Ausschluss aus der Gesellschaft 

 

(1)  Verstößt ein Gesellschafter durch Tun oder durch Unterlassen gegen seine Pflichten 

gegenüber der Gesellschaft und ist der Gesellschaft infolge dieser Pflichtverletzung 

ein Schaden entstanden, so ist der Gesellschafter der Gesellschaft zum Schadensersatz 

verpflichtet. 

 

(2)  Im Fall einer Pflichtverletzung kann die Gesellschaft den Gesellschafter abmahnen. 

 

(3)  Die Gesellschaft kann einen Gesellschafter ausschließen, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt. Das ist insbesondere der Fall,  

 

a) wenn der Gesellschafter eine wesentliche Pflicht schuldhaft verletzt und trotz 

Abmahnung die Pflichtverletzung fortsetzt oder nicht beseitigt; 

b) wenn die STW nicht mehr unmittelbar oder mittelbar kommunal beherrscht wird (vgl. 

§ 17 AktG) 

Kein wichtiger Grund liegt vor, wenn es sich ausschließlich um eine Umstrukturierung 

im Rahmen verbundener Unternehmen (vgl. § 15 AktG) handelt. Die STW hat 

insoweit relevante Veränderungen in ihrem Gesellschafterbestand unverzüglich der 

Komplementärin schriftlich mitzuteilen. 

   

(4)  Der Ausschluss wird durch die Komplementärin erklärt. Mit Zugang der 

Ausschlusserklärung ist der betroffene Gesellschafter verpflichtet, seinen 

Gesellschaftsanteil unverzüglich an den in der Ausschlusserklärung benannten 

Erwerber abzutreten. § 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. Ist in der 

Ausschlusserklärung kein Erwerber benannt, wächst der Anteil des ausgeschlossenen 

Gesellschafters mit Zugang der Ausschlusserklärung bei ihm den anderen 

Gesellschaftern an. Die ausgeschlossene Kommune erhält von der Gesellschaft eine 

Abfindung in Höhe von 80 % (in Worten: achtzig Prozent) des Wertes nach § 19. 
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§ 9 

Erhöhung der Einlage 

 

(1)  Über den Gesamtbetrag aller festen Kapitalanteile nach § 4 Abs. 1 und Abs. 3 hinaus 

können die Gesellschafter im Rahmen des Absatzes 2 die Einforderung von weiteren 

Geldeinlagen beschließen. 

 

(2)  Die nach Abs. 1 beschlossenen Einlagen werden von den Gesellschaftern als 

Bareinlagen gleichzeitig und nach dem Verhältnis der Kapitalanteile in einer 

Gesamthöhe (Festkapitalanteil nach § 4 Abs. 3) von bis zu maximal dem 29-fachen (in 

Worten: dem Neunundzwanzigfachen) ihrer jeweiligen Kapitalanteile nach § 4 Abs. 3 

an die Gesellschaft geleistet. Zuzüglich zu den Festkapitalanteilen nach § 4 Abs. 1 und 

3 können nach Abs. 1 also Einlagen in Höhe von bis zu EUR 7.250.000,- (in Worten: 

sieben Millionen zweihundertfünfzigtausend Euro) beschlossen werden. 

 

(3) Daneben können die Gesellschafter durch mit qualifizierter Mehrheit nach § 15 Abs. 6 

zu fassendem Beschluss zur Leistung weiterer Einlagen zugelassen werden. 

 

 

§ 10 

Gesellschafterkonten 

 

(1) Neben dem Kapitalkonto I wird für jeden Gesellschafter ein Kapitalkonto II sowie ein 

Kapitalkonto III geführt. 

 

(2) Auf den Kapitalkonten I werden die Anteile der jeweiligen Gesellschafter am 

Festkapital nach § 4 Abs. 3 verbucht. Auf den Kapitalkonten II werden die nicht zur 

Entnahme bestimmte Gewinnanteile, sonstige Rücklagen und Pflichteinlagen (§ 9 

Abs. 1 und 2) verbucht werden. Auf den Kapitalkonten III werden Beträge aufgrund 

einer Beschlussfassung nach § 9 Abs. 3 dieses Vertrages verbucht. 

  

(3) Der Anteil des einzelnen Gesellschafters an einem etwaigen Verlust wird auf einem 

Verlustvortragskonto, das als Unterkonto zu den Kapitalkonten geführt wird, verbucht. 
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Verlustanteile eines Gesellschafters vermindern im Verhältnis der Gesellschafter 

untereinander nicht die Höhe der Kapitalkonten I. 

  

(4) Ferner wird für jeden Gesellschafter ein Verrechnungskonto als laufendes Konto 

geführt. Auf dem Verrechnungskonto werden Tätigkeitsvergütungen sowie die 

entnahmefähigen Gewinnanteile gutgeschrieben; Entnahmen werden davon belastet. 

  

(5) Die Konten sind mit Ausnahme der Kapitalkonten III und der Verrechnungskonten 

unverzinslich. Sowohl das Kapitalkonto III als auch das Verrechnungskonto werden 

nach der Staffelmethode im Soll mit fünf (5) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

gemäß § 247 Abs. 1 BGB p.a. und im Haben mit zwei (2) Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB p.a. verzinst. Die Zinsen werden jährlich zum 

31.12 auf dem Verrechnungskonto gutgeschrieben/belastet. Die Zinsen auf 

Gesellschafterkonten sind handelsrechtlich und im Verhältnis der Gesellschafter 

untereinander als Aufwand/Ertrag zu behandeln. 

 

 

§ 11 

Geschäftsführung 

 

(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin nach 

Maßgabe dieses Vertrags berechtigt und verpflichtet. Die Komplementärin und ihre 

Geschäftsführer sind für die Rechtsgeschäfte zwischen ihr und der Gesellschaft von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

(2) Die Komplementärin führt die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns selbstständig, es sei denn, es liegen im Einzelfall Weisungen der 

Gesellschafterversammlung vor. Geschäfte, die über den gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb hinausgehen, darf die Komplementärin nicht ohne vorherige 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung vornehmen.  

  

(3) Die folgenden Handlungen bedürfen stets der Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung: 
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a. die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des 

Unternehmensgegenstandes sowohl in der Gesellschaft als auch in 

Tochtergesellschaften,  

b. Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 

292 Abs. 1 AktG, 

c. die Abmahnung eines Gesellschafters, 

d. Rechtsgeschäfte mit den Gesellschaftern oder Organmitgliedern der 

Gesellschafter, soweit sie nicht unerheblich sind, 

e. die Erteilung und der Widerruf von Prokuren, 

f. die Erteilung und der Widerruf von Vertretungsvollmachten,  

g. der Abschluss von Dienstverträgen mit leitenden Angestellten, 

h. der Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der 

Komplementärin,  

i. Kooperationen mit Unternehmen, an denen die Gesellschafter nicht unmittelbar 

oder mittelbar mehrheitlich beteiligt sind,  

j. Übertragung von Aufgaben auf (andere) Beteiligungsunternehmen, 

k. Wahl des Abschlussprüfers, 

l. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Anteilen an Unternehmen und 

Gesellschaftsanteilen, insbesondere auch Einräumung von Unterbeteiligungen 

und ähnliche Verträge und 

m. soweit im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen: 

i. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten, soweit der Betrag der jeweiligen 

Maßnahme EURO 25.000,- (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) 

überschreitet, 

ii.  Vereinbarung und Änderung von Kreditlinien, 

iii.  Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften sowie 

Bestellung von Sicherheiten, soweit das Gesamtrisiko aus der 

jeweiligen Maßnahme EURO 25.000,- (in Worten: 

fünfundzwanzigtausend Euro) übersteigt, 

n. Abschluss von Verträgen zum Erwerb und zur Veräußerung von 

Versorgungsnetzen. 
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(4) Das Widerspruchsrecht der Kommanditisten nach § 164 HGB ist ausgeschlossen. 

 

(5) Jedem Kommanditisten steht ein Auskunfts- und Einsichtsrecht im Umfang des § 51a 

GmbHG zu.  

 

 

§ 12 

Vertretung durch Kommanditisten 

 

Die Gesellschafterrechte aus den Geschäftsanteilen an der Komplementärin, die der 

Gesellschaft gehören, übt nicht die Komplementärin, sondern üben die Kommanditisten nach 

Maßgabe dieses Vertrages aus. Soweit deren Beschluss nicht selbst schon die Wahrnehmung 

des Gesellschafterrechts (Vertretungshandlung) enthält, kann dieses auf eine im Beschluss zu 

bestimmende Person übertragen werden. 

 

 

§ 13 

Vergütung der Komplementärin 

 

(1) Die Komplementärin hat Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Auslagen, die direkt 

oder indirekt für die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung entstehen oder 

mit ihr zusammenhängen. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz ist monatlich 

nachträglich fällig. Soweit umsatzsteuerpflichtige Leistungen vorliegen, hat die 

Komplementärin der Gesellschaft monatlich eine Abrechnung zu erstellen, die den 

umsatzsteuerlichen Vorschriften genügt. Sie erhält ohne Rücksicht auf das 

Jahresergebnis 10 % (in Worten: zehn Prozent) p.a. ihres zu Beginn des 

Geschäftsjahres ausgewiesenen und eingezahlten Stammkapitals als 

Haftungsvergütung. 

 

(2) Vergütungen an die Komplementärin gelten im Verhältnis zur Gesellschaft und 

zwischen den Gesellschaftern handelsrechtlich als Aufwand. 
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§ 14 

Gesellschafterversammlung 

 

(1) Die Gesellschafterversammlung tritt mindestens vier Mal im Jahr zusammen. Sie kann 

zudem durch die Komplementärin einberufen werden, wenn dies aus ihrer Sicht 

erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie ist unverzüglich durch die 

Komplementärin einzuberufen, wenn ein Kommanditist dies unter Angabe des 

Grundes verlangt. Die Einberufung erfolgt durch einfachen Brief unter Mitteilung von 

Ort, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. Bei 

Eilbedürftigkeit kann die Einberufung mit angemessener kürzerer Frist erfolgen. Die 

Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt, sofern die 

Geschäftsführung nicht mit Zustimmung aller Gesellschafter einen anderen Ort 

bestimmt. Das Recht zur Einberufung durch die Gesellschafter in den gesetzlich 

vorgesehenen Fällen bleibt unberührt. 

 

(2)  Die Komplementärin nimmt an den Sitzungen teil, soweit die 

Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt, und hat alle gewünschten 

Auskünfte zu erteilen.  

 

(3) Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden sowie einen 

Stellvertreter. Der Vorsitzende muss aus dem Kreis der Bürgermeister der 

kommunalen Gesellschafter stammen, der Stellvertreter dem Unternehmer-

Gesellschafter angehören. 

 

(4)  Soweit über Gesellschafterbeschlüsse nicht eine notarielle Niederschrift aufzunehmen 

ist, wird über jeden gefassten Gesellschafterbeschluss unverzüglich eine Niederschrift 

angefertigt, die von dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung und allen 

Geschäftsführern der Komplementärin zu unterschreiben ist. In der Niederschrift sind 

der Tag und die Form der Beschlussfassung, der Inhalt des Beschlusses, die 

Stimmabgaben und das Ergebnis anzugeben. 
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§ 15 

Gesellschafterbeschlüsse 

 

(1) Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden 

Bestimmungen erfolgen durch Beschlussfassung. Die Gesellschafterversammlung ist 

beschlussfähig, wenn mindestens 3/4 des Gesamtbetrags aller festen Kapitalanteile 

vertreten ist. Wird dieses Quorum nicht erreicht, kann eine neue 

Gesellschafterversammlung mit identischer Tagesordnung einberufen werden, die 

ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig ist, falls hierauf in der 

Einberufung ausdrücklich hingewiesen worden ist. 

 

(2) Jede fünfzig Euro eines Kapitalanteils (§ 4 Abs. 3) gewähren eine Stimme. Die 

Komplementärin hat kein Stimmrecht (§ 4 Abs. 2). Jeder Gesellschafter kann seine 

Stimmen nur einheitlich abgeben. Ungültige Stimmen und Enthaltungen gelten als 

„Nein-Stimmen“. 

 

(3) Eine nicht ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung kann Beschlüsse 

fassen, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind und kein Widerspruch gegen die 

Beschlussfassung erhoben wird.  

 

(4) Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche 

Gesellschafter mit einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren einverstanden 

sind oder schriftlich dem Beschlussvorschlag zustimmen. Die Stimmen sind 

gegenüber der Komplementärin abzugeben; die Gesellschafter sind an ihre 

Stimmabgabe gebunden. 

 

(5) Gesellschafterbeschlüsse kommen nur zustande, wenn die Mehrheit der insgesamt 

abgegebenen Stimmen und die Mehrzahl der anwesenden kommunalen Gesellschafter 

(§ 4 Abs. 3 a)) für den Beschlussvorschlag votieren („doppelte Mehrheit“). 

 

Soweit dieser Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz zwingend eine weitergehende 

Mehrheit vorsehen, kommt ein Beschluss nur zustande, wenn zugleich die Mehrzahl 

der kommunalen Gesellschafter für den Beschlussvorschlag votiert. 
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(6) Die Gesellschafterversammlung beschließt mit einer 3/4-Mehrheit aller abgegebenen 

Stimmen und der Mehrzahl der kommunalen Gesellschafter über:  

 

a. Änderungen des Gesellschaftsvertrages; sieht der Gegenstand der 

Änderung selbst eine weitergehende Mehrheit vor, so gilt diese auch für die 

Änderung, 

b. die Auflösung der Gesellschaft,  

c. die Aufnahme neuer Gesellschafter, soweit es sich nicht um Gemeinden 

oder kommunale Vereinigungen handelt,  

d. den Ausschluss eines Gesellschafters durch die Gesellschaft nach § 8 Abs. 

3, 

e. die Errichtung, den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und 

Beteiligungen, sofern dies im Verhältnis zum Geschäftsumfang der 

Gesellschaft wesentlich ist, 

f. alle Handlungen nach § 11 Abs. 3 lit. a), b), i), j) und l) sowie alle 

Handlungen nach § 11 Abs. 3 lit. m), Unterpunkt ii bezüglich der 

Änderung von Kreditlinien über einem Wert von EURO 1.000.000,- (in 

Worten: ein Million Euro) 

g. Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss einer von § 17 Abs. 4 

abweichenden Ergebnisverwendung, 

h. Weisungen an die Komplementärin bezüglich Maßnahmen, die nach 

diesem Absatz eine ¾-Mehrheit erfordern, Entlastung der Komplementärin, 

i. Investitionsentscheidungen über EURO 100.000,- (in Worten: 

hunderttausend Euro) außerhalb des regulären Netzbetriebes,  

j. Verabschiedung der Stellenplanung, soweit diese zu einer Erweiterung 

führt,  

k. alle rechtswirksamen Maßnahmen und Handlungen außerhalb des 

beschlossenen Wirtschaftsplans, deren Wert im Einzelfall EURO 100.000,-  

(in Worten: hunderttausend Euro) übersteigt, beispielsweise 

Kooperationen, Abschluss und Kündigung von Verträgen, insb. im 

Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen, die 

Übernahme von Haftungsverpflichtungen und das Führen von Prozessen. 
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(7) Entscheidungen über eine Strategie zum Erwerb und zur Übertragung des Eigentums 

am Netz bzw. an den Netzen der allgemeinen Versorgung vom bisherigen 

Konzessionsnehmer erarbeiten die Gesellschafter gemeinsam und stimmen diese 

einvernehmlich ab. Die Entscheidung, ob der Netzerwerb nach § 11 Abs. 3 lit. n) zu 

den ausgehandelten Konditionen erfolgen soll, insbesondere in Bezug auf die Höhe 

des Kaufpreises und die übergehenden Erlösobergrenze, trifft die 

Gesellschafterversammlung vorbehaltlich Abs. 8 einstimmig.  

 

(8) Kann über den Netzerwerb zwischen den Gesellschaftern keine Einstimmigkeit 

hergestellt werden, kann die Gesellschafterversammlung den Netzerwerb mit der in 

Abs. 6 geforderten Mehrheit beschließen. 

 

(9) Auf die Unwirksamkeit, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von 

Gesellschafterbeschlüssen finden die Vorschriften des Aktiengesetzes sinngemäß 

Anwendung. Die Frist für die Geltendmachung der Unwirksamkeit und der Nichtigkeit 

beträgt zwei Jahre; die Anfechtungsfrist beträgt zwei Monate. Die Frist beginnt mit 

dem Ablauf des Tages, an dem die Niederschrift über den Gesellschafterbeschluss 

dem jeweiligen Gesellschafter zugegangen ist.  

 

(10) Gesellschafter sind in Angelegenheiten, die ihre Entlastung, ihre Befreiung von einer 

Verbindlichkeit, die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits der Gesellschaft 

mit ihnen, ihren Ausschluss sowie die Verpflichtung zur Abtretung ihres 

Geschäftsanteils betreffen, nicht stimmberechtigt.  

 

 

§ 16 

Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

Die Komplementärin stellt in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden 

Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und legt diesen vor Beginn 

des Geschäftsjahres der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor. Der 
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Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, die jährlich 

aktualisiert und den kommunalen Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht wird.  

 

 

§ 17 

Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung 

 

(1)  Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der 

Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen, solange die für die kommunalen 

Gesellschafter zuständige Aufsichtsbehörde keine Ausnahme zugelassen hat. Der 

Abschlussprüfer hat im Rahmen der Abschlussprüfung die Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen. 

 

(2)  Für die Prüfung der Betätigung der kommunalen Gesellschafter in der Gesellschaft 

werden den für die örtliche und für die überörtliche Prüfung der jeweiligen Gemeinden 

zuständigen Behörden und Einrichtungen die Befugnisse nach §§ 53 f. HGrG 

eingeräumt. Diesen stehen Prüfungsrechte analog §§ 128 – 130 HGO zu.  

 

(3)  Der Jahresabschluss ist mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich 

nach dessen Eingang den Gesellschaftern vorzulegen. 

 

(4)  Am Gewinn und Verlust nehmen die Kommanditisten im Verhältnis ihrer 

Festkapitalanteile gemäß § 4 Abs. 3 teil. Die Gesellschafter können eine davon 

abweichende Gewinnverteilung vereinbaren. Sie sind – auch im Falle der Liquidation 

– nicht zum Nachschuss verpflichtet. § 171 Abs. 1 HGB bleibt unberührt. 

 

(5)  Sofern die Gesellschafter nicht mit der qualifizierten Mehrheit des § 15 Abs. 6 einen 

anderen Beschluss fassen, ist wie folgt zu buchen:  

 

Verlustanteile sind auf die Verlustvortragskonten zu buchen. Gewinnanteile sind 

zunächst auf die Verlustvortragskonten zu buchen, bis diese ausgeglichen sind. Ein 

verbleibender Betrag ist, soweit er nach Maßgabe der Regelungen in § 18 Abs. 2 
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dieses Vertrages entnommen werden kann, dem Verrechnungskonto gutzuschreiben, 

im Übrigen dem Kapitalkonto II. 

 

(6)  Die Komplementärin hat zu gewährleisten, dass innerhalb von zwei Monaten nach 

Absendung der Vorlagen gemäß Abs. 3 an die Gesellschafter eine 

Gesellschafterversammlung stattfindet, in der über die Feststellung des 

Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses beschlossen wird. 

 

(7)  Die Gesellschaft hat den Gesellschaftern auf deren Verlangen alle zur Erstellung eines 

Gesamtabschlusses der Gemeinden erforderlichen Unterlagen und Belege des 

Unternehmens so rechtzeitig vorzulegen, dass der Gesamtabschluss innerhalb von 

sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann. 

 

(8)  Für die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Befugnisse der zuständigen 

Prüfungseinrichtungen zu berücksichtigen. Jedem kommunalen Gesellschafter wird 

eine Ausfertigung des Prüfungsberichtes der Jahresabschlussprüfung übersandt.  

 

(9)  Belastungen oder Entlastungen der Gesellschaft durch Gewerbesteuer, die durch 

Ertrag oder Aufwand im Bereich von Ergänzungsbilanzen oder Sonderbilanzen, 

einschließlich aller Sonderbetriebseinnahmen oder Sonderbetriebsausgaben und 

Vergütungen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2, 2. Hs. EStG (oder einer 

Nachfolgevorschrift), und/oder durch Gewinne oder Verluste aufgrund 

gesellschaftsbezogener Vorgänge, insbesondere einer Veräußerung des 

Gesellschaftsanteils, in einem Wirtschaftsjahr verursacht werden, sind bei der zeitlich 

nächsten Gewinnverteilung zu Lasten bzw. zu Gunsten desjenigen Gesellschafters, in 

dessen Person die Belastung oder Entlastung begründet ist, zu berücksichtigen. Soweit 

gesellschaftsrechtliche Vorgänge, insbesondere eine Veräußerung eines 

Gesellschaftsanteils, über die Gewerbesteuer hinausgehende Steuern und Abgaben 

auslösen – insbesondere Grunderwerbssteuern – hat der übertragende Gesellschafter 

diese zu übernehmen. Gleiches gilt auch für Belastungen oder Entlastungen der 

Gesellschaft und der unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter bezüglich der 

Zinsschrankenregelung (§ 4h EStG).  
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(10) Die Geschäftsführung der Gesellschaft kann im Fall einer Belastung durch höhere 

Gewerbesteuerzahlungen oder Gewerbesteuervorauszahlungen von dem 

Gesellschafter, der diese Belastungen verursacht, nach eigenem Ermessen die 

unverzinsliche Gewährung eines Darlehens in Höhe der zusätzlichen Belastung 

verlangen. Der angeforderte Betrag ist eine Woche nach Aufforderung zur Zahlung 

fällig. Das Darlehen ist bei der zeitlich nächsten Gewinnverteilung zurückzuzahlen, 

soweit der auf den Gesellschafter entfallende entnahmefähige Gewinnanteil den 

Darlehensbetrag übersteigt. 

 

(11)  Im Fall des Be- und Entstehens von gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen oder 

Zinsvorträgen findet die Berücksichtigung erst und nur insoweit für das 

Wirtschaftsjahr statt, in dem sich die Be- oder Entlastung tatsächlich auswirkt. Zu 

berücksichtigen ist bei einem Veräußerungsvorgang oder einem Ausscheiden eines 

Gesellschafters auch ein Verbrauch des gewerbesteuerlichen Verlustvortrages, soweit 

dieser nicht durch die Anwendung von § 8c KStG i. V. m. § 10a Abs. 10 GewStG 

entfallen würde. Die Erhöhung eines Verlustvortrages wird nicht vergütet. Für die 

Berechnung des Ausgleichsbetrages im Falle der Verringerung des 

gewerbesteuerlichen Verlustvortrages ist der für den betreffenden Erhebungszeitraum 

geltende Gewerbesteuerhebesatz anzuwenden. 

 

(12)  Die abweichende Gewinnverteilung ist unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen 

Steuergesetzgebung und der sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Be- oder 

Entlastung der Gesellschaft und der anderen Gesellschafter zu ermitteln. Die 

Berechnung erfolgt auf Basis der Beträge, die Eingang in die Gewerbesteuererklärung 

gefunden haben. Müssen diese Beträge berichtigt werden, wird der Ausgleich im 

Rahmen der nächsten Gewinn- und Verlustverteilung korrigiert. Eine Verzinsung der 

Berichtigungsbeträge findet nicht statt.  

 

 
§ 18 

Entnahmen 

 

(1) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, Guthaben auf seinem Verrechnungskonto zu 

entnehmen, soweit nicht eine andere Regelung getroffen wurde.  
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(2) Aus den nicht zum Verlustausgleich nach § 17 Absatz 5 dieses Vertrages verwendeten 

Gewinnanteilen der Gesellschafter kann zunächst ein Betrag in Höhe der mit dem 

Gewinnanteil verbundenen Steuern vom Einkommen der Gesellschafter zuzüglich 

Nebenabgaben und Ergänzungsabgaben entnommen werden. Es findet einheitlich der 

höchste Steuersatz (ggfls. zzgl. Solidaritätszuschlag) Anwendung. Außerdem kann aus 

den nicht zum Verlustausgleich nach § 17 Absatz 5 dieses Vertrages verwendeten 

Gewinnanteilen der Gesellschafter ein Betrag zur Deckung der mit der Finanzierung 

der Einlageverpflichtung nach § 4 Abs. 1 und 3 sowie nach § 9 Abs. 1 diese Vertrages 

verbundenen Zins- und Tilgungsbelastung entnommen werden, wobei einheitlich ein 

Satz von 3,00 % für Zins und Tilgung zugrunde gelegt wird. Insofern der nicht zum 

Verlustausgleich nach § 17 Absatz 5 dieses Vertrages verwendete Gewinnanteil eines 

Geschäftsjahres nicht ausreicht, um die vorgenannten Steuern sowie den Betrag für 

Zins und Tilgung zu entnehmen, so können die nicht entnommenen Beträge in 

Folgejahren entnommen werden, insoweit nach den Regelungen der Sätze 1 bis 3 eine 

positive Differenz verbleibt.  

 

(3)  Der um die entnommenen Steuern und den Betrag für Zins und Tilgung verminderte 

Gewinnanteil des Gesellschafters nach Absatz 2 kann entnommen werden, wenn die 

Gesellschafterversammlung einen hierzu notwendigen Beschluss nach § 17 Abs. 5 S. 1 

getroffen hat. Bei der Beschlussfassung nach § 17 Abs. 5 S. 1 werden aktuelle 

Entwicklungen am Kapitalmarkt und ein eventuelles Interesse der Gesellschafter, 

einen über den Satz von 3,00 % hinausgehenden Kapitaldienst zu 

leisten, berücksichtigt. 

 

(4) Durch Gesellschafterbeschluss können die Gesellschafter eine anderweitige Regelung 

beschließen.  

 

(5)  Entnahmen von Kapitalkonto III sind dem Gesellschafter, der die jeweilige Einlage 

getätigt hat, gestattet. Er soll dabei die Finanzierungsinteressen der Gesellschaft 

berücksichtigen, insbesondere indem die Entnahme rechtzeitig angekündigt wird. 

Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich der Fristigkeit der Kapitalüberlassung, sollen 
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im Zusammenhang mit der Einlage geregelt werden. Umbuchungen nach § 2 Abs. 5 

des Konsortialvertrages bleiben möglich. 

 

 

§ 19 

Übernahmewert; Abfindung 

 

(1) Das Entgelt für einen übernommenen oder sonst auf Grund der Vorschriften dieses 

Gesellschaftsvertrages zu übertragenden Kommanditanteil (Abfindung) bemisst sich 

nach dem anteiligen Ertragswert. Der Ertragswert ist durch einen vom Erwerber, der 

Gesellschaft und dem ausscheidenden Gesellschafter einvernehmlich bestellten 

Wirtschaftsprüfer nach den Grundsätzen zur Durchführung von 

Unternehmensbewertungen zu ermitteln, die das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

den Wirtschaftsprüfern zur Anwendung empfiehlt (IDW S 1 in der jeweils gültigen 

Fassung).  

 

(2) Können sich die Gesellschaft und der ausscheidende Gesellschafter nicht auf einen 

Wirtschaftsprüfer einigen, wird dieser auf Antrag der Gesellschaft oder des 

ausscheidenden Gesellschafters von der Wirtschaftsprüferkammer als 

Schiedsgutachter bestimmt. Der Schiedsgutachter ist ebenfalls an die 

Unternehmenswertermittlung nach Abs. 1 gebunden. Die Entscheidung des 

Schiedsgutachters ist für alle Beteiligten verbindlich. Der Schiedsgutachter entscheidet 

nach den Grundsätzen der §§ 91 ff. ZPO auch über die Kosten seiner 

Inanspruchnahme.  

 

(3) Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten zu zahlen. Die erste Rate ist fällig sechs 

Monate nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft, die weiteren jeweils zwölf 

Monate später. Die Abfindung ist ab dem Tag des Ausscheidens mit 2 % (in Worten: 

zwei Prozent) über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB p.a. zu 

verzinsen. Die aufgelaufenen Zinsen sind mit jeder Rate zu bezahlen. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, die Abfindung ganz oder teilweise früher zu bezahlen. 
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(4) Das Verrechnungskonto bleibt bei der Bestimmung der Abfindung außer Betracht. Es 

ist auf den Tag des Ausscheidens auszugleichen.  

 

 

§ 20 

Beendigung, Liquidation 

 

(1) Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese zu liquidieren. 

 

(2) Liquidator ist der Geschäftsführer der Komplementärin, sofern die 

Gesellschafterversammlung keinen anderen Liquidator bestellt. 

 

(3) Das nach Befriedigung der Gläubiger und nach Rückzahlung der auf Kapitalkonto III 

gebuchten Einlagen verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist unter den 

Kommanditisten nach dem Verhältnis ihrer Festkapitalanteile zu verteilen. 

 

 

§ 21 

Vorbereitungs- und Gründungskosten 

 

Die von den Gesellschaftern gemeinsam getragenen Kosten für die Inanspruchnahme 

externer Dienstleistungen zur Vorbereitung und Gründung der Gesellschaft trägt die 

Gesellschaft bis zu einer Höhe von EURO 250.000 (in Worten: 

zweihundertfünfzigtausend Euro). 

 

 

§ 22 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Regelungen dieses Vertrags nicht. Die Gesellschafter verpflichten sich, soweit zulässig, 

unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses 

Vertrags rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Gleiches gilt bei Vertragslücken. 
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(2) Die Gesellschafter verpflichten sich zur Anpassung des Gesellschaftsvertrags an die 

jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften des Kommunalrechts, soweit nicht 

gesellschaftsrechtliche Regelungen entgegenstehen. 

 

(3) Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. 

 

 

 

 



 

Satzung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 

 

 

§ 1 

Firma, Sitz, Dauer 

 

(1) Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

 Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 

 

(2) Sie hat ihren Sitz in Gudensberg. 

 

(3) Der Gesellschaftsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Durch Auflösung 

aller Gesellschaften, an der die Gesellschaft beteiligt ist, wird die Gesellschaft 

aufgelöst. 

 

(4) Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der Hessischen Gemeinde- 

ordnung. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen 

 sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von 

 Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende

 Gesellschafterin der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG sowie deren 

Geschäftsführung und Verwaltung. Deren Geschäftsgegenstand ist im Rahmen der 

kommunalrechtlichen Aufgabenstellung die Versorgung der Verbraucher mit 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bzw. der 

Daseinsvorsorge, insbesondere mit Energie. 

 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, 

 durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. 



 

 

§ 3 

Stammkapital 

 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EURO (in Worten: 

 fünfundzwanzigtausend EURO).  

 

(2) Es wird ein Geschäftsanteil zum Nennbetrag von 25.000 EURO ausgegeben. Dieser 

wird übernommen von der Städtischen Werke Aktiengesellschaft mit Sitz in Kassel, 

HRB 2150. 

 

(3) Auf den Geschäftsanteil ist sofort eine Einlage in voller Höhe zum Nennbetrag in Geld 

zu leisten. 

 

 

§ 4 

Geschäftsführung und Vertretung 

 

(1) Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer.  

 

(2) Die Gesellschafter können einzelnen oder mehreren Geschäftsführern das Recht 

 verleihen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Sie können auch einzelne oder alle 

Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Für 

Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 

KG, an der die Gesellschaft als Komplementärin beteiligt ist, sind die Geschäftsführer 

von den Beschränkungen des § 181 BGB Alt. 2 befreit. 

 

(3) Alle Geschäftsführer sind den Weisungen der Gesellschafterversammlung 

unterworfen; die Geschäftsführer sind insbesondere verpflichtet, bei Geschäften oder 

Maßnahmen, die nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages, des 

Gesellschaftsvertrages der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG, des 

 Geschäftsführervertrages oder aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 

KG bedürfen, vor Durchführung des Geschäftes oder der Maßnahme diese einzuholen. 



 

In jedem Fall und ohne Rücksicht auf diese Weisungsbefugnis darf die 

Geschäftsführung alle über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der 

Gesellschaft hinausgehenden Rechtsgeschäfte erst nach vorheriger Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung tätigen. 

 

(4) Zu Erklärungen, die den Gesellschaftsvertrag der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 

KG berühren, insbesondere dessen Kündigung, bedürfen die Geschäftsführer eines 

vorherigen zustimmenden Beschlusses der Gesellschafter. 

 

(5) Die Gesellschafterversammlung kann für einzelne Geschäfte und Maßnahmen 

Ausnahmen von den Beschränkungen des Absatzes 3 beschließen oder einer 

 bestimmten Art von Geschäften und Maßnahmen allgemein zustimmen. Geschäfte und 

Maßnahmen, denen die Gesellschafterversammlung bereits im Rahmen von Finanz- 

und Investitionsplänen zugestimmt hat, bedürfen keiner erneuten Zustimmung. Dies 

gilt auch für Geschäfte und Maßnahmen, die die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als 

 Komplementär einer Kommanditgesellschaft für diese im Rahmen ihrer 

Geschäftsführungsbefugnis vornimmt. 

 

 

§ 5 

Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung, Geschäftsjahr 

 

(1)  Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der 

Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen, solange die für die kommunalen  

Gesellschafter zuständige Aufsichtsbehörde keine Ausnahme zugelassen hat. Der 

Abschlussprüfer hat im Rahmen der Abschlussprüfung die Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen. 

 

(2)  Für die Prüfung der Betätigung der kommunalen Gesellschafter in der Gesellschaft 

werden den für die örtliche und für die überörtliche Prüfung der jeweiligen Gemeinden 

zuständigen Behörden und Einrichtungen die Befugnisse nach §§ 53 f. HGrG 

eingeräumt. Diesen stehen Prüfungsrechte analog §§ 128 – 130 HGO zu. 

 



 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 6 

Ergebnisverwendung 

 

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des etwaigen 

Bilanzgewinnes oder des Jahresüberschusses. Die Gesellschafter haben nur insoweit 

Anspruch auf die Ausschüttung, als die Gesellschafterversammlung dies beschließt. 

 

 

§ 7 

Gesellschafterbeschlüsse 

 

(1) Alle von den Gesellschaftern getroffenen Entscheidungen, insbesondere die 

Beschlüsse der Gesellschafter sind schriftlich zu protokollieren; § 48 III GmbHG 

 bleibt unberührt. 

 

(2) Auf die Unwirksamkeit, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von 

Gesellschafterbeschlüssen finden die Vorschriften des Aktiengesetzes sinngemäß 

Anwendung. 

 

(3) Die Frist für die Geltendmachung der Unwirksamkeit und der Nichtigkeit beträgt zwei 

 Jahre, die Anfechtungsfrist zwei Monate. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des 

 Tages, an dem die Niederschrift für den Gesellschafterbeschluss dem jeweiligen 

 Gesellschafter zugegangen ist. 

 

 

§ 8 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in ortsüblicher Form, soweit 

gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist. 

 



 

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Regelungen dieses Vertrags nicht. Die Gesellschafter verpflichten sich, soweit 

zulässig, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und 

Zweck dieses Vertrags rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Gleiches gilt bei 

Vertragslücken. 

 

(3) Die Gesellschafter verpflichten sich zur Anpassung des Gesellschaftsvertrags an die 

jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften des Kommunalrechts, soweit nicht 

gesellschaftsrechtliche Regelungen entgegenstehen. 

 

(4) Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. 

 

 

§ 9 

Kosten 

 

Die Gesellschaft trägt die Kosten und Steuern der Gründung. Dazu gehören die Kosten der 

steuerlichen Beratung, Notarkosten, Eintragungs- und Bekanntmachungskosten. 

 

Der Betrag dieser Gründungskosten wird auf bis zu 3.000,00 EURO insgesamt festgelegt. 
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Vorlage Nr. 101.17.962  Kassel, 11. Juni 2013 
 
 
 
Umsetzung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudget 
2013 des Landes Hessen. 

 
2. Mit dem Ausbildungsbudget 2013 werden zur Integration benachteiligter junger Menschen in der 

Stadt Kassel 9 Ausbildungsplätze und 45 Berufsvorbereitungsplätze, davon 15 für junge Frauen 
zur Vorbereitung einer Teilzeitausbildung für Alleinerziehende, neu geschaffen und finanziell 
unterstützt.  

 
Mit dem Arbeitsmarktbudget werden 176 Projektplätze in den folgenden Maßnahmen finanziell 
gefördert: 

 Kompetenzen fördern - Integration plus, 

 Zusätzliche befristete Arbeitsverhältnisse bei der Stadt Kassel, 

 Förderung der sozialen Leistungen zur Eingliederung, 

 für Langzeitarbeitslose und für Personen / Personengruppen, die von sozialer Ausgrenzung 
bedroht sind. 

 
3. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung der Ausbildungsplätze, der 

Berufsvorbereitungsplätze und der Projektplätze im Arbeitsmarktbudget, soweit sie nicht durch 
Dritte oder durch Eigenmittel der Träger / Kooperationspartner sichergestellt wird. 

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2013 für das Haushaltsjahr 2013 zur 
Verfügung. 

 

Begründung: 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bezogen auf das Ausbildungsbudget mit dem Förderzeitraum 2013 bis 2017 und das 
Arbeitsmarktbudget mit dem Förderzeitraum 2013 wird für die Jahre 2013 bis 2017 unter 
Berücksichtigung der o. g. Rahmenbedingungen von folgenden Kosten bzw. Fördermitteln 
ausgegangen: 
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        2013 2014 2015 2016 2017 

Kosten insgesamt pro Hh.Jahr 731.400 € 225.200 € 
135.700 
€ 

87.900 € 6.000 € 

Kosten 9 
Ausbildungsplätze    

39.100 € 117.100 € 
117.100 
€ 

78.100 € 0 € 

Kosten 45 Berufsvorbereitungsplätze  69.200 € 108.100 € 18.600 € 9.800 € 6.000 € 

Kosten 172 Plätze - 
Arbeitsmarktbudget  

623.100 €         

                  

Finanzierung pro 
Hh.Jahr   

731.400 € 225.200 € 
135.700 
€ 

87.900 € 6.000 € 

                  

Zuschüsse Land Hessen             

Ausbildungsbudget 
  

108.300 € 149.500 € 
119.800 
€ 

62.500 € 6.000 € 

Arbeitsmarktbudget   469.200 €         

Zuschüsse JC Kassel-
Stadt   

31.000 €         

(nur Arbeitsmarktbudget)             

Städtischer 
Zuschussbedarf   

0 € 75.700 € 15.900 € 25.400 € 0 € 

(Ausbildung – 9 Plätze)             

Städtischer 
Zuschussbedarf   

122.900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Zusätzliche Beschäftigung 16 Plätze           

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2013 für das Haushaltsjahr 2013 zur 
Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2014 sind die erforderlichen Finanzmittel eingeplant. Für die 
Haushaltsjahre 2015 bis 2017 werden die erforderlichen Haushaltsmittel bei der Finanzierungsplanung 
berücksichtigt. Im Folgenden ist der städtische Eigenmitteleinsatz zur Umsetzung des Arbeitsmarkt- 
und Ausbildungsbudgets dargestellt. 
 

Sachkonto / Kostenstelle 2013 2014 2015 2016 2017 

städt. Zuschussbedarf      

SK: 727400000 KST: 50000604 122.900 € 4.200 € 4.200 € 2.400 € 0 € 

SK: 725029000 KST: 51000212 
0 € 71.500 € 11.700 € 23.000 

€ 
 

 
 
Begründung:  
 
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, das Engagement der Arbeitsmarktakteure, so wie die 
Eingliederungs- und Aktivierungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit Kassel (BA) und des Jobcenter 
Stadt Kassel (JC) haben zu spürbaren positiven Auswirkungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt 
geführt. Der demografische Wandel sowie sich ändernde Wirtschaftstrukturen und 
Rahmenbedingungen in Kassel sind weitere Faktoren, die zur Entlastung beitragen. Die Nachfrage 
nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften wird in 2013 und den Folgejahren weiter anhalten. 
 
Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Region Kassel und der sich daraus ergebenden 
Impulse für den Arbeitsmarkt sind benachteilige junge Menschen und Langzeitarbeitslose mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen weiterhin überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. 
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Mit dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt- Budget wollen das Land und die Stadt Kassel gemeinsam in 
Kooperation mit den Arbeitsmarktakteuren wie in den Vorjahren auch in 2013 zusätzliche Angebote für 
benachteiligte / langzeitarbeitslose Menschen in der Region schaffen. Die zusätzlichen Angebote 
ergänzen das Spektrum der Eingliederungsmaßnahmen und –hilfen. Sie sind Ausdruck einer 
eigenständigen und vernetzten Arbeitsmarktstrategie in der Stadt Kassel. 
 
Alle über die beiden Budgets umzusetzenden und finanzierten Maßnahmen und Angebote orientieren 
sich sowohl an den individuellen Bedarfen der Benachteiligten / Langzeitarbeitslosen, als auch an den 
regionalen Erfordernissen, die im Konsens der Arbeitsmarktakteure festgestellt werden. 
 
Das Land Hessen stellt der Stadt für 2013 ein Arbeitsmarktbudget von 469.200 € und ein 
Ausbildungsbudget von 446.100 € für die Jahre 2013 bis 2017 zur Verfügung. Die Budgets belaufen 
sich zusammen auf 915.300. Mit den Budgets werden die Programme zur Berufsvorbereitung sowie zur 
Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung neu ausgerichtet bzw. fortgesetzt. 
 
 
Zielgruppen 
 
Personen, die an Einzelmaßnahmen und Projekten teilnehmen, müssen ihren ersten Wohnsitz in 
Hessen haben und selbst bzw. als Teil einer Bedarfsgemeinschaft Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben. Sie werden von den Integrationsfachkräften des Job-
Centers vorgeschlagen. Ein weiterer Projektzugang kann über das Fallmanagement des Sozialamts 
oder die Mitarbeiter/innen des Jugendamts erfolgen. Der jeweilige besondere, individuelle Förderbedarf 
ergibt sich aus aktuellen, personenbezogenen Integrationsvereinbarungen, Hilfeplänen oder 
Leistungsvereinbarungen. 
 
Zielgruppen im Ausbildungsbudget sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre. Hier sind 
besonders zu nennen: 
 

 schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im 10. Pflichtschuljahr (insbesondere wenn 
ihre Schulpflicht ruht); 

 benachteiligte, noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und 
besonders hohem und langem Förderbedarf,; 

 benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen 
mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf; 

 Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (z.B. Mütter / Väter / Alleinerziehende mit 
betreuungsbedürftigen Kindern oder Pflegende) ohne Berufsausbildung. 

 junge Menschen mit Migrationshintergrund, 
 
Besonders zu fördernde Zielgruppen im Arbeitsmarktbudget sind vor allem Benachteiligte und / oder 
von sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen und Personenkreise.  
 
 
Umsetzung des Ausbildungsbudgets 
 
Es sind folgende Förderangebote, Maßnahmen bzw. Projekte geplant: 
 

 Im Jahr 2013 sollen 9 zusätzliche Ausbildungsverhältnisse für benachteiligte ausbildungsreife 
Ausbildungsstellensuchende bzw. Ausbildungsabbrecher und Ausbildungsabbrecherinnen mit 
besonders hohem Förderbedarf unterstützt werden.  Sie erhalten ein außerbetriebliches 
Ausbildungsverhältnis, davon 5 in integrativer und 4 in kooperativer Form. Sie erhalten 
ergänzend zur Berufsschule Zusatzunterricht. Sie werden sozialpädagogisch begleitet. 
Orientiert an ihrem hohen Förderbedarf wird ein günstiger Ausbilder - Teilnehmerschlüssel 
vereinbart. 
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 Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Unterstützung junger Frauen gelegt, die 
alleinerziehend sind und perspektivisch eine Teilzeitausbildung aufnehmen wollen. Es werden 
für bis zu 15  junge FrauenBeratungsgutscheine zur Vorbereitung einer Teilzeitausbildung 
bezahlt. 

 

 Auch in diesem Jahr werden wir das erfolgreiche Projekt „Berufsorientiert in Ausbildung“ (BoA) 
gemeinsam mit dem Übergangsmanagement „Schule / Beruf“ fortsetzen. Im Projekt wird Berufs- 
/ Ausbildungsvorbereitung für bis zu 30 schulmüde, schulverweigernde junge Menschen im 10. 
Pflichtschuljahr angeboten. Die Jugendlichen sollen ihren Wohnsitz in Stadtteilen mit 
besonderem Förderbedarf (Kasseler Norden und Osten) haben. Sie erhalten schulbegleitend 
durch Fördergespräche, Praktika bei potentiellen Ausbildungsbetrieben, intensive ‚Elternarbeit 
Profiling usw. die Möglichkeit, sich auf eine Ausbildung vorzubereiten. Es wird der Schwerpunkt 
auf die Unterstützung von Förderschülern / Inklusion gesetzt. 

 
 
Umsetzung des Arbeitsmarktbudgets 
 
Für voraussichtlich 176 Personen sind folgende Maßnahmen bzw. Projekte geplant: 
 

 Zusätzliche, angeleitete, sozialpädagogisch betreute, qualifizierende Beschäftigung – 
Arbeitsgelegenheiten / Minijobs - „im gemeinnützigen / öffentlichen Bereich“ –, mindestens 110 
Personen SGB II / SGB XII. Teilnahme pro Person in der Regel 6 Monate, in begründeten 
Fällen bei hohem Förderbedarf bis zu 12 Monaten. Dokumentation, Messung des 
Integrationsfortschritts.  

 

 Als neues Projekt im Arbeitsmarktbudget werden 16 voll sozialversicherungspflichtige, 
befristete, zusätzliche, wettbewerbsneutrale Arbeitsverhältnisse bei der Stadt eingerichtet. Es 
wird ein eigenständiger, kommunaler Beitrag zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen 
geleistet. Es können Arbeiten / Tätigkeiten, die im kommunalen Interesse sind, aber in den 
engen Grenzen des SGB II nicht möglich sind, durchgeführt werden. Um die Motivation der 
Arbeitnehmer/innen für Bewerbungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen, werden 
die Arbeitsverhältnisse für ein halbes Jahr mit der Option auf Verlängerung angeboten. 

 

 Für 50 Personen aus dem beschäftigungsorientierten Fallmanagement wird Beratung, 
Arbeitserprobung und Unterstützung im Integrationsprozess angeboten. 

 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27. Mai 2013 beschlossen. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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